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A. Risikofaktoren 

 
Die nachfolgend aufgeführten Risikofaktoren sind in Kategorien unterteilt. Die Abschnitte 1. (Risikofak-

toren in Bezug auf das bankspezifische Krisenmanagementrecht), 2. (Geschäftsrisiken), 3. (Regulato-

rische Risikofaktoren) und 4. (Risiken in Bezug auf das Umfeld der Emittentin) bilden jeweils eine sol-

che Kategorie. Die nach Einschätzung der Emittentin ersten beiden wesentlichsten Risiken werden 

grundsätzlich innerhalb einer Kategorie am Anfang der Kategorie genannt. Auch die weiteren Risiko-

faktoren derselben Kategorie werden in der Reihenfolge ihrer Wesentlichkeit dargestellt. Je wesentli-

cher ein Risikofaktor innerhalb einer Risikokategorie aus Sicht der Emittentin also für den Anleger ist, 

desto vorrangiger ist der Risikofaktor aufgeführt. 

 

Die Beurteilung der Wesentlichkeit der Risikofaktoren erfolgte durch die Emittentin auf der Grundlage 

der Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Risikofaktoren und des zu erwartenden Umfangs ihrer ne-

gativen Auswirkungen auf die Emittentin, ihren Zahlungspflichten aus den emittierten Wertpapieren 

gegenüber den Anlegern nachkommen zu können. Bei der Einstufung der Risiken hat die Emittentin 

somit jeweils auch die potentielle Schadenshöhe der Risikofaktoren berücksichtigt. 

 

Nachfolgend sind nur die Risikofaktoren dargestellt, die für die Emittentin spezifisch und nach Ansicht 

der Emittentin für eine Anlageentscheidung in Bezug auf Wertpapiere der Emittentin wesentlich sind. 

Potenzielle Anleger sollten berücksichtigen, dass die beschriebenen Risiken zusammenwirken und 

sich dadurch gegenseitig verstärken können. 

 

 

 Risikofaktoren in Bezug auf das bankspezifische Krisenma-
nagementrecht 

 

Die wesentlichsten Risiken, die für Anleger aus dem bankspezifischen Krisenmanagementrecht resul-

tieren, sind nach Einschätzung der Emittentin das Abwicklungsrisiko und – in geringerer Ausprägung – 

das Insolvenzrisiko. Die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit dieser beiden Risikofaktoren schätzt 

die Emittentin als gering ein. Sofern aber Maßnahmen des Krisenmanagementrechts in Bezug auf die 

Emittentin ergriffen werden, ist das aus dem bankspezifischen Krisenmanagementrecht resultierende 

Risiko für die Anleger hoch und kann bis zum Totalverlust des Anlagebetrages führen. Der Eintritt des 

Abwicklungsrisikos ist in einem solchen Fall wahrscheinlicher als der Eintritt des Insolvenzrisikos. 

 

 

 Abwicklungsrisiko 

Das Abwicklungsrisiko ist das Risiko, dass die BaFin als für die Emittentin zuständige Abwicklungsbe-

hörde unter dem sog. „Einheitlichen Abwicklungsmechanismus“ (SRM - Single Resolution Mechanism, 

Bankenabwicklungsregime) in einer Krisensituation Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die Emit-

tentin ergreift.  

 

Voraussetzungen für Abwicklungsmaßnahmen  

Die Abwicklungsbehörde kann Abwicklungsmaßnahmen anordnen, wenn die folgenden Abwicklungs-

voraussetzungen kumulativ vorliegen: 
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 Die Emittentin ist in ihrem Bestand gefährdet. Diese Einschätzung erfolgt nach gesetzlichen 

Vorgaben und liegt beispielsweise vor, wenn die Emittentin aufgrund von Verlusten nicht mehr 

die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung als Kreditinstitut erfüllen würde. 

 Es besteht keine Aussicht, den Ausfall der Emittentin durch alternative Maßnahmen des priva-

ten Sektors oder sonstige Maßnahmen der Aufsichtsbehörden abzuwenden. 

 Die Maßnahme ist im öffentlichen Interesse erforderlich, d. h. notwendig und verhältnismäßig, 

und eine Liquidation in einem regulären Insolvenzverfahren ist keine gleichwertige Alternative. 

 

Neben den Insolvenztatbeständen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit kann auch die Nichterfül-

lung aufsichtsrechtlicher Anforderungen durch die Emittentin (bspw. ein Unterschreiten der Anforde-

rungen an Eigenmittel oder Liquiditätsausstattung) oder ein aus öffentlichen Mitteln zu deckender Ka-

pitalbedarf die Grundlage von Abwicklungsmaßnahmen sein. Es reicht aus, wenn einer dieser Sach-

verhalte absehbar bevorsteht. Somit sind Abwicklungsmaßnahmen bereits vor und unabhängig von 

der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin möglich.  

 

Abwicklungsmaßnahmen  

Liegen alle Abwicklungsvoraussetzungen vor, kann die zuständige Abwicklungsbehörde umfangreiche 

Abwicklungsmaßnahmen ergreifen. Dabei verfügt die Behörde über einen weiten Ermessensspiel-

raum. Im Vorhinein ist somit nicht absehbar, welche Abwicklungsmaßnahmen ergriffen werden und zu 

welchem Zeitpunkt dies geschieht.  

 

Zu den möglichen Abwicklungsmaßnahmen gehören unter anderem:  

 

 Instrumente des sog. Bail-in, sog. Gläubigerbeteiligung:  

Die Abwicklungsbehörde kann Finanzinstrumente von der und Forderungen gegen die Emit-

tentin entweder teilweise oder vollständig herabschreiben oder in Eigenkapital (Anteile oder 

andere Instrumente des harten Kernkapitals) umwandeln, um die Emittentin auf diese Weise 

zu stabilisieren. 

 Instrumente der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnis in Bezug auf relevante Kapi-

talinstrumente: 

Herabschreibung des Nennwerts oder des noch ausstehenden Restbetrags oder Umwand-

lung von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals in Anteile 

oder andere Instrumente des harten Kernkapitals. 

 Instrumente der Unternehmensveräußerung:  

Dabei werden Anteile, Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten der abzuwickelnden 

Emittentin ganz oder teilweise auf einen bestimmten Erwerber übertragen. Soweit Anteilsinha-

ber und Gläubiger von der Unternehmensveräußerung betroffen sind, tritt ihnen dann ein an-

deres Institut als neuer Schuldner gegenüber. 

 Instrumente des Brückeninstituts:  

Die Abwicklungsbehörde kann Anteile an der Emittentin oder einen Teil oder die Gesamtheit 

des Vermögens der Emittentin einschließlich ihrer Verbindlichkeiten auf ein sog. Brückeninsti-

tut übertragen. 

 Änderung des Zeitpunkts, zu dem Zins- oder Kapitalzahlungen auf von der Emittentin ausge-

gebene Schuldtitel und andere bail-in-fähige Verbindlichkeiten der Emittentin zu zahlen sind, 

oder des zahlbaren Zinsbetrags auf solche Schuldtitel und andere bail-in-fähige Verbindlich-

keiten;  

 Vorübergehende Aussetzung von Zahlungs- und Lieferverpflichtungen der Emittentin aus von 
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ihr abgeschlossenen Verträgen (einschließlich Wertpapieren). 

 

Der Einsatz öffentlicher Mittel zur Stützung angeschlagener Banken ist grundsätzlich erst nach der An-

wendung von Abwicklungsmaßnahmen und nur in engen Grenzen zulässig. 

 

Haftungskaskade 

Die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß, in dem die Inhaber von Wertpapieren von der Anwendung 

von Abwicklungsmaßnahmen betroffen sein können, sind insbesondere von folgenden Aspekten ab-

hängig:  

 Höhe der Beträge, die zum Verlustausgleich der Emittentin oder zu einer Rekapitalisierung 

notwendig sind;  

 Stellung und Rangreihenfolge der jeweiligen Wertpapiere in der sog. Haftungskaskade; und 

 dem Gesamtbetrag der Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten der Emittentin, die gemäß 

der Haftungskaskade vor oder gleichrangig mit den jeweiligen Wertpapieren zum Verlustaus-

gleich oder einer Rekapitalisierung herangezogen werden.  

 

Durch die Haftungskaskade wird die Reihenfolge vorgegeben, in der Kapitalinstrumente und Verbind-

lichkeiten im Fall der Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnis in Bezug auf re-

levante Kapitalinstrumente oder der Anwendung des Bail-in-Instruments zum Verlustausgleich oder zu 

einer Rekapitalisierung herangezogen werden. Welche Stellung die Wertpapiere einer bestimmten 

Emission in der Haftungskaskade einnehmen, wird in der Wertpapierbeschreibung für die jeweiligen 

Wertpapiere und gegebenenfalls in den jeweiligen endgültigen Bedingungen ausgeführt.  

 

Risikofolgen 

Die Emittentin erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung als Kreditinstitut und ist nicht in 

ihrem Bestand gefährdet. Das spezifische Abwicklungsrisiko ist daher momentan bei der Emittentin 

nach ihrer Einschätzung für den Anleger gering. Sie verfügt über ein tragfähiges, solide Ergebnisse 

erwirtschaftendes Geschäftsmodell als die deutsch-französische Regionalbank und eine über den ge-

setzlichen Anforderungen liegende Eigenkapitalausstattung. Darauf wird insbesondere in den nachfol-

genden Abschnitten E. und I. dieses Registrierungsformulars noch ausführlich eingegangen. Aller-

dings haben nicht zuletzt die Finanzkrise im Jahr 2008 und die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 ge-

zeigt, wie schnell Banken bzw. sonstige Wirtschaftsunternehmen durch externe Faktoren auch unver-

schuldet in eine schwerwiegende Krise geraten können. Vor diesem Hintergrund ist das Abwicklungs-

risiko aus Sicht der Emittentin ein wesentlicher Risikofaktor. 

 

Sofern sich das Abwicklungsrisiko realisiert, birgt die Durchführung von Abwicklungsmaßnahmen in 

einer Krisensituation hohe Risiken für die Anleger. Abwicklungsmaßnahmen können zu den nachfol-

gend aufgezeigten schwerwiegenden Eingriffen in die Rechte und die wirtschaftliche Position von In-

habern der Wertpapiere der Emittentin führen.  

 

Besonders wichtig ist hierbei die Befugnis der Abwicklungsbehörde, den Betrag der von der Emittentin 

aus den Wertpapieren geschuldeten Rückzahlung (oder den Wert der physischen Lieferung bei End-

fälligkeit) dauerhaft herabzusetzen – und zwar unter Umständen bis auf Null. Dies kann bei den Anle-

gern zu einem Totalverlust ihrer Anlage führen. 

 

Wenn Wertpapiere endgültig in Anteile oder andere Instrumente des harten Kernkapitals der Emitten-
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tin umgewandelt werden, erhalten sie in einer Krisensituation eine vorrangigere Stellung in der Haf-

tungskaskade; sie werden also frühzeitiger zur Deckung von Verlusten der Emittentin herangezogen. 

Solche Anteile oder andere Instrumente des harten Kernkapitals werden in dieser Situation voraus-

sichtlich nur einen geringen Wert haben – bis hin zu einem Wert von Null. Auch in diesem Fall droht 

den Anlegern ein Totalverlust. 

 

Dieses Risiko besteht für die Anleger auch, wenn die Emittentin als ursprüngliche Schuldnerin der 

Wertpapiere durch eine neue Schuldnerin oder ein Brückeninstitut ersetzt wird, über deren Geschäfts-

tätigkeit und Bonität im Vorhinein keine Angaben vorliegen. 

 

Eingriffe in die Bedingungen der Wertpapiere sind demgegenüber grundsätzlich weniger schwerwie-

gend für die Anleger.Wenn die Abwicklungsbehörde z.B. anordnet, die Fälligkeit der Wertpapiere oder 

den Zeitpunkt von Zinszahlungen aufzuschieben, den Betrag von Zinsen herabzusetzen oder vorüber-

gehend Zahlungen und physische Lieferungen der Emittentin auf die Wertpapiere oder Kündigungs-

rechte der Inhaber der Wertpapiere auszusetzen, so folgt daraus für die Anleger zwar eine – eventuell 

auch signifikante – Reduzierung und/oder verspätete Befriedigung ihrer ursprünglichen Zahlungsan-

sprüche gegen die Emittentin. Das Risiko eines Totalverlustes ihrer Anlage ist aber – zumindest in die-

sem zeitlichen Stadium – nicht gegeben. 

 

Anleger dürfen nicht darauf vertrauen, dass die Emittentin bei Vorliegen der Abwicklungsvorausset-

zungen mit staatlichen (öffentlichen) Mitteln gerettet wird, so dass sie nur einen allenfalls teilweisen 

Verlust erleiden. Zum einen ist der Einsatz öffentlicher Mittel zur Rettung von Banken – wie dargelegt 

– nur als ultima ratio zulässig. Zum anderen ist die Emittentin von den Aufsichtsbehörden zwar als 

„High Priority Less Significant Institute“, also als weniger bedeutendes Institut mit hoher Priorität, aber 

auch als nicht potentiell systemgefährdendes Institut eingestuft worden. Mangels systemgefährdender 

Relevanz ist der Einsatz öffentlicher Mittel zur Rettung der Emittentin nochmals unwahrscheinlicher. 

 

In Bezug auf das Abwicklungsrisiko der Emittentin sollten Anleger allgemein bedenken, dass die Wert-

papiere der Emittentin unter Umständen besonders schnell auf tatsächliche oder vermutete oder be-

fürchtete Schwierigkeiten der Emittentin oder ihrer Branche reagieren, da die Emittentin dem Banken-

abwicklungsregime unterliegt. Solche tatsächlichen oder vermuteten oder befürchteten Schwierigkei-

ten können sich bei Wertpapieren von Emittenten, die nicht dem Bankenabwicklungsregime unterlie-

gen, anders – weniger sensibel – auswirken. Zudem sind Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf alle 

Wertpapiere der Emittentin zulässig. Dies gilt auch bei Pfandbriefen in Bezug auf einen den Wert der 

Deckungsmasse übersteigenden Teil der Verbindlichkeiten. Ferner sind die Wertpapiere der Emitten-

tin nicht besichert (abgesehen von der für Pfandbriefe bestehenden Deckungsmasse) und unterliegen 

nicht dem Schutz einer Einlagensicherung.  

 

Da die Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen keine Vertragsverletzung der Emittentin darstellt, 

können die Inhaber von Wertpapieren aufgrund von Abwicklungsmaßnahmen weder ihre Wertpapiere 

kündigen noch Schadensersatz- oder sonstige Ansprüche gegen die Emittentin geltend machen.  

 

Zusammenfassend sollten Anleger zu den Risikofolgen von Abwicklungsmaßnahmen beachten: 

Inhaber von Wertpapieren der Emittentin können aufgrund von Abwicklungsmaßnahmen ihre 

Rechte aus den Wertpapieren ganz oder teilweise verlieren. Der innere Wert oder der Marktwert 

von Wertpapieren der Emittentin kann durch Abwicklungsmaßnahmen erheblich beeinträchtigt 

werden – bis hin zu einer Wertminderung auf Null. Die Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen 
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kann daher auch dazu führen, dass die Wertpapiere der Emittentin nicht mehr oder nur mit er-

heblichen Verlusten verkäuflich sind. Abwicklungsmaßnahmen können somit für den Anleger zu 

einem Totalverlust führen.  

Es kann auch bereits vor der Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die Emit-

tentin zu erheblichen Wertminderungen oder Beeinträchtigungen der Möglichkeit der Veräuße-

rung der Wertpapiere kommen. Dies ist der Fall, wenn wirtschaftliche Schwierigkeiten der Emit-

tentin vorliegen oder vermutet werden und Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die Emittentin 

drohen oder befürchtet werden. 

 

 

 Insolvenzrisiko 

Als Insolvenzrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass über das Vermögen der Emittentin ein Insolvenz-

verfahren eröffnet wird. Zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens kommt es üblicherweise dann, wenn 

die Emittentin zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Aber auch, wenn eine Zahlungsunfähigkeit der 

Emittentin droht, kann dieses bereits eröffnet werden. 

 

Die Insolzvenzquote, also die Höhe, in der Ansprüche aus den Wertpapieren im Falle eines Insolvenz-

verfahrens über das Vermögen der Emittentin befriedigt werden, hängt wesentlich von Folgendem ab: 

 der Insolvenzmasse, also dem bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorhandenen Vermö-

gen der Emittentin; 

 dem Rang der Wertpapiere in der Insolvenzrangfolge; und 

 dem Gesamtbetrag der Ansprüche, die gemäß der Insolvenzrangfolge vor oder gleichrangig 

mit den Wertpapieren zu befriedigen sind. 

 

Die Insolvenzrangfolge gibt die Reihenfolge vor, in der Ansprüche aus Verbindlichkeiten und Kapitalin-

strumenten aus der Insolvenzmasse befriedigt werden. Welchen Rang die Wertpapiere aus einer kon-

kreten Emission der Emittentin in der Insolvenzrangfolge haben, wird in der Wertpapierbeschreibung 

für die jeweiligen Wertpapiere ausgeführt und gegebenenfalls in den jeweiligen endgültigen Bedingun-

gen konkretisiert. 

 

Die Gläubiger der Emittentin - einschließlich der Inhaber von Wertpapieren der Emittentin - sind nicht 

berechtigt, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin 

zu stellen. Diesen Antrag kann nur die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als zu-

ständige Aufsichtsbehörde stellen. 

 

Risikofolgen 

Die Emittentin wertet ihr spezifisches Risiko einer Insolvenz für die Anleger grundsätzlich als gering 

ein. Allerdings gelten auch hier die vorstehend bei den Risikofolgen des Abwicklungsrisikos gemach-

ten Ausführungen zur Möglichkeit des plötzlichen Eintritts nicht oder nur schwer beherrschbarer Krisen 

(z.B. Finanzkrise, COVID-19-Pandemie). Von derartigen Krisen geht aus Sicht der Emittentin die 

größte Gefahr einer Insolvenz aus. 

 

Sofern bei der Emittentin ein Insolvenzszenario auftreten sollte, ist die Wahrscheinlichkeit für die Ein-

leitung eines Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen mit dem Inkrafttreten des Bankenabwicklungsre-

gimes im Jahr 2014 nach ihrer Einschätzung gesunken und nunmehr nur noch mittelhoch. Im Fall von 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten erscheint es wahrscheinlicher, dass die zuständige Abwicklungsbe-
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hörde die Abwicklung der Emittentin unter dem speziell auf Banken zugeschnittenen Bankenabwick-

lungsregime veranlassen würde. Ein Insolvenzverfahren bleibt jedoch ein mögliches Szenario vor al-

lem für den Fall, dass eine Abwicklung der Emittentin nicht im öffentlichen Interesse geboten ist. 

 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Emittentin können dazu führen, dass ein Insol-

venzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet wird. Dann werden Ansprüche der 

Anleger aus den Wertpapieren nur noch nach Maßgabe der Insolvenzordnung befriedigt. Dies 

wird in vielen Fällen dazu führen, dass die Ansprüche aus den Wertpapieren nur teilweise be-

friedigt werden und der Wertpapierinhaber mit dem nicht befriedigten Teil endgültig ausfällt. 

Auch ein Totalverlust des Anlagebetrages ist möglich. 
 

 

 

 Geschäftsrisiken 
Die wesentlichsten Risiken, die für die Anleger aus der Risikokategorie „Geschäftsrisiko“ der Emitten-

tin resultieren, sind nach Einschätzung der Emittentin das Adressenrisiko einschließlich Länderrisiken 

und das Marktpreisrisiko. Diese Risiken sind aus Sicht der Emittentin hoch. Weitere, für die Anleger 

jedoch weniger relevante Geschäftsrisiken der Emittentin sind das Liquiditätsrisiko, das die Emittentin 

in geringerem Maße als hoch einwertet, die als mittel eingestuften operationellen Risiken sowie das 

als gering angesehene Reputationsrisiko.  

 

 

2.1 Adressenrisiken einschließlich Länderrisiken 

Das Adressenrisiko ist eine negative Abweichung vom Erwartungswert einer bilanziellen oder au-

ßerbilanziellen Position, die durch eine Bonitätsverschlechterung – im schlimmsten Fall durch 

den Ausfall – eines Geschäftspartners (Kreditnehmer, Kontrahent, Emittent oder sonstiger 

Schuldner) bedingt ist. Adressenrisiken können sowohl über direkte Vertragsbeziehungen (wie 

z.B. Kreditgewährung, Kauf eines Wertpapiers) als auch indirekt, z.B. über Absicherungsver-

pflichtungen (insb. Garantiegewährung), entstehen. Das Adressenrisiko beinhaltet auch Länderri-

siken. 

 

Das Länderrisiko bezeichnet das auf einzelne Länder bezogene, insbesondere durch Krisensitua-

tionen hervorgerufene Kredit- und Marktrisiko. Das Risiko besteht in der Gefahr des teilweisen 

oder vollständigen Ausfalls vertraglich vereinbarter Zins- und Tilgungszahlungen von Geschäfts-

partnern des Landes und des Wertverfalls von Wertpapieren oder Derivaten, die von Marktpara-

metern des Landes abhängen. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei das Risiko einer staatlichen 

Reglementierung des grenzüberschreitenden Zahlungs- und Kreditrisikos (sog. Transferrisiko).  

 

Adressenrisiken sind ihrem Umfang nach für die Anleger die bedeutendsten Geschäftsrisiken für 

die Emittentin. Der wesentliche Teil der Geschäftstätigkeit der Emittentin ist die Vergabe von Kre-

diten. Kreditnehmer sind vor allem Gebietskörperschaften (Staaten, Regionen, Gemeinden usw.), 

andere Banken und Unternehmen. Die Emittentin ist im Bereich der Finanzierung erneuerbarer 

Energien (vor allem Windkraft und Photovoltaik) und der gewerblichen Immobilienfinanzierung 

tätig. Zudem vergibt sie Kredite – im Wesentlichen über die LBS Landesbausparkasse Saar und 

nur in vergleichsweise geringem Umfang – an Privatkunden. Obwohl die Kreditnehmer der Emit-

tentin überwiegend über gute oder sehr gute Ratings verfügen, ist es ein typisches Risiko des 

Kreditgeschäftes, dass sich die Bonität der Kreditnehmer während der Laufzeit des Kredites än-

dert und sich dabei auch verschlechtern kann. 
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Branchenkrisen erhöhen die Ausfallrisiken der in dieser Branche aktiven Unternehmen sowie zu-

sätzlich von deren Zulieferbetrieben. Größere Verluste können entstehen, wenn Krisen in einer 

oder mehreren Branchen auftreten, in denen die Emittentin stark investiert ist (wie z.B. gewerbli-

che Immobilienfinanzierungen). Aber auch kundenspezifische Faktoren, wie z.B. Fehler in der 

Unternehmensführung, Verschlechterung der Kreditwürdigkeit (Bonitätsverfall) von besonders 

großen Kreditnehmern der Emittentin (Konzentrationsrisiko), können das Adressenrisiko erhöhen. 

Auch der Wertverfall von Sicherheiten in der Kombination mit erhöhten Ausfallwahrscheinlichkei-

ten kann das Adressenrisiko weiter erhöhen. 

 

Die Kreditnehmer der Emittentin sitzen weit überwiegend in Deutschland und Frankreich. Im übri-

gen Europa sowie außerhalb Europas hält die Emittentin nur geringe Positionen. Das Länderri-

siko der Emittentin betrifft somit im Wesentlichen Deutschland und Frankreich. 

 

Risikofolgen 

Da die Kreditvergabe an Gebietskörperschaften, andere Banken und Unternehmen die wesentli-

che Geschäftstätigkeit der Emittentin darstellt, sind Adressenrisiken für die Anleger das wesent-

lichste Geschäftsrisiko der Emittentin. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Adressenrisiken bei der 

Emittentin realisieren, ist hoch. Das Länderrisiko ist demgegenüber nach Auffassung der Emitten-

tin für die Anleger gering. Es betrifft im Wesentlichen Deutschland und Frankreich und damit zwei 

wirtschaftlich und politisch stabile Staaten der Europäischen Union mit einem grundsätzlich gerin-

gen Staatskrisenrisiko. 

 

Sollten Kreditnehmer der Emittentin zukünftig nicht mehr in der Lage sein, ihren vertraglich ver-

einbarten Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, werden Adressenrisiken schlagend. Bei ent-

sprechend großem Umfang der realisierten Adressenrisiken kann die Fähigkeit der Emittentin vo-

rübergehend beeinträchtigt oder sogar dauerhaft aufgehoben sein, ihre Verpflichtungen aus den 

Wertpapieren gegenüber den Anlegern zu erfüllen, da ihr die Mittelrückflüsse aus dem eigenen 

Kreditgeschäft fehlen. Das kann sich – unter Umständen auch in erheblichem Umfang – nachtei-

lig auf den Marktwert und die Liquidität der Wertpapiere der Anleger auswirken. Realisieren sich 

Kreditrisiken in einem derart erheblichen Umfang, dass die Emittentin in eine Abwicklung oder 

Insolvenz gerät, kann dies für die Anleger sogar zu einem Totalverlust ihrer Anlage in den Wert-

papieren der Emittentin führen. 

 
 

2.2 Marktpreisrisiken 

Das Marktpreisrisiko wird definiert als die Gefahr von (Wert-) Verlusten, welche sich aus der Ver-

änderung von Marktpreisen ergeben. Für die Emittentin relevante Marktpreise sind Zinsen, Credit 

Spreads, Währungskurse und Aktienkurse. Die Vermögenslage der Emittentin ist damit insbeson-

dere von folgenden Faktoren abhängig:  

 Der Wert zinstragender Positionen ändert sich bei Schwankungen der Zinssätze (ein-

schließlich von Veränderungen im Verhältnis des Niveaus der kurz- und langfristigen 

Zinssätze) und der Zinssätze der verschiedenen Währungen zueinander,  

 Schwankungen der Credit Spreads wirken sich insbesondere auf den Wert von Wertpa-

pierpositionen aus,  

 Veränderung von Währungs- und Aktienkursen wirken auf den Wert von Währungs- und 

Aktienpositionen. 
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Die Emittentin ist Marktpreisrisiken z.B. dann ausgesetzt, wenn sie Positionen an Wertpapieren, 

Fondsbeteiligungen, Geld- und Devisenprodukten, Derivaten, Währungs- und Ergebnisabsiche-

rungen sowie eigenkapitalähnlichen Mitteln hält oder Inkongruenzen zwischen der Aktiv- und der 

Passivseite ihrer Bilanz bestehen.  

 

Risikofolgen 

Die Emittentin betreibt im Wesentlichen das Kreditgeschäft. Die Zinsen und Credit Spreads sind 

daher für sie die wichtigsten Marktpreise. Aus ihnen resultiert eines der wesentlichsten Ge-

schäftsrisiken für die Anleger. Demgegenüber hat die Emittentin nur wenige Fremdwährungs- 

und Aktienpositionen, so dass diese Marktpreise nur eine geringe Risikorelevanz haben. Insge-

samt bewertet die Emittentin ihr Marktpreisrisiko für die Anleger aufgrund der Zinslastigkeit ihrer 

Geschäfte als hoch. 

 

Schwankungen der Marktpreise können dazu führen, dass die Emittentin nicht mehr in der Lage 

ist, ihre Geschäfte ertragreich zu gestalten. So kann z.B. der Zinsaufwand den Zinsertrag der 

Emittentin übersteigen. Bei entsprechend großem Umfang der realisierten Marktpreisrisiken kann 

sich die Vermögenslage der Emittentin derart verschlechtern, dass ihre Fähigkeit vorübergehend 

beeinträchtigt oder sogar dauerhaft aufgehoben wird, ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

gegenüber den Anlegern zu erfüllen. Das kann sich – unter Umständen auch in erheblichem Um-

fang – nachteilig auf den Marktwert und die Liquidität der Wertpapiere der Anleger auswirken. 

Realisieren sich Marktpreisrisiken in einem derart erheblichen Umfang, dass die Emittentin in 

eine Abwicklung oder Insolvenz gerät, kann dies für die Anleger sogar zu einem Totalverlust ihrer 

Anlage in den Wertpapieren der Emittentin führen. 

 

 

2.3 Liquiditätsrisiken 

Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem Zahlungsunfähigkeitsrisiko (Risiko, fällige Zahlungs-

verpflichtungen nicht vollständig oder zeitgerecht erfüllen zu können) und dem Refinanzierungsrisiko 

(Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert der Refinanzierungskosten) zusammen. 

Das Refinanzierungsrisiko bezeichnet damit die Gefahr, dass die Emittentin Refinanzierungsmittel 

nicht oder nur zu erhöhten Marktsätzen beschaffen und zudem Aktiva nur mit Abschlägen auf die 

Marktpreise veräußern kann. Dies kann z.B. im Falle einer Liquiditätskrise eintreten.  

 

Risikofolgen 

Im Rahmen des rechtlich Zulässigen betreibt die Emittentin das Kreditgeschäft in einem Umfang, der 

ihre Eigenmittel übersteigt. Sie ist daher verpflichtet, weite Teile des Kreditgeschäfts durch fremde Mit-

tel – vorwiegend am Kapitalmarkt – zu refinanzieren. Die Emittentin unterliegt damit dem spezifischen 

Risiko, ihren vertraglich vereinbarten Auszahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditnehmern oder 

sonstigen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten nicht oder nicht zeitgerecht nachkommen zu 

können, wenn es ihr nicht gelingt, sich die dafür erforderliche Liquidität zu beschaffen. Dies kann zur 

Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führen. Daneben ist die Emittentin dem spezifischen Risiko ausge-

setzt, dass ihr die Refinanzierung ihrer Geschäftstätigkeit zwar gelingt, sie dafür aber gegenüber der 

Planung erhöhte Kosten hat. Dies kann z.B. eintreten, wenn die Emittentin – etwa aufgrund von Ver-

werfungen am Kapitalmarkt oder einer verschlechterten eigenen Bonität – für die Liquiditätsaufnahme 

höhere Zinsen als kalkuliert zahlen muss. Diese erhöhten Refinanzierungskosten schmälern als zu-
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sätzlicher, nicht erwarteter Aufwand ihren Ertrag. Das kann dazu führen, dass die Emittentin ihren Ge-

schäftsbetrieb nur noch mit Verlusten betreiben kann. 

 

Aufgrund des beträchtlichen Refinanzierungsbedarfs der Emittentin, der z.B. im Geschäftsjahr 2019 

rund EUR 1 Mrd. betragen hat, schätzt die Emittentin das Liquiditätsrisiko für die Anleger als hoch ein. 

Allerdings besteht für die Emittentin im Falle einer Liquiditätskrise am Kapitalmarkt die Möglichkeit, 

sich nach dem Verbrauch ihrer vorhandenen Liquiditätsreserven aus alternativen Quellen, z.B. bei ei-

ner Zentralbank, mit Liquidität zu versorgen. Deshalb wertet die Emittentin das Liquiditätsrisiko für die 

Anleger als etwas geringer als das Adressenrisiko und das Marktpreisrisiko ein. 

 

Sollte sich das Liquiditätsrisiko bei der Emittentin realisieren, so kann dies zu einer Illiquidität führen. 

Dies kann zur Folge haben, dass die Emittentin fällige Zahlungen auf die Wertpapiere der Anleger 

nicht leisten kann. Eine eingetretene oder drohende Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kann ferner 

aufsichtsbehördliche Maßnahmen nach sich ziehen. Zu diesen kann eine Abwicklung der Emittentin 

unter dem Bankenabwicklungsregime (vgl. Abschnitt A. 1.1) oder ein Insolvenzverfahren (vgl. Ab-

schnitt A. 1.2) gehören. Eine eingetretene, aber auch eine nur drohende Zahlungsunfähigkeit der 

Emittentin würde zudem voraussichtlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktwert und 

die Möglichkeit der Veräußerung der Wertpapiere haben. Eine Liquiditätskrise der Emittentin kann so-

mit dazu führen, dass der Anleger einen Totalverlust erleidet. 

 

 

2.4  Operationelle Risiken  

Das operationelle Risiko bezeichnet die Gefahr von Verlusten oder Schäden, die infolge der Unange-

messenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern oder der internen Infrastruktur 

oder aufgrund von externen Einflüssen eintreten. Zum operationellen Risiko zählen insbesondere die 

Risikounterarten Rechts-, Modell-, Personal- und Informationssicherheitsrisiko sowie das Risiko aus 

Auslagerungen und Fremdbezügen.  

 

 Die Emittentin ist der Gefahr von Rechtsrisiken ausgesetzt, hier insbesondere dem Risiko von 

Verlusten aufgrund der tatsächlichen oder behaupteten Nichtbeachtung geltender Rechtsvor-

schriften, aufgrund von Verstößen gegen vertragliche Vereinbarungen oder aufgrund von feh-

lerhaften vertraglichen Gestaltungen. 

 Aus der Unangemessenheit oder dem Versagen von Modellen (z.B. bei Risikoquantifizie-

rungsverfahren) können für die Emittentin Verluste aus der Realisierung von Modellrisiken 

entstehen. Gründe dafür können bspw. fehlerhafte, veraltete oder unsachgemäße Daten, Pa-

rameter oder Modellierungsannahmen sein. 

 Bezüglich Personalrisiken stellt das sich wandelnde Umfeld in der Bankenbranche ständig 

steigende Anforderungen an die Mitarbeiter/-innen und ihre Qualifikation. Der Emittentin dro-

hen hier Verluste oder Schäden, da sich menschliche Fehler in Arbeitsprozessen, aber auch 

interne Betrugsrisiken, nie vollständig ausschließen lassen. 

 Die Informationsverarbeitung nimmt bei der Emittentin eine bedeutende Rolle ein. Daraus 

folgt eine Vielzahl von Risiken in der Informationssicherheit, die aufgrund von Schwach-

stellen entstehen, welche die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität 

der Informationen bedrohen. Informationssicherheitsrisiken können in sämtlichen Prozes-

sen und Teilprozessen auftreten, die mit der Haltung, Verarbeitung und Weiterleitung von 

unternehmenseigenen und anvertrauten Informationen zusammenhängen. Durch Cyber-
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Angriffe auf zentrale Systeme der Finanzwirtschaft können Kriminelle z.B. nicht nur be-

deutsame Schäden verursachen (Sabotage), sondern auch erhebliche Geldbeträge er-

beuten (z.B. im Onlinebanking und Zahlungsverkehr). Die Systeme der Emittentin und ih-

rer IT-Dienstleister sind daher einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Opfer eines Cyberan-

griffs zu werden. 

 Die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften lagern Geschäftsprozesse und -teilpro-

zesse aus und beauftragen externe Dienstleister, um eine Kosten- und Leistungsoptimie-

rung zu erreichen. Damit einher gehen Risiken aus Auslagerungen und Fremdbezügen, 

d.h. die Gefahr von Verlusten oder Schäden für die Emittentin, die durch Schlechtleis-

tung, Ausfall des Dienstleisters oder etwaige Vertragsfehler in den Verträgen mit Dienst-

leistern und den damit verbundenen Auswirkungen entstehen können. Darüber hinaus 

führen Klumpenrisiken durch den Einsatz des gleichen Dienstleisters, die Marktbeherr-

schung eines Dienstleisters und möglicher interner Know-how-Verlust zum Risiko der Ab-

hängigkeit von einem einzigen Dienstleister. 

 

Risikofolgen 

Die Emittentin geht für die Anleger von einem mittleren operationellen Risiko aus. In Anbetracht der 

komplexen Anforderungen an das Betreiben von Bankgeschäften ist es bei der Emittentin nicht ausge-

schlossen, dass sich insbesondere spezifische Rechtsrisiken, IT-Risiken, Modellrisiken, Personalrisi-

ken und Auslagerungs- sowie Fremdbezugsrisiken realisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 

operative Geschäftsbetrieb der Emittentin durch die starke Ausrichtung auch auf den französischen 

Markt zusätzlichen Herausforderungen bezüglich der Eingrenzung der genannten Risiken unterliegt. 

Für die Emittentin ist es z.B. mit besonderen operativen Risiken verbunden, in Deutschland zeitnah 

Informationen über Rechtsentwicklungen in Frankreich zu erhalten, um auf sie in ihrer Geschäftspraxis 

reagieren zu können. Ein Personalrisiko besteht z.B. in der spezifischen Form, dass die Emittentin da-

rauf angewiesen ist, im Saarland in ausreichender Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren 

zu können, die aufgrund ihrer fachlichen, sprachlichen und kulturellen Kompetenzen in der Lage sind, 

das Frankreichgeschäft abzuwickeln. Auch bei Auslagerungen und beim Fremdbezug von Leistungen 

unterliegt die Emittentin regelmäßig dem besonderen Risiko, dass der Dritte gleichermaßen die in 

Deutschland und in Frankreich bestehenden Anforderungen an eine ordnungsgemäße Leistungser-

bringung erfüllt. IT-Risiken sind für die Emittentin besonders relevant, weil sie einerseits in ausgepräg-

tem Maße Datenverarbeitung vornimmt und bei ihrer Geschäftstätigkeit von funktionierenden IT-Syste-

men abhängig ist, andererseits als Kreditinstitut wegen der verfügbaren Menge an sensiblen Daten 

und der auf vielen Konten verbuchten Geldeinlagen ein erhöhtes Risiko hat, Opfer von Cyberangriffen 

zu werden. 

 

Sofern sich operationelle Risiken in einem großen Umfang realisieren, kann sich die Vermögens-

lage der Emittentin derart verschlechtern, dass ihre Fähigkeit vorübergehend beeinträchtigt oder 

sogar dauerhaft aufgehoben wird, ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren gegenüber den An-

legern zu erfüllen. Das kann sich – unter Umständen auch in erheblichem Umfang – nachteilig 

auf den Marktwert und die Liquidität der Wertpapiere der Anleger auswirken. Sollten sich operati-

onelle Risiken in einem Maße realisieren, dass die Emittentin in eine Abwicklung oder Insolvenz 

gerät, kann dies für die Anleger sogar zu einem Totalverlust ihrer Anlage in den Wertpapieren der 

Emittentin führen. 
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2.5  Reputationsrisiko 

Das Reputationsrisiko bezeichnet die Gefahr, dass negative Publizität über die Emittentin, ob zutref-

fend oder nicht, das Vertrauen (von Teilen) der Öffentlichkeit in die Kompetenz, Integrität oder Ver-

trauenswürdigkeit der Emittentin beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Das Reputationsrisiko kann 

sich in erhöhten Refinanzierungskosten oder in verringerten Erträgen auswirken und damit zu finanzi-

ellen Schäden führen.  

 

Risikofolgen 

Das Reputationsrisiko ist für die Emittentin spezifisch. Für sie ist eine gute Reputation wichtig, weil sie 

eine wesentliche Grundlage dafür ist, dass Kunden, Anleger und sonstige Refinanzierungspartner mit 

ihr Geschäfsbeziehungen eingehen. Vertrauen in die Redlichkeit, Integrität und Kompetenz des Ge-

schäftspartners und dessen guter Ruf sind die Basis für gemeinsame Geldgeschäfte. Ohne diese Ba-

sis kann es der Emittentin nicht gelingen, als Kreditinstitut dauerhaft am Markt zu bestehen.  

 

Der Realisierung des Reputationsrisikos wirkt die Emittentin insbesondere mit einem eigenen Kommu-

nikationsteam, einer transparenten, zeitnahen Kommunikation über ihre Internetseiten und die Presse 

sowie einem engen Austausch mit Marktteilnehmern, Kunden, Anlegern, Aufsichtsbehörden und den 

Ratingagenturen entgegen. Das Reputationsrisiko ist aus Sicht der Emittentin daher für die Anleger 

gering. Sofern die Emittentin jedoch einen massiven Reputationsschaden erleidet, kann sich dies 

nachteilig auf den Marktwert und die Liquidität der Wertpapiere der Anleger auswirken. Zudem 

kann die Fähigkeit der Emittentin vorübergehend beeinträchtigt oder sogar dauerhaft aufgehoben 

werden, ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren gegenüber den Anlegern zu erfüllen. Sollte 

sich das Reputationsrisiko in einem Maße realisieren, dass die Emittentin in eine Abwicklung o-

der Insolvenz gerät, kann dies für die Anleger sogar zu einem Totalverlust ihrer Anlage in den 

Wertpapieren der Emittentin führen. 

 

 

 Regulatorische Risikofaktoren 
 

Die wesentlichsten Risiken, die für Anleger aus der Risikokategorie „Regulatorische Risikofaktoren“ 

resultieren, sind nach Einschätzung der Emittentin die Risiken aufgrund von aufsichtsrechtlichen Ei-

genmittelanforderungen sowie aufgrund von Liquiditäts- und Refinanzierungsanforderungen. Daraus 

resultieren aus Sicht der Emittentin gleichgewichtet hohe Risiken für die Anleger. Die weiteren regula-

torischen Risikofaktoren Risiken aus Stresstests und Risiken im Zusammenhang mit dem Einlagensi-

cherungsgesetz bergen für die Anleger nach Einschätzung der Emittentin gleichrangig mittlere Risi-

ken. Die Risiken aufgrund von aufsichtlichen Rahmenbedingungen sind demgegenüber nach Ansicht 

der Emittentin für die Anleger gering. 
 

 

3.1 Risiken aufgrund von Eigenmittelanforderungen 

Aufgrund bankaufsichtsrechtlicher Vorgaben muss die Emittentin zur Deckung potenzieller Ver-

luste aus der Realisierung von Risiken stets über ausreichende Eigenmittel verfügen. Zwar die-

nen ausreichende Eigenmittel auch dem Schutz der Anleger, da sie die Krisenanfälligkeit der 

Emittentin verringern. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Emittentin in dem Bestreben, die Eigenmit-

telvorgaben zu erfüllen, Maßnahmen ergreift, die direkt oder indirekt schädliche Auswirkungen 

auf die Vermögensposition der Anleger haben. Risiken für die Anleger ergeben sich auch dann, 
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wenn eine Verletzung oder eine konkret drohende Verletzung der anwendbaren Eigenmittelanfor-

derungen zu aufsichtsbehördlich angeordneten Anpassungen der Geschäftsaktivitäten oder so-

gar zur Einleitung bankspezifischer Sanierungs- oder Abwicklungsverfahren führt. 

 

Die Eigenmittel sind die Summe von hartem Kernkapital, zusätzlichem Kernkapital und Ergän-

zungskapital. Die aufsichtsrechtlich anerkannten Eigenmittel der Emittentin bestehen derzeit un-

ter anderem aus dem hartem Kernkapital (eingezahltes Stammkapital, Kapitalrücklage, Ge-

winnrücklage sowie Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB), dem zusätzlichen 

Kernkapital sowie dem Ergänzungskapital (vor allem in Form längerfristiger nachrangiger Ver-

bindlichkeiten). 

 

Als aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen sind eine harte Kernkapitalquote von 4,5 %, eine 

Kernkapitalquote von 6 % und eine Gesamtkapitalquote von 8 % einzuhalten. Diese Quoten er-

geben sich bei der Emittentin aus dem Betrag der Eigenmittel der jeweiligen Kategorie, geteilt 

insbesondere durch den Betrag der risikogewichteten Forderungsbeträge aus dem Kreditrisiko. 

 

Risikofolgen 

Die Eigenmittelquoten der Emittentin übersteigen aktuell deutlich die aufsichtsrechtlichen Min-

destanforderungen. So verfügte sie zum Ende des Geschäftsjahres 2019 über eine harte Kernka-

pitalquote von 13 %, eine Kernkapitalquote von 13,4 % und eine Gesamtkapitalquote von 16,7 %.  

 

Diese Eigenmittelausstattung der Emittentin darf die Anleger jedoch nicht dazu verleiten, das Ri-

siko aufgrund von Eigenmittelanforderungen zu unterschätzen. Zum einen können sich die Quo-

ten bei einem z.B. krisenbedingten Anstieg der risikogewichteten Forderungsbeträge aus dem 

Kreditrisiko schnell – auch deutlich – verschlechtern. Zum anderen tendieren der Gesetzgeber 

und die Aufsichtsbehörden dazu, die Mindestanforderungen an die Eigenmittelausstattung von 

Kreditinstituten stetig zu verschärfen. Nicht zuletzt getrieben durch die Ratingagenturen, hat auch 

der für die Emittentin bedeutsame Kaptialmarkt Erwartungen an die Eigenmittel von Kreditinstitu-

ten, die über die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen hinausgehen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die enge Steuerung und der kontinuierliche Ausbau der Eigenmittel 

eine wesentliche Aufgabe der Banksteuerung der Emittentin. Dies gilt umso mehr im aktuellen 

Umfeld, in dem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie allgemein auf die Wirtschaft und kon-

kret auf die Kreditnehmer der Emittentin noch nicht absehbar sind. So ist derzeit unklar, wie stark 

die Konjunktur durch die Pandemie einbrechen und wie hoch die Kreditverluste ausfallen werden, 

wenn Unternehmen krisenbedingt zahlungsunfähig werden. Die dann nötigen Abschreibungen 

können das Eigenkapital der die Unternehmen finanzierenden Banken, auch der Emittentin, 

schnell aufzehren. Die Emittentin schätzt daher das Risiko aufgrund der aufsichtsrechtlichen Ei-

genmittelanforderungen – trotz der aktuell geringen Risikolage – für die Anleger insgesamt als 

hoch ein. 

 

Zur Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an die Eigenmittel kann sich die 

Emittentin künftig veranlasst sehen, ihr Geschäftsmodell oder einzelne Geschäftsaktivitäten an-

zupassen. Dies kann zu einer Reduzierung der Erträge der Emittentin führen, so dass sie nicht 

mehr oder nur noch teilweise in der Lage ist, den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Anle-

gern nachzukommen. Darüber hinaus kann eine Verletzung oder drohende Verletzung der Eigen-
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mittelanforderungen zur Einleitung bankspezifischer Sanierungs- oder Abwicklungsverfahren füh-

ren, welche unter anderem (ohne Begrenzung hierauf) eine Beteiligung der Gläubiger von 

Schuldverschreibungen an der Verlustabsorption („Bail-in“) oder eine Herabschreibung oder Um-

wandlung in Eigenkapital implizieren können. Darüber hinaus können sie zum Entzug der Bank-

erlaubnis oder zur Auflösung und Abwicklung der Emittentin führen und in einer Insolvenz der 

Emittentin münden. Die Verletzung oder drohende Verletzung anwendbarer Eigenmittelanforde-

rungen hat zudem erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktwert der Schuldverschrei-

bungen und kann letzten Endes auch unter diesem Gesichtspunkt dazu führen, dass der Anleger 

sein Investment in die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise verliert. 

 

Sofern aufgrund neuer politischer und gesetzgeberischer Initiativen auf internationaler, europäi-

scher und nationaler Ebene die aufsichtsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der vorzuhaltenden 

Eigenmittel weiter verschärft werden oder veränderte Erwartungen von Ratingagenturen und 

Marktteilnehmern die Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung von Banken steigen lassen, 

kann dies dazu führen, dass die Eigenmittel der Emittentin aufgestockt oder bestehende Eigen-

mittelinstrumente ersetzt werden müssen. Das führt zu erhöhten regulatorischen Kosten und 

kann somit zu Lasten der Profitabilität der Emittentin gehen. Generell besteht das Risiko, dass 

die Emittentin dann etwaige erforderlich werdende Eigenmittel nicht oder nur zu erhöhten 

Kosten beschaffen kann oder sich gezwungen sieht, ihre Risikoaktiva zu reduzieren und dement-

sprechend Geschäftsaktivitäten abzubauen. Isoliert betrachtet könnte die nicht risikobasierte Ver-

schuldungsquote der Emittentin einen Anreiz bieten, in riskantere Vermögenswerte zu investieren und 

sich damit höheren Ausfallrisiken auszusetzen. In jedem Fall könnte dies nachteilige Auswirkungen 

auf ihre geschäftlichen Aussichten sowie ihre Vermögenslage haben. Dadurch kann die wirt-

schaftliche Fähigkeit der Emittentin sinken, die Forderungen der Anleger zu bedienen.  

 

 

3.2 Liquiditäts- und Refinanzierungsanforderungen 

Weitere aufsichtsrechtliche Anforderungen betreffen die Liquidität und die Refinanzierung von Kredit-

instituten. Wie bei den Eigenmitteln sollen diese Anforderungen dazu führen, die Institute sicherer und 

krisenresistenter zu machen und damit auch die Gläubiger zu schützen. Einschränkungen ergeben 

sich jedoch, wenn die Emittentin in dem Bestreben, die Liquiditäts- und Refinanzierungsanforde-

rungen zu erfüllen, Maßnahmen ergreift, die als Nebenfolge direkt oder indirekt schädliche Aus-

wirkungen auf die Vermögensposition der Anleger haben. Risiken für die Anleger ergeben sich 

auch dann, wenn eine Verletzung oder eine konkret drohende Verletzung der Liquiditäts- und Re-

finanzierungsanforderungen zu aufsichtsbehördlich angeordneten Anpassungen der Geschäfts-

aktivitäten oder sogar zur Einleitung bankspezifischer Sanierungs- oder Abwicklungsverfahren 

führt. 

 

Die Emittentin ist verpflichtet, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Vorhalten einer Mindestli-

quiditätsquote (Liquiditätsdeckungsanforderung oder Liquidity Coverage Ratio, „LCR“) umzusetzen. 

Zudem wird die Emittentin voraussichtlich ab 30. Juni 2021 verpflichtet sein, eine stabile Refinanzie-

rungsquote (Net Stable Funding Ratio, „NSFR“) einzuhalten. 
 

Die Liquiditätsanforderungen der LCR sollen sicherstellen, dass die Emittentin jederzeit einen Bestand 

an hochliquiden Aktiva vorhält, der es ermöglicht, die Nettozahlungsmittelabflüsse in einem Stressfall 

über einen Zeitraum von 30 Tagen abzudecken. Seit dem 1. Januar 2018 ist eine LCR von mindes-

tens 100 % einzuhalten. 
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Die strukturelle Liquiditätsquote NSFR soll eine nachhaltige Refinanzierungsstruktur in den Instituten 

gewährleisten, indem sie die Fristentransformation zwischen Aktivgeschäft einerseits und Refinanzie-

rung andererseits begrenzt und somit das Risiko künftiger Refinanzierungsprobleme vermindert. Die 

NSFR ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen stabilen Refinanzierung (d.h. gemäß ihrer dau-

erhaften Verfügbarkeit gewichtete Passiva) zu der geforderten stabilen Refinanzierung (d.h. gemäß 

ihrer Liquiditätsnähe gewichtete Aktiva) und soll mindestens 100 % betragen.  

 

Risikofolgen 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 betrug die LCR der Emittentin 181 %; sie hat die aufsichtsrecht-

liche Mindestanforderung damit übertroffen. Daraus folgt jedoch keine Gewähr, dass dies auch künftig 

so bleiben wird. Insoweit gilt vielmehr das vorstehend zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforde-

rungen Ausgeführte entsprechend: Krisen, auch z.B. die weiteren konjunkturellen und wirtschaftlichen 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, können schnell zu einem Absinken der LCR führen, wenn die 

Nettozahlungsmittelabflüsse der Emittentin steigen. Dies kann z.B. dann geschehen, wenn die Emit-

tentin ihren Zahlungsverpflichtungen weiter nachkommt, aber ihrerseits durch zahlungsunfähige Kre-

ditnehmer deutlich verringerte Zahlungseingänge erhält. 

 

Aus Sicht der Emittentin folgt daher aus den Liquiditäts- und Refinanzierungsanforderungen für die 

Anleger ein hohes Risiko, das gleichrangig mit den Risiken aufgrund der Eigenmittelanforderungen ist. 

 

Sofern die Emittentin die vorgenannten Anforderungen einschließlich künftig der NSFR ganz oder teil-

weise nicht erfüllen sollte, kann dies zu einem Einschreiten der Aufsichtsbehörden mit den im Ab-

schnitt A. 3.1 dargestellten Folgen führen. Daraus resultierende Maßnahmen können auch negative 

Auswirkungen auf die von der Emittentin emittierten Wertpapiere haben und damit die Vermögenspo-

sition der Anleger betreffen. Zudem kann das Bestreben der Emittentin, die vorgenannten Kennziffern 

entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben einzuhalten, dazu führen, dass sie ihre Geschäftsak-

tivitäten weniger ertragreich ausrichtet. Ferner kann das Nichteinhalten der Kennziffern sonstige Dritte 

(z.B. Ratingagenturen) veranlassen, die Finanz- und Ertragslage der Emittentin kritisch zu würdigen 

und ihre Bonität herabzustufen; auch eine derartige Entwicklung würde voraussichtlich für die Anleger 

negative Konsequenzen auf den Marktwert der Wertpapiere der Emittentin haben. 

 

 

3.3 Risiken aus Stresstests 

Auf Veranlassung der Bankenaufsichtsbehörden führen die Banken in gewissen Zeitabständen Tests 

durch, in denen sie ihre Kapitalausstattung in unterschiedlichen Krisenszenarien simulieren („Stress-

tests“). Für die Banken bergen diese Stresstests das Risiko, mit ihrer Kapitalausstattung bestimmte 

vorgegebene Mindestwerte nicht zu erreichen und damit den Test nicht zu bestehen. Dies kann dann 

zu neuen, erhöhten Eigenmittelanforderungen der Aufsicht führen. 

 

Die Emittentin hat in der Vergangenheit an Stresstests der deutschen Aufsichtsbehörden BaFin und 

Deutsche Bundesbank teilgenommen. Daneben hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) 

seit 2011 mehrere Stresstests für systemrelevante Banken durchgeführt. Von diesen Stresstests der 

EBA war die Emittentin bislang nicht betroffen, da sie weder zu den systemrelevanten Banken noch zu 

den potentiell systemgefährdenden Instituten zählt. Die Emittentin wurde von der Aufsicht vielmehr als 

„High Priority Less Significant Institute“ (HP-LSI) eingestuft. 
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Sofern künftig auch die EBA oder andere zuständige Behörden Stresstests, Umfragen oder vergleich-

bare Untersuchungen für kleinere Häuser, wie z.B. die Emittentin, durchführen, kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Ergebnisse für die von ihnen jeweils vorgegebenen Stressszenarien nicht 

ausreichende Kapitalquoten ergeben. Je höher die Anzahl der durchzuführenden Stresstests für ein 

Institut ist und je vielfältiger die zu simulierenden Krisenszenarien sind, desto höher ist das Risiko, ei-

nen Stresstest nicht zu bestehen. 
 

Risikofolgen 

Aus der Sicht der Emittentin ist das aus Stresstests resultierende Risiko für Anleger mittel. Insbeson-

dere in Krisensituationen wie z.B. der Finanzkrise des Jahres 2008 oder der aktuellen COVID-19-Pan-

demie können Stresstests, die die Krise in der Simulation weiter verschärfen, tiefgreifende Maßnah-

men der Aufsichtsbehörden nach sich ziehen.  

 

Falls das Kapital der Emittentin den im Rahmen eines Stresstests bestimmten Mindestwert am Ende 

der Stresstestperiode unterschreiten sollte oder andere Schwächen oder Defizite im Zusammenhang 

mit der Durchführung einer Stresstestmaßnahme identifiziert werden, könnte die Emittentin von der 

Aufsicht dazu verpflichtet werden, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, zu denen möglicherweise Anfor-

derungen zur Stärkung der Eigenmittelbasis, die Aufnahme von Eigenmitteln oder andere aufsichts-

rechtliche Eingriffe zählen. Durch diese Maßnahmen kann sich die Emittentin veranlasst sehen, ihr 

Geschäftsmodell oder einzelne Geschäftsaktivitäten anzupassen. Dies kann zu einer Reduzie-

rung der Erträge der Emittentin führen, so dass sie nicht mehr oder nur noch teilweise in der Lage 

ist, den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Anlegern nachzukommen. Des Weiteren können 

sich aus den vorgenannten Maßnahmen unmittelbar erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den 

Ruf, die Geschäfte, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit oder die Finanzlage der Emittentin sowie 

auf die Bonitätseinstufung der Emittentin durch die Ratingagenturen ergeben. Auch diese Folgen kön-

nen sich für die Anleger nachteilig auf den Wert der von der Emittentin begebenen Schuldverschrei-

bungen auswirken. 

 

 

3.4 Risiken im Zusammenhang mit dem Einlagensicherungsgesetz 

Die Emittentin ist finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Sicherungssystem der Sparkassen-

Finanzgruppe, der Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutsch-

lands GmbH, dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands 

e. V. und dem Europäischen Einheitlichen Abwicklungsfonds (jeweils ein „Bank-Sicherungssystem“) 

ausgesetzt. Die von der Emittentin zu leistenden laufenden Beiträge zu ihren jeweiligen Bank-Siche-

rungssystemen erreichen eine nicht unerhebliche Höhe, unterliegen jährlichen Schwankungen und 

sind im Vorhinein nur beschränkt vorhersehbar. Zusätzliche finanzielle Belastungen in Höhe eines 

Vielfachen der laufenden Beiträge können entstehen, wenn das jeweilige Bank-Sicherungssystem im 

Hinblick auf einen Stützungsfall Zusatz- oder Sonderbeiträge erhebt oder wenn sich die Emittentin zur 

Vermeidung eines Stützungsfalls oder von Zusatz- oder Sonderbeiträgen freiwillig an der Stützung ei-

nes angeschlagenen anderen Instituts beteiligt.  

 

Daneben wurde die Richtlinie 2014/49/EU über Einlagensicherungssysteme veröffentlicht, die durch 

das Gesetz vom 28. Mai 2015 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme in deutsches Recht umge-

setzt wurde. Diese überarbeitete Richtlinie sieht nach Ablauf einer Übergangsphase im Entschädi-

gungsfall unter anderem schnellere Auszahlungen vor. Grundsätzlich müssen die Mittel, welche für die 
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Entschädigung der Einlagengläubiger vorgesehen sind, bis zum 3. Juli 2024 0,8 % der Höhe der ge-

deckten Einlagen entsprechen, wobei die Berechnung der Beträge unter Berücksichtigung der Risi-

koprofile der Geschäftsmodelle zu erfolgen hat und die Institute mit einem höheren Risikoprofil mehr 

Beiträge leisten sollen. Da die Beiträge jährlich neu anhand des aktuellen Profils der Emittentin, aber 

auch anderer Banken festgelegt werden, variieren sie. Insofern besteht in der Zukunft das Risiko von 

zusätzlichen Kosten für die Emittentin, deren Umfang derzeit nicht vorhersehbar ist.  

 

Die Europäische Kommission hat am 24. November 2015 einen Vorschlag für ein euroraumweites 

Einlagensicherungssystem als dritte Säule der Bankenunion veröffentlicht. Der Vorschlag sieht unter 

anderem vor, dass auf Ebene der Bankenunion ein Einlagenversicherungsfonds eingerichtet wird, der 

wiederum durch Beiträge der Kreditwirtschaft zu finanzieren ist. Sollte der Vorschlag umgesetzt wer-

den, könnten sich hieraus, abhängig von der finalen Ausgestaltung, weitere Beitragspflichten auch der 

Emittentin ergeben.  

 

Die Dotierung der bereits bestehenden Bank-Sicherungssysteme stellt für die Emittentin dauerhaft ei-

nen beträchtlichen finanziellen Aufwand dar, der sich weiter erhöhen würde, wenn künftig weitere Si-

cherungssysteme geschaffen werden. Dieser Aufwand, dem keine konkreten Ertragschancen gegen-

überstehen, reduziert regelmäßig die Ertragskraft und das Ergebnis der Geschäftstätigkeit der Emit-

tentin. Dies gilt auch für die Leistung von Zusatz- oder Sonderbeiträgen im Falle der Stützung Dritter. 

 

Risikofolgen 

Die Emittentin schätzt die aus den Bank-Sicherungssystemen für die Anleger resultierenden Risiken 

als mittel ein, und zwar auf einer Stufe mit den Risiken aus Stresstests. Aus Risikosicht sind für den 

Anleger insbesondere die nicht vorhersehbaren Zusatz- oder Sonderbeiträge relevant, die die Emitten-

tin im Notfall zur Stützung dritter, mit ihr in dem Sicherungssystem verbundener Institute leisten muss. 

Diese Beiträge könnten in Extremsituationen durchaus ein Niveau erreichen, dass die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit der Emittentin gefährdet. Die Wahrscheinlichkeit für derartige Beiträge zu Stüt-

zungsmaßnahmen bei dritten Instituten steigt insbesondere in Phasen von allgemeinen Wirtschafts- 

und Finanzkrisen oder bei Krisen spezifischer Branchen. 

 

Das Risiko der Anleger realisiert sich, sofern die Emittentin aufgrund ihrer Beteiligung an Bank-Siche-

rungssystemen zu derart hohen Regel- oder Sonderbeiträgen herangezogen wird, dass ihre eigene 

Ertragslage die Bedienung der fälligen Forderungen der Anleger aus den von ihr emittierten Schuld-

verschreibungen nicht mehr ermöglicht. Die Anleger können dann Zins- oder auch Kapitalausfälle er-

leiden. Zudem kann die signifikante Beteiligung der Emittentin an Stützungsmaßnahmen dazu führen, 

dass der Wert der von ihr emittierten Schuldverschreibungen sinkt. 

 
 

3.5 Risiken aufgrund von aufsichtlichen Rahmenbedingungen 

Jedes Wirtschaftsunternehmen unterliegt Risiken, die sich aus Änderungen oder Entwicklungen 

der jeweils für seine Tätigkeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben. Für die Emit-

tentin als Kreditinstitut betrifft dies insbesondere die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen. 

Das Geschäft der Emittentin unterliegt in allen Ländern, in denen sie geschäftlich tätig ist (der 

Schwerpunkt der Tätigkeit der Emittentin liegt in Deutschland und Frankreich), detaillierten und 

umfassenden bankaufsichtlichen Gesetzen und Vorschriften sowie Maßnahmen der Bankenauf-

sicht.  
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So können sich die Bank- und sonstigen Finanzdienstleistungsgesetze, -vorschriften und -richtli-

nien, denen die Emittentin gegenwärtig unterliegt, jederzeit ändern. Zudem verfügen die Auf-

sichtsbehörden im Bereich der Finanzdienstleistungen über einen hohen verwaltungsrechtlichen 

Einfluss und haben weitgreifende Kontroll- und Überwachungsbefugnisse. Dies betrifft z.B. die 

vorstehend bereits erörterten Bereiche Eigenmittel, Liquidität und Kapitaladäquanz, aber auch 

zulässige Anlageformen, Geldwäsche, Datenschutz, Aufzeichnungspflichten sowie Marketing- 

und Verkaufspraktiken. Ferner unterziehen Bankaufsichtsbehörden und andere Aufsichtsbehör-

den in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und in anderen Staaten Zahlungsvor-

gänge und andere Geschäfte fortgesetzten Untersuchungen im Rahmen von Vorschriften zur 

Geldwäsche, zu verbotenen Geschäften mit sanktionsbelegten Staaten, zur Vermeidung von Be-

stechung sowie im Rahmen sonstiger Maßnahmen zur Verhinderung der Korruption. Darüber hin-

aus gibt es Bereiche der Geschäftstätigkeit der Emittentin, in denen unter Umständen unklare 

aufsichtliche Bestimmungen gelten oder in denen Aufsichtsbehörden vorherige Richtlinien ändern 

oder Gerichte vorher ergangene Entscheidungen aufheben. Aufsichtsbehörden und andere Be-

hörden sind berechtigt, Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren gegen die Emittentin zu eröffnen, 

die unter anderem eine Aussetzung oder den Entzug von der Emittentin erteilten Genehmigun-

gen sowie den Erlass von Unterlassungsverfügungen, Geldstrafen, zivilrechtlichen oder straf-

rechtlichen Sanktionen oder andere Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben können. 

 

Aus neuen oder geänderten aufsichtlichen Rahmenbedingungen resultieren Risiken, die sich auf 

die Art der Geschäftstätigkeit der Emittentin und ihr Produktangebot auswirken können. Die Um-

setzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen kann bei der Emittentin zudem zu erhöhten 

Compliance-Kosten führen und die Ergebnisse ihrer Geschäftstätigkeit negativ beeinträchtigen. 

Sollte die Emittentin tatsächlich oder scheinbar nicht angemessen auf diese Änderungen oder 

Maßnahmen eingehen, könnte ihre Reputation darunter leiden und es könnten ihr zusätzliche, 

rechtliche Risiken entstehen, u.a. in Form von Durchsetzungsklagen, Geld- oder sonstigen Stra-

fen. Dabei ist erschwerend zu berücksichtigen, dass die Emittentin grundsätzlich nicht in der 

Lage ist, künftige aufsichtsrechtliche Vorschriften, Maßnahmen oder Durchsetzungsmaßnahmen 

zeitlich oder inhaltlich vorherzusagen und die Reaktionszeiten daher häufig gering sind. 

 

Risikofolgen 

Die Risiken aufgrund von aufsichtlichen Rahmenbedingungen entstehen im Wesentlichen durch 

Maßnahmen der Gesetzgeber, der Gerichte und der Aufsichtsbehörden. Da diese Maßnahmen 

rechtsstaatlichen Prinzipien unterliegen, ist das aus ihnen resultierende Risiko für den Anleger 

aus Sicht der Emittentin gering. 

 

Sofern eine Umgestaltung der aufsichtlichen Rahmenbedingungen zu Nachteilen bei der Emitten-

tin führt, die sich auch negativ auf die Anleger auswirken, so betrifft dies insbesondere die Kos-

ten- oder Ertragsseite der Emittentin. Wenn neue aufsichtliche Rahmenbedingungen dazu führen, 

dass die Kosten der Emittentin in bedeutendem Umfang steigen oder die Erträge sinken, hat dies 

negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis der Emittentin. Dies kann für die Anleger nach-

teilige Folgen für den Wert und die Liquidität der Wertpapiere haben. 
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 Risiken in Bezug auf das Umfeld der Emittentin 
 

Die wesentlichsten und von der Emittentin als hoch eingestuften Risiken, die für Anleger aus der Risi-

kokategorie „Risiken in Bezug auf das Umfeld der Emittentin“ resultieren, sind nach Einschätzung der 

Emittentin gleichrangig das Strategische Risiko aus Projekten und dem Geschäftsmodell der Emitten-

tin sowie die Risiken im politischen und konjunkturellen Umfeld. Ratingherabstufungen bergen dane-

ben aus Sicht der Emittentin für die Anleger ein mittleres Risiko. Das Risiko eines Kontrollwechsels ist 

demgegenüber für die Anleger nach Ansicht der Emittentin gering.  

 

 

4.1 Strategische Risiken aus Projekten und dem Geschäftsmodell der Emit-

tentin 

Die Emittentin ist dem strategischen Risiko ausgesetzt, dass es ihr nicht gelingt, durch die Auswahl 

ihrer wesentlichen Projekte Antworten auf die gegenwärtigen sowie die künftigen und sich ständig 

wandelnden Herausforderungen der Finanzbranche zu finden und daneben ihr Geschäftsmodell als 

„die deutsch-französische Regionalbank“ so auszurichten, dass sie dauerhaft im Wettbewerb besteht. 

 

Um auf das andauernde Niedrigzinsumfeld zu reagieren, hat die Emittentin im Geschäftsjahr 2016 das 

Strategie- und Strukturprojekt „SaarLB2020“ gestartet. Durch einen gezielten Ausbau des Vertriebs 

und eine deutliche Kostenreduzierung hat dieses Projekt die langfristige Sicherstellung der Ertrags-

kraft der Emittentin im Fokus. Die Bedienung der Dividendenerwartung sowie eine auch unter steigen-

den aufsichtsrechtlichen Auflagen ausreichende Gewinnthesaurierung zur Stabilisierung der Kapital-

struktur sind die wesentlichen Rahmenbedingungen des Projektes. Weitere wichtige Entwicklungen, 

die die Emittentin im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung beachtet, sind die zunehmende Bedeu-

tung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie ferner die alle Geschäftsbereiche erfassende Digita-

lisierung. Im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung sieht sich die Emittentin zunehmend mit jun-

gen Unternehmen aus dem Bereich der sog. FinTech konfrontiert, die kostengünstig und auf hohem 

technologischen Stand einzelne ausgewählte Bankprodukte oder Bankdienstleistungen anbieten. Die 

Emittentin prüft auf einzelnen Gebieten – z.B. im Bereich der Kreditplattformen – strategische Koope-

rationen mit solchen jungen Unternehmen. 

 

Das Auftreten verschiedener Risiken, wie z.B. weiterhin niedrige Zinsen, eine Zurückhaltung der Kun-

den, Kredite aufzunehmen, eine Verringerung des Wirtschaftswachstums insbesondere in Deutsch-

land und Frankreich und eine erneute Eskalation der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise bspw. in 

Konsequenz der COVID-19-Pandemie, könnte dazu führen, dass die Emittentin die Ziele ihres strate-

gischen Plans nur teilweise oder gar nicht erreichen kann. Darüber hinaus ist die Emittentin dem Ri-

siko ausgesetzt, dass wesentliche Annahmen, die ihrer Strategie zugrunde liegen, sich ganz oder teil-

weise als unzutreffend erweisen und die Ziele deshalb ganz oder teilweise nicht erreicht werden. So 

ist es möglich, dass der angestrebte Kundenzuwachs bei mittelständischen Unternehmen und im kom-

munalen Bereich sowie das angestrebte Geschäftsvolumen insbesondere aufgrund des starken Wett-

bewerbs oder infolge eines Einbruchs der Konjunktur nicht erzielt werden können. Die Emittentin ist 

zudem dem Risiko ausgesetzt, dass Maßnahmen zur Kosteneinsparung nicht erreicht werden können 

und damit ebenfalls die Zielerreichung ihrer Strategie gefährdet wird.  

 

Risikofolgen 

Die richtigen strategischen Entscheidungen, die Fokussierung auf diesbezügliche Projekte und ein 
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tragfähiges Geschäftsmodell sind in dem aktuell herausfordernden Umfeld eine wesentliche Voraus-

setzung für den nachhaltigen geschäftlichen Erfolg der Emittentin. Strategische Fehlentscheidungen 

können demgegenüber schnell dazu führen, dass sich die Wettbewerbsposition der Emittentin und 

ihre Ertragsposition deutlich verschlechtern. Die Emittentin wertet das strategische Risiko für die Anle-

ger daher als hoch ein. 

 

Die Verwirklichung dieses Risikos kann sich erheblich auf den inneren Wert oder den Marktwert und 

die Liquidität der Wertpapiere der Emittentin auswirken. Im äußersten Fall kann dies sogar dazu füh-

ren, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen aus ihren Wertpapieren zu erfüllen. 

Ein nicht funktionierendes Geschäftsmodell kann die Emittentin mittelfristig sogar in eine Abwicklung 

führen; auf die damit für die Anleger verbundenen Risiken ist vorstehend im Abschnitt A. 1.1 einge-

gangen worden. 

 
 

4.2 Risiken im politischen und konjukturellen Umfeld 

Die Emittentin unterliegt als in der Finanzwirtschaft tätiges Unternehmen zahlreichen Risiken im politi-

schen und konjunkturellen Umfeld. Politische Entscheidungen und konjunkturelle Entwicklungen kön-

nen direkte Auswirkungen auf den Geschäftserfolg der Emittentin und denjenigen ihrer Kunden haben. 

Schlechte Geschäftsergebnisse bei ihren Kunden, z.B. bei Kreditnehmern, können ebenfalls zu Belas-

tungen der Emittentin führen. 

 

Im politischen Umfeld wird Deutschland seit einigen Jahren durch eine vergleichsweise hohe Stabilität 

geprägt. Dies gilt mit Einschränkungen auch für Frankreich, wo es der Regierung jedoch schwerfällt, 

als wichtig angesehene Reformen umzusetzen. Reformbestrebungen werden häufig durch landes-

weite Proteste im Keim erstickt. Auf der Ebene der Europäischen Union (EU) gibt es vereinzelte Ten-

denzen, das Zusammenwirken einzugrenzen, Bindungen zur EU aufzulösen und nationalen Interes-

sen Vorrang einzuräumen, wie zuletzt der Austritt Großbritanniens aus der EU gezeigt hat. Das inter-

nationale politische Umfeld wird aktuell von einer Blockbildung zwischen den großen Mächten ge-

prägt; Nationalismus dominiert auch hier häufig vor einem abgestimmten gemeinsamen Herangehen 

an die globalen Herausforderungen. 

 

Diese politischen Gegebenheiten haben direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Anleihen und deren 

Kurse unterliegen Wechselwirkungen im volkswirtschaftlichen Umfeld. Diese werden u.a. bestimmt 

durch Zinssätze, Devisenkurse und Inflationsraten in Deutschland, Europa und anderen Staaten. Ab-

schottung als Form einer nationalen Handelspolitik, weitere Austrittsgesuche von Mitgliedstaaten in-

nerhalb der Europäischen Union oder andere politische Tendenzen können insbesondere den Fortbe-

stand der Währungsunion und der EU insgesamt sowie die Handelsbeziehungen untereinander ge-

fährden. Sollte es zu einem Auseinanderbrechen der Währungsunion und beispielsweise der politisch 

gewollten Wiedereinführung von nationalen Währungen kommen, wäre dies ggf. mit stark negativen 

Effekten auf die europäischen Volkswirtschaften verbunden. Es wäre mit einer deutlichen Aufwertung 

der dann in Deutschland gültigen Währung gegenüber den geltenden Währungen in den anderen Mit-

gliedstaaten zu rechnen. Dadurch würde die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten 

deutschen Industrie leiden. Auch die Emittentin als die deutsch-französische Regionalbank mit Bran-

chenschwerpunkten insbesondere bei erneuerbaren Energien oder der Stahl- und Automobilindustrie 

wäre betroffen. Als in der Finanzbranche tätiges Unternehmen ist für die Emittentin jede Änderung am 

Währungssystem mit Risiken verbunden. Dies gilt auch für sonstige volkswirtschaftliche Verwerfun-

gen, die Auswirkungen auf die Finanzkraft der Kunden der Emittentin haben. 
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Im konjunkturellen Umfeld sind aktuell vor allem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu be-

trachten. Die neuartige Atemwegserkrankung, die im Dezember 2019 in China ausgebrochen ist, hat 

weltweit bereits zu mehreren Millionen infizierten Menschen und vielen Todesfällen geführt. Europa ist 

ebenfalls stark von der Pandemie betroffen, insbesondere auch die für die Geschäftsaktivitäten der 

Emittentin wichtige Region Grand Est in Frankreich (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), 

die aufgrund besonders zahlreicher Infektionsfälle zum Risikogebiet erklärt worden ist und in der die 

Emittentin in Straßburg eine eigene Niederlassung unterhält. Zur Eindämmung des Virus wurden in 

Europa umfassende Maßnahmen getroffen, die zu einer massiven Einschränkung des öffentlichen Le-

bens und zu einem Wirtschaftseinbruch führen. So wurden z.B. Geschäfte, Schulen, Sport- und Frei-

zeiteinrichtungen geschlossen, Unternehmen haben Kurzarbeit beantragt, die industrielle Produktion 

steht häufig still, Ausgangsbeschränkungen und Einreisebeschränkungen wurden verhängt, der 

grenzüberschreitende Personen- und Güterverkehr ist eingebrochen, was zu verzögerten oder unter-

brochenen Lieferketten führt. Ziel dieser Maßnahmen ist die Reduzierung der sozialen Kontakte, um 

die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Ein Ende der Pandemie und eine Rückkehr zur sozi-

alen und wirtschaftlichen Normalität sind jedoch noch nicht in Sicht. 

 

Die aus der COVID-19-Pandemie für die Emittentin resultierenden Risiken sind derzeit schwer abseh-

bar. Der pandemiebedingte Wirtschaftseinbruch hat bereits dazu geführt, dass Kunden der Emittentin 

Schwierigkeiten haben, aufgrund der plötzlich weggebrochenen Einnahmen ihre Kredite zu bedienen. 

Die Emittentin unterstützt diese Kunden durch Stundungsmaßnahmen; zudem sind in Deutschland 

und Frankreich staatliche Hilfsprogramme für die in Not geratenen Unternehmen angelaufen. Sofern 

die Krise länger dauert, ist nicht ausgeschlossen, dass Kunden der Emittentin trotz der Hilfsmaßnah-

men insolvent werden. Dadurch könnte es im Kreditgeschäft der Emittentin dauerhafte Zahlungsaus-

fälle geben. Durch den weltweiten Einbruch der Wirtschaftstätigkeit kann es zudem bei der Emittentin 

zu einer Reduzierung des Neugeschäfts kommen, wenn die Kunden weniger Investitions- und Be-

triebsmittelkredite nachfragen. 

 

Risikofolgen 

Das politische und konjunkturelle Umfeld kann die Emittentin grundsätzlich nicht selber beeinflussen. 

Die Auswirkungen von politischen Entscheidungen und der Konjunktur auf die Wirtschaft sind regel-

mäßig allgemeiner Natur mit vielen Betroffenen z.B. in einer Region oder in einem Wirtschaftszweig. 

Dies gibt den Risiken im politischen und konjunkturellen Umfeld eine hohe Unkalkulierbarkeit, wie die 

aktuelle COVID-19-Pandemie zeigt. Aufgrund dieser Unkalkulierbarkeit und der weitreichenden Aus-

wirkungen wertet die Emittentin die Risiken im politischen und konjunkturellen Umfeld für die Anleger 

als hoch ein, gleichrangig mit den vorstehend aufgezeigten strategischen Risiken. 

 

Sofern sich politische und konjunkturelle Risiken verwirklichen, kann dies unmittelbare Auswirkungen 

auf die Geschäftstätigkeit und die Ertragsentwicklung der Emittentin haben. Erfolgreiche Geschäftsak-

tivitäten können evtl. dauerhaft oder zeitweise nicht mehr oder nicht mehr so ertragreich fortgeführt 

werden. Zudem können politische und konjunkturelle Entwicklungen ähnliche Auswirkungen auf die 

Kunden der Emittentin haben. Kreditnehmer können – wie am Beispiel der COVID-19-Pandemie vor-

stehend aufgezeigt – in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Dadurch kann sich ihre Zahlungsfä-

higkeit verschlechtern und die Ausfallwahrscheinlichkeit steigen. Beides führt zu einer Erhöhung der 

Adressenrisiken der Emittentin. Beide dargestellten Szenarien – die direkte Betroffenheit der Emitten-

tin und die unmittelbare Betroffenheit über die wirtschaftliche Entwicklung bei ihren Kunden – können 
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bei entsprechender Ausprägung dazu führen, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, ihren Zahlungs-

verpflichtungen gegenüber den Anlegern nachzukommen. Zudem kann sich die Verwirklichung dieses 

Risikos für die Anleger erheblich auf den inneren Wert oder den Marktwert und die Liquidität der Wert-

papiere der Emittentin auswirken. 
 

 

4.3 Risiko der Ratingherabstufung 

Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Bonitätseinstufungen (Ratings), die ihr von Ratinga-

genturen verliehen werden, heruntergesetzt werden. Ein Rating kann von der erteilenden Ratingagen-

tur jederzeit suspendiert, herabgesetzt oder zurückgezogen werden. Herabstufungen des Ratings 

können negative Effekte auf die Refinanzierungsmöglichkeiten der Emittentin haben und führen übli-

cherweise zu einer Erhöhung der Refinanzierungs- und Kapitalkosten.  

 

Risikofolgen 

Sofern sich durch eine Ratingherabstufung die Refinanzierungs- und Kapitalkosten der Emittentin er-

höhen, kann dies negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Emittentin haben, weil sie Geschäfte 

entweder nicht mehr oder nur noch weniger ertragreich abschließen kann. Die Fähigkeit der Emitten-

tin, mit ihren Erträgen die Zahlungsansprüche der Anleger zu erfüllen, würde dadurch geringer. Eine 

Suspendierung, Herabsetzung oder Zurückziehung des Ratings in Bezug auf die Emittentin kann da-

neben auch den Marktpreis der Wertpapiere der Anleger und die Liquidität der Emittentin nachteilig 

beeinflussen. 

 

Ratingherabstufungen bergen für die Anleger aus Sicht der Emittentin ein mittleres Risiko, da sie in 

der Regel schrittweise erfolgen, so dass die Emittentin die Gelegenheit zum Ergreifen von Gegenmaß-

nahmen hat. 
 

 

4.4 Risiko eines Kontrollwechsels 

Ein Wechsel in der Kontrolle der Emittentin kann durch die unmittelbare Änderung der Mehrheits- 

und Beteiligungsverhältnisse oder durch einen Wechsel bei der Zusammensetzung der Träger 

erfolgen. Die Träger der Emittentin entsprechen in etwa den Gesellschaftern bei anderen Gesell-

schaftsformen; sie bringen das Stammkapital auf und verfügen über die Stimmrechte in der 

Hauptversammlung. Durch einen Kontrollwechsel verändern sich der Einfluss und die Kon-

trolle auf bzw. über die Emittentin. Da die Anleger ihre Anlageentscheidung an der bestehenden 

Trägerstruktur orientiert haben, verändert sich bei einem Kontrollwechsel meist die Geschäfts-

grundlage und damit das Kreditrisiko des Anlegers. 

 

Träger der SaarLB sind das Bundesland Saarland und der Sparkassenverband Saar. Das Bun-

desland Saarland verfügt über 74,9 % der stimmberechtigten Anteile am Stammkapital der Emit-

tentin, die übrigen 25,1 % der stimmberechtigten Anteile liegen beim Sparkassenverband Saar. 

Das Saarland verfügt somit über eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung an der Emittentin. 

Eine Veränderung der Trägerstruktur könnte negative Auswirkungen auf das Rating, die Refinan-

zierung und damit die Liquiditäts- und Ertragslage der Emittentin haben. 

 

Dem zwischen den Regierungsparteien im saarländischen Landtag, der CDU und der SPD, ge-

schlossenen Koalitionsvertrag für die 16. Legislaturperiode des Landtages des Saarlandes von 

2017 bis 2022 ist zu entnehmen, dass die Regierungskoalition vereinbart hat, dass gerade im 

Hinblick auf standortnahe Unternehmensfinanzierungen eine leistungsfähige Kreditwirtschaft im 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einfluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Gesellschaftsrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsgrundlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsgrundlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditrisiko
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Saarland gebraucht wird. Daher sollen alle Prozesse, die zur Sicherung der Kreditversorgung der 

saarländischen Wirtschaft durch ein wettbewerbsfähiges Angebot aus Sparkassen, Genossen-

schaftsbanken und privaten Kreditinstituten beitragen, unter Berücksichtigung der Arbeitnehmer-

interessen konstruktiv begleitet werden. Die Regierungsparteien betonen dabei ausdrücklich, 

dass die neu ausgerichtete SaarLB ein Eckpfeiler der saarländischen Kreditwirtschaft  bleibt. Trotz 

dieser Bekundungen ist nicht auszuschließen, dass sich das Saarland künftig entscheidet, seine 

Mehrheitsbeteiligung an der Emittentin aufzugeben und Teile seiner Beteiligung an einen (neuen) 

dritten Träger oder den Sparkassenverband Saar zu übertragen.  

 

Risikofolgen 

In Anbetracht des vorstehend dargelegten politischen Willens im saarländischen Landtag, des 

Umstandes, dass im Saarländischen Sparkassengesetz sowohl die gemeinsame Trägerschaft 

des Saarlandes und des Sparkassenverbandes Saar als auch die Regelung verankert ist, dass 

die Emittentin nach Beschlussfassung der Hauptversammlung mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 

nur juristische Personen des öffentlichen Rechts als Mitträger aufnehmen darf, was somit nur durch 

den Gesetzgeber geändert werden kann, sowie der traditionell engen Verbundenheit der beiden 

Träger zur Emittentin ist das Risiko eines Kontrollwechsels mit neuer Trägerstruktur aus Sicht der 

Emittentin bei den derzeitigen Gegebenheiten für die Anleger gering. 

 

Im Falle eines Kontrollwechsels würde sich für die Anleger das Kreditrisiko der Emittentin verän-

dern. Denn eine neue Trägerstruktur kann sich auf die Unternehmenspolitik oder die wirtschaftli-

che Lage der Emittentin auswirken und damit die Tilgung der Schuldverschreibungen der Anleger 

gefährden. Ein Kontrollwechsel kann deshalb für die Anleger rechtliche und wirtschaftliche Kon-

sequenzen nach sich ziehen. Ein bedeutsamer Trägerwechsel kann sogar geeignet sein, die Kre-

ditwürdigkeit der Emittentin zu beeinträchtigen. 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmenspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Tilgung_(Geldverkehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditw%C3%BCrdigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditw%C3%BCrdigkeit
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B. Allgemeine Informationen 
 
 

 Vorbemerkungen 
 

Bereitstellung von Dokumenten: 

Dieses Registrierungsformular sowie alle Dokumente mit Informationen, die mittels Verweis in dieses 

Registrierungsformular aufgenommen wurden, werden in elektronischer Form auf der Website der 

Emittentin (https://www.saarlb.de) in der Rubrik „Investor Relations > Eigene Emissionen und Pros-

pekte“ veröffentlicht. Zudem wird die Emittentin jedem potenziellen Anleger auf Verlangen kostenlos 

eine Version dieses Registrierungsformulars sowie aller Dokumente mit mittels Verweis in dieses Re-

gistrierungsformular aufgenommenen Informationen auf einem dauerhaften Datenträger – oder, falls 

ausdrücklich angefordert, eine Papierkopie dieser Dokumente – zur Verfügung stellen. Die Bereitstel-

lung auf einem dauerhaften Datenträger oder einer Papierkopie ist auf die Bundesrepublik Deutsch-

land beschränkt.  

 

Billigung des Registrierungsformulars: 

Dieses Registrierungsformular wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(„BaFin“) in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland gemäß Verord-

nung (EU) 2017/1129 gebilligt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht billigt dieses Re-

gistrierungsformular nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129. Diese Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der Emit-

tentin, die Gegenstand dieses Registrierungsformulars ist, erachtet werden. 

 

Gültigkeit des Registrierungsformulars: 

Dieses Registrierungsformular ist bis zum Ablauf des 03.06.2021 gültig. Es gibt den Stand zum Datum 

des Registrierungsformulars wieder. Das Registrierungsformular bleibt für die Verwendung als Be-

standteil eines Prospekts zwölf Monate nach seiner Billigung gültig. Das Ende der Gültigkeitsdauer 

des Registrierungsformulars hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit eines Prospekts, dessen Be-

standteil es ist. 
 

 

 Verantwortliche Personen 
Die Landesbank Saar mit Sitz in Saarbrücken, Deutschland, ist verantwortlich für sämtliche in diesem 

Registrierungsformular enthaltenen Informationen. Die Landesbank Saar erklärt hiermit, dass ihres 

Wissens die Angaben in diesem Registrierungsformular richtig sind und dass darin keine Angaben 

aufgenommen wurden, die die Aussage des Registrierungsformulars verändern können. 

 

 

 Angaben von Seiten Dritter 
Angaben von Seiten Dritter liegen für dieses Registrierungsformular nicht vor.  
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 Inhalt, Bestandteile und Funktion dieses Registrierungsformu-
lars 

Dieses Registrierungsformular enthält die von der Prospektverordnung und der Delegierten Verord-

nung geforderten Angaben zur Landesbank Saar mit Sitz in Saarbrücken, Deutschland (auch die 

„SaarLB“ oder die „Emittentin“), als Emittentin von Nichtdividendenwerten für Kleinanleger und Groß-

anleger („Wertpapiere“). 

 

Dieses Registrierungsformular ist zusammen mit sämtlichen künftigen Nachträgen zu lesen, durch die 

die Informationen in diesem Registrierungsformular aktualisiert werden (vgl. nachstehenden Abschnitt 

„Nachträge“). Es ist ferner zusammen mit sämtlichen Informationen zu lesen, die in dieses Registrie-

rungsformular oder einen Nachtrag zu diesem Registrierungsformular mittels Verweis aufgenommen 

wurden. Soweit sich aus dem Zusammenhang nichts Anderes ergibt, schließt der Begriff „dieses Re-

gistrierungsformular“ Nachträge zu diesem Registrierungsformular und Informationen, die mittels Ver-

weis in dieses Registrierungsformular oder einen Nachtrag zu diesem Registrierungsformular aufge-

nommen wurden, mit ein. 

 

Der Inhalt von Websites, auf die in diesem Registrierungsformular Bezug genommen wird, ist nicht 

Teil dieses Registrierungsformulars und wurde nicht von der BaFin geprüft oder gebilligt. Hiervon aus-

genommen sind auf solchen Websites abrufbare Informationen, die in Dokumenten enthalten sind, 

welche mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen wurden. 

 

Bei diesem Registrierungsformular handelt es sich lediglich um einen Teil eines oder mehrerer Pros-

pekte oder Basisprospekte. 

 

Die Emittentin beabsichtigt, dieses Registrierungsformular zum Bestandteil eines oder mehrerer Pros-

pekte oder Basisprospekte zu machen, auf deren Grundlage Wertpapiere der Emittentin öffentlich an-

geboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden können.  

 

Wenn dieses Registrierungsformular zum Bestandteil eines Prospekts gemacht wird, so sind die übri-

gen Einzeldokumente dieses Prospekts: 

 eine Wertpapierbeschreibung mit den erforderlichen Angaben zu den jeweiligen Wertpapie-

ren, die öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden 

sollen; und 

 falls die jeweiligen Wertpapiere eine Mindeststückelung unter EUR 100.000 haben, eine Zu-

sammenfassung mit Basisinformationen, die Anlegern Aufschluss über Art und Risiken der 

Emittentin und der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen 

Wertpapiere gibt und die zusammen mit den anderen Teilen des jeweiligen Prospekts zu le-

sen ist. 

 

Wenn dieses Registrierungsformular zum Bestandteil eines Basisprospekts gemacht wird, so ist die 

Wertpapierbeschreibung für die jeweiligen Wertpapiere das einzige weitere Einzeldokument dieses 

Basisprospekts. Ein solcher mehrteiliger (Basis-)Prospekt – bestehend aus diesem Registrierungsfor-

mular, einer Wertpapierbeschreibung und ggf. einer Zusammenfassung – entsteht, wenn eine Wertpa-

pierbeschreibung und ggf. die zugehörige Zusammenfassung, die jeweils auf dieses Registrierungs-

formular als weiteren Prospektbestandteil verweisen, von der zuständigen Behörde gebilligt wird oder 

werden. 
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Alle übrigen Einzeldokumente der (Basis-)Prospekte, von denen dieses Registrierungsformular ein 

Bestandteil ist, sind auf der Website der Emittentin (https://www.saarlb.de) in der Rubrik „Investor Re-

lations > Eigene Emissionen und Prospekte“ erhältlich. 

 

Hinweis zu Basisprospekten:  

Ein Basisprospekt ist ein Wertpapierprospekt im Sinne der Prospektverordnung, auf dessen Grund-

lage eine Mehrzahl von Einzelemissionen von Wertpapieren öffentlich angeboten oder zum Handel 

an einem geregelten Markt zugelassen werden können. Im Falle eines Basisprospekts sind die Bedin-

gungen der jeweiligen Einzelemission, die bei Erstellung des Basisprospekts noch nicht bekannt sind, 

nach Maßgabe der Prospektverordnung in den endgültigen Bedingungen enthalten. Die endgültigen 

Bedingungen werden in einem gesonderten Dokument dargelegt oder in den Basisprospekt oder in 

Nachträgen dazu aufgenommen. Bei Darlegung in einem separaten Dokument werden sie bei der ge-

mäß der Prospektverordnung zuständigen Behörde hinterlegt. Im Falle eines Basisprospekts wird, 

falls die Wertpapiere der jeweiligen Einzelemission eine Mindeststückelung unter EUR 100.000 haben, 

eine emissionsspezifische Zusammenfassung erstellt. Diese wird den jeweiligen endgültigen Be-

dingungen angefügt. Die emissionsspezifische Zusammenfassung enthält sowohl Basisinformationen 

aus dem Basisprospekt als auch Basisinformationen aus den endgültigen Bedingungen. Die Basisin-

formationen in der emissionsspezifischen Zusammenfassung geben Anlegern Aufschluss über Art und 

Ausprägung der Risiken der Emittentin und der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten 

Markt zugelassenen Wertpapiere und sind zusammen mit dem jeweiligen Basisprospekt und den je-

weiligen endgültigen Bedingungen zu lesen. Endgültige Bedingungen, einschließlich der ihnen ggf. 

angefügten emissionsspezifischen Zusammenfassung, sind auf der Website der Emittentin unter 

https://www.saarlb.de/index.php?id=4247 sowie auf der Website der Emittentin 

(https://www.saarlb.de) in der Rubrik „Investor Relations > eigene Emissionen und Prospekte“ (also 

auf der Seite, auf der der jeweilige Basisprospekt veröffentlicht wird) erhältlich. 

 

 

 Nachträge 
Dieses Registrierungsformular gibt den Stand zum Datum des Registrierungsformulars wieder. Die 

Informationen in diesem Registrierungsformular können durch zukünftige Nachträge ergänzt, berichtigt 

oder präzisiert („aktualisiert“) werden. 

 

Alle Nachträge werden auf der Website der Emittentin (https://www.saarlb.de) in der Rubrik „Investor 

Relations > eigene Emissionen und Prospekte“ veröffentlicht. 

 

Ein Nachtrag zur Aktualisierung der Informationen in diesem Registrierungsformular wird veröffent-

licht, falls ein wichtiger neuer Umstand eintritt oder eine wesentliche Unrichtigkeit oder eine wesentli-

che Ungenauigkeit in Bezug auf die Informationen in diesem Registrierungsformular festgestellt wird, 

der oder die die Beurteilung der Wertpapiere wesentlich beeinflussen kann. 

 

Hinsichtlich des Nachtragsdokuments und des Zeitpunkts der Veröffentlichung eines solchen Nach-

trags ist zu unterscheiden: 

 

 Wenn und solange dieses Registrierungsformular noch nicht Bestandteil eines Prospekts oder 

Basisprospekts geworden ist, gilt Folgendes:  

Die Informationen in diesem Registrierungsformular können durch einen Nachtrag zu diesem 

https://www.saarlb.de/index.php?id=4247
https://www.saarlb.de/
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Registrierungsformular aktualisiert werden. Ein solcher Nachtrag zum Registrierungsformular 

kann jederzeit veröffentlicht werden. Er wird spätestens zum Zeitpunkt der Wertpapierbe-

schreibung und der Zusammenfassung der zuständigen Behörde zur Billigung vorgelegt wer-

den und zusammen mit dem oder den (Basis-) Prospekt(en), von denen dieses Registrie-

rungsformular ein Bestandteil wird, veröffentlicht. 

 

 Wenn und solange dieses Registrierungsformular Bestandteil eines oder mehrerer Prospekte 

oder Basisprospekte ist, gilt Folgendes:  

Die Informationen in diesem Registrierungsformular werden durch einen Nachtrag zu (1) die-

sem Registrierungsformular und (2) allen (Basis-)Prospekten, von denen dieses Registrie-

rungsformular ein Bestandteil ist und die von dem wichtigen neuen Umstand, der wesentli-

chen Unrichtigkeit oder der wesentlichen Ungenauigkeit betroffen sind, aktualisiert. Der Nach-

trag zu diesem Registrierungsformular und den betroffenen (Basis-)Prospekten wird in einem 

einzigen Nachtragsdokument enthalten sein. Dieses wird sämtliche (Basis-)Prospekte nen-

nen, auf die sich der Nachtrag bezieht. Ein solcher Nachtrag wird unverzüglich veröffentlicht, 

wenn der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Unge-

nauigkeit in Bezug auf die Informationen in diesem Registrierungsformular in der Zeit zwi-

schen der Billigung eines betroffenen (Basis-)Prospekts und dem Auslaufen der Angebotsfrist 

für die betreffenden Wertpapiere oder – falls später – der Eröffnung des Handels der betref-

fenden Wertpapiere an einem geregelten Markt festgestellt wird. 

 

Dieses Registrierungsformular ist bis zum Ablauf des 03.06.2021 gültig. Das Registrierungsformular 

bleibt für die Verwendung als Bestandteil eines Prospekts zwölf Monate nach seiner Billigung gültig. 

Das Ende der Gültigkeitsdauer des Registrierungsformulars hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit 

eines Prospekts, dessen Bestandteil es ist. 

 

Ist dieses Registrierungsformular Bestandteil eines oder mehrerer (Basis-)Prospekte und betrifft der 

(Basis-) Prospekt ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin, so haben Anleger, die 

den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung eines Nachtrags, mit 

dem die Informationen in diesem Registrierungsformular aktualisiert werden, zugesagt haben, das 

Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzu-

ziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die we-

sentliche Ungenauigkeit, der oder die Gegenstand des Nachtrags ist, vor dem Auslaufen der Ange-

botsfrist oder – falls früher – der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde. 

Diese Frist kann von der Emittentin oder vom Anbieter verlängert werden. Die Frist für das Widerrufs-

recht wird im Nachtrag angegeben. Werden die Wertpapiere über einen Finanzintermediär erworben 

oder gezeichnet, wird dieser den Anlegern behilflich sein, ihr Widerrufsrecht auszuüben. 

 

 

 Hinweise zum Zweck und zur Verwendung dieses Registrie-
rungsformulars 

Dieses Registrierungsformular dient ausschließlich Informationszwecken im Zusammenhang mit ei-

nem öffentlichen Angebot von Wertpapieren der Emittentin oder der Zulassung von solchen Wertpa-

pieren zum Handel an einem geregelten Markt. Es stellt kein Angebot dar, Wertpapiere der Emittentin 

zu zeichnen oder zu erwerben. Es ist auch keine Aufforderung, ein solches Angebot abzugeben. We-

der dieses Registrierungsformular noch irgendeine sonstige Information, die im Zusammenhang mit 

Wertpapieren der Emittentin erteilt wird, darf als Empfehlung der Emittentin angesehen werden, die 
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betreffenden Wertpapiere zu zeichnen oder zu erwerben. Jeder Anleger, der eine Anlage in die Wert-

papiere der Emittentin erwägt, sollte seine eigene, unabhängige Einschätzung der finanziellen und ge-

schäftlichen Lage sowie der Bonität der Emittentin vornehmen. 

 

Niemand ist von der Emittentin autorisiert worden, in Bezug auf die Emittentin Informationen zu ertei-

len oder Zusicherungen zu machen, die über die in diesem Registrierungsformular enthaltenen Infor-

mationen hinausgehen oder von ihnen abweichen. Werden derartige Informationen erteilt, darf nicht 

davon ausgegangen werden, dass sie von der Emittentin autorisiert sind. 
 

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt keine in diesem Registrierungsformular genannte Person außer 

der Emittentin eine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit irgendeiner In-

formation in diesem Registrierungsformular, einem Nachtrag, durch den die Informationen in diesem 

Registrierungsformular aktualisiert werden, oder einem Dokument, aus dem Informationen mittels Ver-

weis aufgenommen wurden. 
 

Dieses Registrierungsformular darf nur zu Informationszwecken im Zusammenhang mit einem öffentli-

chen Angebot von Wertpapieren der Emittentin oder der Zulassung von solchen Wertpapieren zum 

Handel an einem geregelten Markt verwendet werden. Dieses Registrierungsformular darf nicht für die 

Zwecke eines Angebots von Wertpapieren der Emittentin in einem Hoheitsgebiet, in dem ein solches 

Angebot unzulässig ist, oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot unzulässig ist, ver-

wendet werden. Jeder, in dessen Besitz dieses Registrierungsformular gelangt, hat sich selbst über 

alle anwendbaren rechtlichen Beschränkungen in Bezug auf die Verwendung dieses Registrierungs-

formulars zu informieren und diese zu beachten. 
 

Finanzintermediäre dürfen dieses Registrierungsformular für die Zwecke einer späteren Weiterveräu-

ßerung oder endgültigen Platzierung von Wertpapieren der Emittentin nutzen, wenn die Emittentin in 

der maßgeblichen Wertpapierbeschreibung einer solchen Verwendung des Prospekts oder Basispros-

pekts zugestimmt hat. Jede solche Nutzung durch einen Finanzintermediär muss in Übereinstimmung 

mit den Bedingungen stehen, an die die Zustimmung der Emittentin gebunden ist. 
 

 

 Zukunftsgerichtete Aussagen  
 

Dieses Registrierungsformular enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen be-

ziehen sich nicht auf vergangene oder gegenwärtige Umstände. Sie basieren auf Erwartungen, Schät-

zungen, Prognosen oder Projektionen zukünftiger Ereignisse, Entwicklungen, Ergebnisse oder Be-

träge, deren Eintreten nicht sicher ist. Sie sind an Begriffen wie z.B. „erwarten“, „vorhersagen“, „prog-

nostizieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „wird“ (bei grammatikalischem Gebrauch im Futur) oder „soll“ 

oder an Satzaussagen, die eine Unsicherheit bezüglich eines zukünftigen Zustands ausdrücken, er-

kennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind insbesondere Aussagen, die sich auf zukünftige Erträge 

oder finanzielle Ergebnisse der Emittentin oder auf Planungen oder Erwartungen der Emittentin hin-

sichtlich ihrer künftigen Geschäftstätigkeit, Leitung, Wachstum, Profitabilität oder hinsichtlich volkswirt-

schaftlicher oder regulatorischer Rahmenbedingungen beziehen. 

 

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen, die die Emittentin nach bes-

tem Wissen zum Datum dieses Registrierungsformulars (oder, wenn die zukunftsgerichtete Aussage 

in einem Nachtrag enthalten ist, zum Datum dieses Nachtrags) vornimmt. Zukunftsgerichtete Aussa-

gen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die 



33 
 

tatsächliche Entwicklung (einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin) we-

sentlich – u.U. auch nachteilig – von der Entwicklung unterscheidet, die den zukunftsgerichteten Aus-

sagen zugrunde gelegt oder in ihnen dargestellt wurde. Insbesondere unterliegt die Geschäftstätigkeit 

der Emittentin Risiken und Unsicherheiten, die eine Ursache dafür sein können, dass eine tatsächliche 

Entwicklung von der in zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen oder dargestellten Entwicklung 

abweicht. Anlegern wird daher nachdrücklich empfohlen, den Abschnitt A. (Risikofaktoren) zur Kennt-

nis zu nehmen. Dieser Abschnitt enthält detailliertere Angaben zu Umständen, die sich nachteilig auf 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder die geschäftlichen Aussichten der Emittentin auswirken 

können. 

 

In Anbetracht von Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen könnten künftige 

Umstände, die in diesem Registrierungsformular dargestellt sind, möglicherweise nicht eintreten. Au-

ßerdem übernimmt die Emittentin keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren 

oder an die tatsächlich eingetretenen Entwicklungen anzupassen, soweit dies nicht rechtlich vorge-

schrieben ist. 
 

 
 

 Abschlussprüfer 
Abschlussprüfer der SaarLB für den von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraum 

war für das Geschäftsjahr 2019 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („KPMG“), The 

Squaire, 60549 Frankfurt am Main, und für das Geschäftsjahr 2018 die PricewaterhouseCoopers 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („PwC“), Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am 

Main. Die historischen Finanzinformationen umfassen im Kontext dieses Registrierungsformulars die 

beiden Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 und 31.12.2018, jeweils bestehend aus einer Bilanz, GuV, 

Anhang und dem Lagebericht. 

 

Sowohl KPMG als auch PwC sind Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer. 
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C. Emittentenratings 
 

 Erhaltene Emittenratings  
 

Die internationalen Ratingagenturen Moody’s Deutschland GmbH (“Moody’s”) und Fitch Deutschland 

GmbH (“Fitch”) bescheinigen der SaarLB zurzeit folgende Bonität: 

 

Rating Erläuterung Moody’s Fitch 

Bank Deposit Rating 
Bankeinlagen Rating A1, stabil A 

Long Term Issuer Rating 

Langfristiges Emittentenrating 

(langfristige, bevorrechtigte, nicht 

nachrangige (senior prefered), 

unbesicherte Verbindlichkeiten) 

A1, stabil A-, negativ 

Short Term Issuer Rating 

Kurzfristiges Emittentenrating 

(kurzfristige unbesicherte Ver-

bindlichkeiten) 

P-1 F1 

Public Sector Pfandbriefe 
Öffentliche Pfandbriefe - AAA 

BCA/Viability Rating 
Finanzkraft Rating Ba1 bb+ 

Letzte Aktualisierung 
 07.04.2020 22.04.2020 

 

 

 Registrierung nach der Rating-Agentur-Verordnung 
Sowohl Fitch als auch Moody's haben ihren Sitz in der Europäischen Union und sind in Einklang mit 

der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über Ratingagenturen in der Fassung der Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. April 2014 (die „Ratingagentur-Verordnung“) registriert. Die Europäische Wert-

papier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlicht auf ihrer Website https://www.esma.eu-

ropa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verord-

nung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach An-

nahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. 

Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäi-

schen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung. 

 

 

 Definition der Ratings 
 

3.1 Moody‘s 

Bankeinlagen-Ratings sind Meinungen über die Fähigkeit einer Bank, ihre Einlageverpflichtungen in 

ausländischer und/oder inländischer Währung pünktlich zurückzuzahlen und spiegeln auch den erwar-

teten finanziellen Verlust durch den Ausfall wider. Bankeinlagen-Ratings gelten nicht für Einlagen, die 

einem öffentlichen oder privaten Versicherungssystem unterliegen; vielmehr gelten die Ratings für die 

nachrangigste Klasse der nicht versicherten Einlagen. Die Kategorien sind in „Aaa“, „Aa“, „A“, „Baa“, 

„Ba“, „B“, „Caa“, „Ca“ und „C“ gegliedert. Dabei stellt die Kategorie „Aaa“ die höchste Bonität mit dem 

geringsten Kreditrisiko dar, während die Kategegorie „C“ als niedrigste Stufe üblicherweise bereits von 

https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk
https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk
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einem Zahlungsausfall betroffen ist und nur eine geringe Wahrscheinlichkeit auf eine Rückzahlung be-

steht. Die numerischen Unterklassifizierungen innerhalb der Kategorien „1“, „2“ und „3“ geben an, ob 

sich das Rating im oberen, mittleren oder unteren Bereich der Ratingkategorie befindet. 

 

Die langfristigen Ratings von Moody’s sind in die Kategorien „Aaa“, „Aa“, „A“, „Baa“, „Ba“, „B“, „Caa“, 

„Ca“ und „C“ gegliedert. Dabei stellt die Kategorie „Aaa“ die höchste Bonität mit dem geringsten Kre-

ditrisiko dar, während die Kategegorie „C“ als niedrigste Stufe üblicherweise bereits von einem Zah-

lungsausfall betroffen ist und nur eine geringe Wahrscheinlichkeit auf eine Rückzahlung besteht. Die 

numerischen Unterklassifizierungen innerhalb der Kategorien „1“, „2“ und „3“ geben an, ob sich das 

Rating im oberen, mittleren oder unteren Bereich der Ratingkategorie befindet. 

 

Die Kurzfrist-Ratings von Moody’s sind in die Kategorien „P-1“ (Prime-1), „P-2“ (Prime-2), „P-3“ 

(Prime-3) und „Not-Prime“ eingeteilt. Dabei stellt die Kategorie „P-1“ eine überdurchschnittliche Fähig-

keit dar, kurzfristige Schuldtitel zu bedienen (abgestuft über „P-1“ und „P-2“) bis hin zu „Not Prime“, die 

wiedergibt, dass ein Emittent nicht in eine Kategorie mit Prime-Rating eingestuft werden kann. 

 

Das Finanzkraft- bzw. Viability-Rating beurteilt nur die eigene, fundamentale Finanzkraft der Emitten-

tin. Die externe Unterstützung durch Eigentümer sowie externe Bonitätsfaktoren und Haftungsbestim-

mungen bzw. –mechanismen bleiben unberücksichtigt. Die Ratingskala reicht von A (hervorragende 

eigene Finanzkraft) bis C (schwach ausgeprägte Finanzkraft). 

 

Die in Abschnitt C. 1. erhaltenen Ratings spiegeln demnach in Bezug auf die Emittentin folgende Ein-

stufung wieder: 

 

 A1: Verbindlichkeiten in der Kategorie A gelten als sichere Anlage, sofern keine unvorherge-

sehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen, und bergen ein 

geringes Kreditrisiko. Der Zusatz 1 bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlich-

keit im oberen Bereich der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist. Der Ausblick „stabil“ 

lässt erwarten, dass ich diese Einstufung mittelfristig nicht ändern wird.  

 P-1: Emittenten mit Rating „P-1“ (Prime-1) verfügen über die höchste Zahlungsfähigkeit im 

Hinblick auf kurzfristige Schuldtitel und sind am ehesten in der Lage, diese fristgerecht zu be-

gleichen (höchste Bonität). 

 Finanzkraftrating Ba1: Emittenten, die mit Ba bewertet werden, gelten als spekulativ oder als 

eigenständig, finanziell stark und unterliegen einem erheblichen Kreditrisiko, ohne dass die 

Möglichkeit einer außerordentlichen Unterstützung durch eine Mitgliedsorganisation oder eine 

Regierung besteht. Der Zusatz 1 bedeutet, dass die Einordnung im oberen Bereich der jeweili-

gen Ratingkategorie einzuordnen ist. 

 

  

3.2 Fitch 

Bankeinlagen-Ratings sind Meinungen über die Fähigkeit einer Bank, ihre Einlageverpflichtungen in 

ausländischer und/oder inländischer Währung pünktlich zurückzuzahlen und spiegeln auch den erwar-

teten finanziellen Verlust durch den Ausfall wider. Bankeinlagen-Ratings gelten nicht für Einlagen, die 

einem öffentlichen oder privaten Versicherungssystem unterliegen; vielmehr gelten die Ratings für die 

nachrangigste Klasse der nicht versicherten Einlagen. Die Kategorien sind in „AAA“, „AA“, „A“, „BBB“, 

„BB“, „B“, „CCC“, „CC“ und „C“ und „RD“ sowie „“D“ gegliedert. Dabei stellt die Kategorie „AAA“ die 

höchste Bonität mit dem geringsten Kreditrisiko dar, während die Kategegorien „RD“ und „D“ für einen 
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Zahlungsausfall stehen und sich in einem Konkurs-, Insolvenz-, Zwangsverwaltungs-, Liquidations- 

oder einem anderen formellen Auflösungsverfahren befinden. Die Unterklassifizierungen „+“ und „-“ 

innerhalb der Kategorien geben an, ob sich das Rating im oberen oder unteren Bereich der Ratingka-

tegorie befindet. 

 

Die langfristigen Ratings von Fitch sind in die Kategorien „AAA“, „AA“, „A“, „BBB“, „BB“, „B“, „CCC“, 

„CC“, „C“ und „RD“ sowie „“D“ gegliedert. Dabei stellt die Kategorie „AAA“ die höchste Bonität mit dem 

geringsten Kreditrisiko dar, während die Kategegorien „RD“ und „D“ für einen Zahlungsausfall stehen 

und sich in einem Konkurs-, Insolvenz-, Zwangsverwaltungs-, Liquidations- oder einem anderen for-

mellen Auflösungsverfahren befinden. Die Unterklassifizierungen „+“ und „-“ innerhalb der Kategorien 

geben an, ob sich das Rating im oberen oder unteren Bereich der Ratingkategorie befindet. 

 

Die Kurzfrist-Ratings von Fitch sind in die Kategorien „F1“ („F1+“), „F2“, „F3“, „B“, „C“ und „RD“ sowie 

„D“ eingeteilt. Dabei stellt die Kategorie „F1“ eine überdurchschnittliche Fähigkeit dar, kurzfristige 

Schuldtitel zu bedienen (abgestuft über „F2“, „F3“, „B“, „C“) bis hin zu „RD“ sowie „D“, welche einen 

Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall wiederspiegeln. Der Zusatz „+“ bedeutet, dass eine entspre-

chend bewertete Verbindlichkeit im oberen Bereich der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist. 

 

Das Finanzkraft- bzw. Viability-Rating beurteilt nur die eigene, fundamentale Finanzkraft der Emitten-

tin. Die externe Unterstützung durch Eigentümer sowie externe Bonitätsfaktoren und Haftungsbestim-

mungen bzw. –mechanismen bleiben unberücksichtigt. Die Ratingskala reicht von aaa (höchste funda-

mentale Kreditqualität) bis f (Ausfall oder Ausfall nur verhindert durch außergewöhnliche externe Stüt-

zungsmaßnahmen). 

 

Die in Abschnitt C. 1. erhaltenen Ratings spiegeln demnach in Bezug auf die Emittentin folgende Ein-

stufung wieder: 

 

 A: Verbindlichkeiten in der Kategorie A gelten als sichere Anlage, sofern keine unvorhergese-

henen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen, und bergen ein ge-

ringes Kreditrisiko.  

 A-: Verbindlichkeiten in der Kategorie A gelten als sichere Anlage, sofern keine unvorhergese-

henen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen, und bergen ein ge-

ringes Kreditrisiko. Der Ausblick „negativ“ lässt erwarten, dass sich diese Einstufung mittelfris-

tig ändern wird und sich das Rating verschlechtern wird. Der Zusatz „-“ bedeutet, dass eine 

entsprechend bewertete Verbindlichkeit im unteren Bereich der jeweiligen Ratingkategorie 

einzuordnen ist. 

 F1: Emittenten mit Rating „F1“ verfügen über die höchste Zahlungsfähigkeit im Hinblick auf 

kurzfristige Schuldtitel und sind am ehesten in der Lage, diese fristgerecht zu begleichen 

(höchste kurzfristige Bonität). 

 AAA: Emittenten mit Rating „AAA“ haben das geringste erwartbare Ausfallrisiko. Es wird nur 

im Falle einer besonders hohen Zahlungsfähigkeit im Hinblick auf finanzielle Verbindlichkeiten 

verliehen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich vorhersehbare Ereignisse nachteilig auf 

diese Fähigkeit auswirken (höchste langfristige Bonität).  

Finanzkraftrating bb+: Es besteht ein Finanzkraftrisiko, aber es bleibt ein begrenzter Sicher-

heitspuffer. Die Fähigkeit, den ungestützten Betrieb fortzusetzen, ist anfällig bei einer Ver-

schlechterung des geschäftlichen und wirtschaftlichen Umfelds. Der Zusatz „+“ bedeutet, dass 

die Einordnung im oberen Bereich der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist. 
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3.3 Zusatzangaben 

Die Ratings von Moody’s und Fitch können um einen Ausblick ergänzt werden. Dieser kann von „posi-

tiv“ über „stabil“ bis „negativ“ reichen oder bei Ungewissheit als „developing“/ „evolving“ gekennzeich-

net werden, um anzugeben, in welche Richtung sich ein Rating mittelfristig entwickeln dürfte. Darüber 

hinaus können Moody‘s und Fitch die Ratings mit dem Zusatz „rating watch“ oder „rating review“ (in 

Prüfung) ergänzen, um der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer in Kürze bevorstehenden Ratingände-

rung Rechnung zu tragen. In diesen Fällen wird die wahrscheinliche Entwicklung des Ratings mit den 

Begriffen „positiv“ oder „upgrade“ (Höherstufung), „negativ“ oder „downgrade“ (Herabstufung) oder 

„evolving“ oder „ungewiss“ angegeben. 

 

 

3.4 Hinweise zur Interpretation von Emittentenratings 

Ratings drücken die Einschätzung der Ratingagenturen bezüglich Bonität (Kreditwürdigkeit) der 

Emittentin aus und damit ihre Fähigkeit, Verbindlichkeiten am Laufzeitende bei Fälligkeit zu erfül-

len. Sie geben die Meinung der Ratingagentur wieder, wie hoch die relative Anfälligkeit ist, dass 

die Emittentin ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann oder ausfällt. Ra-

tingagenturen bedienen sich hierfür einer festgelegten Methode und berücksichten auch externe 

Bonitätsfaktoren oder Unterstützungsmechanismen. 

 

Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, Wertpapiere der Emittentin zu kaufen, zu halten oder zu 

verkaufen. Ein Rating kann von der erteilenden Ratingagentur jederzeit suspendiert, herabge-

setzt oder zurückgezogen werden. Eine Suspendierung, Herabsetzung oder Zurückziehung des 

Ratings in Bezug auf die Emittentin kann den Marktpreis der Wertpapiere und die Liquidität der 

Emittentin nachteilig beeinflussen. 

 

Die in Abschnitt C. 1. dargelegten Emittenratings zeigen somit die relative Bonität der Emittentin 

nach Meinung der Ratingagenturen in Verbindung mit den in Abschnitt C. 1. aufgeführten Arten 

der Verbindlichkeiten auf. Diese beinhalten nicht die Risiken für Wertpapierinhaber, die sich aus 

der individuellen Ausgestaltung, Struktur, Ausstattung und den individuellen Risiken eines be-

stimmten Wertpapiers ergeben. Diese individuellen Risiken werden nur in einem gesonderten in-

dividuellen Wertpapierrating – sofern im Einzelfall eines für das jeweilige Wertpapier erstellt 

wurde - berücksichtigt. Die in Abschnitt C. 1. aufgeführten und erhaltenen Emittentenratings be-

ziehen sich sämtlich auf nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin. Für nachrangige Ver-

bindlichkeiten (Wertpapiere) kann nur ein individuelles Wertpapierrating angegeben werden. Ein 

gegebenenfalls vorhandenes, individuelles Wertpapierrating wird in der jeweiligen Wertpapierbe-

schreibung oder, im Falle eines Basisprospektes, in den endgültigen Bedingungen angegeben. 

Ein gegebenenfalls vorhandenes, individuelles Wertpapierrating kann von den in Abschnitt C. 1. 

aufgeführten Emittentenratings abweichen. 
 

 

 Erteilte Nachhaltigkeitsratings 
Der Emittentin wurden von den Nachhaltigkeitsratingagenturen oekom research AG („ISS-oekom“) so-

wie der imug Beratungsgesellschaft mbH („imug“) nach deren Angabe folgende Nachhaltigkeitsratings 

erteilt: 
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Rating  

ISS-oekom C- 

Imug Emittentenrating B 

Imug Hypothekenpfandbriefe BB 

Imug Öffentliche Pfandbriefe A 

Letzte Aktualisierung 
IMUG: 8/2019 

ISS-oekom: 12/2017 

 

 

4.1  Bewertungsskalen für die Nachhaltigkeitsratings 
 

ISS-oekom 

Nach eigener Angabe erteilt ISS-oekom Nachhaltigkeitsratings unter Anwendung einer Zwölfpunkte-

Bewertungsskala. Das dabei von ISS-oekom angewandte Buchstabenrating reicht demnach von A+ 

(hervorragende Leistung) über A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D bis D- (schlechte Leistung oder feh-

lende Transparenz zur Leistungsbewertung). Die Schwelle für den von ISS-oekom vergebenen Prime-

Status liegt bei einem Nachhaltigkeitsrating von C. 

 

imug 

Nach eigener Angabe erteilt imug Nachhaltigkeitsratings unter Anwendung einer Bewertungsskala, die 

von -100 % bis +100 % reicht, und eines Buchstabenratings, das von AAA (beste Bewertung) über 

AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD bis D (schlechteste Bewertung) reicht. A-Bewertungen 

(AAA, AA und A) tragen das Prädikat „sehr positiv“, B-Bewertungen (BBB, BB, B) das Prädikat „posi-

tiv“, C-Bewertungen (CCC, CC und C) das Prädikat „neutral“ und D-Bewertungen (DDD, DD und D) 

das Prädikat „negativ“. 
 

 

4.2  Informationen der Nachhaltigkeitsratingagenturen und Nachhaltigkeits-

ratings 

Die Emittentin versteht die Methodik der Nachhaltigkeitsratingagenturen zusammenfassend wie folgt:  

 

Nachhaltigkeitsratingagenturen bilden sich ihr Urteil auf Basis ihrer jeweils selbst festgelegten Metho-

dik. Diese umfasst zum einen die Definition von Nachhaltigkeitskriterien sowie die Festlegung ihrer 

Gewichtung im Ratingprozess, zum anderen aber auch die im Ratingprozess einbezogenen Informati-

onen und die Beteiligung bzw. Mitwirkung des bewerteten Unternehmens. Die zu bewertenden Nach-

haltigkeitskriterien werden in umfassenden Katalogen von Einzelkriterien aus den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Unternehmenssteuerung festgehalten. Sie können sich auf alle Aspekte der unterneh-

merischen Tätigkeit beziehen. Dies sind zum Beispiel die Auswirkungen der Kreditvergabe von Ban-

ken auf Klimawandel, Umweltschäden, Menschenrechte oder Einhaltung von Recht und Gesetz. 

 

Bewertet werden dabei i.d.R. sowohl Umfang und Qualität von Richtlinien, Verfahren und Manage-

ment in Bezug auf die Kriterien, als auch die Ergebnisse und Kontroversen auf dem Gebiet dieser Kri-

terien. Das Urteil stützt sich auf öffentlich verfügbare Informationen des bewerteten Unternehmens so-

wie externe Quellen wie z.B. Nichtregierungsorganisationen und Medienberichte. Die dargestellten 

Nachhaltigkeitsratings wurden nicht im Auftrag der Emittentin erstellt, sondern - soweit der Emittentin 
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bekannt - für ihre Kunden. Die Emittentin nimmt von Zeit zu Zeit auch andere entgeltliche Leistungen 

von Ratingagenturen in Anspruch. Die Nachhaltigkeitsratingberichte, auf denen die dargestellten 

Nachhaltigkeitsratings beruhen, werden der Emittentin vorab als Entwurf zur Kommentierung übermit-

telt. Die Emittentin wirkt insoweit am Nachhaltigkeitsratingprozess mit, als dass sie den Ratingagentu-

ren zusätzliche Informationen zur Verfügung stellt.  

 

Nachhaltig orientierte Investoren tendieren dazu, bei Investitionsentscheidungen die Nachhaltigkeit 

der Geschäftstätigkeit des Zielunternehmens zu berücksichtigen. Die dargestellten Nachhaltigkeits-

ratings stellen dabei die Meinung der Ratingagenturen über die Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit 

der Emittentin dar, und zwar als Gesamturteil.  

 

Darüber hinaus haben die Ratingagenturen Detailergebnisse in ausführlichen Nachhaltigkeitsratingbe-

richten festgehalten, die sie ihren Kunden gegen Entgelt zur Verfügung stellen. Die Emittentin ist nicht 

berechtigt, deren Inhalte in Gänze öffentlich bekanntzugeben. Ein differenziertes Bild über das Ergeb-

nis der Ratings ergibt sich nur aufgrund der vollständigen Nachhaltigkeitsratingberichte. Die Emittentin 

erstellt ferner eine jährliche nichtfinanzielle Berichterstattung, in der umfassende Informationen zu ih-

ren Aktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit enthalten sind. 

 

Ein Nachhaltigkeitsrating stellt keine Empfehlung dar, Wertpapiere der Emittentin zu kaufen, zu ver-

kaufen oder zu halten. Es kann von der erteilenden Nachhaltigkeitsratingagentur auch jederzeit herab-

gesetzt oder zurückgezogen werden. In diesem Fall können auch der Marktpreis und die Liquidität der 

Wertpapiere der Emittentin nachteilig beeinflusst werden. 

 

Ein Nachhaltigkeitsrating ist keine Messgröße für die Bonität der Emittentin. 
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D. Angaben zur Landesbank Saar 
 

 Allgemeine Angaben 
Der Rechtsname der Emittentin lautet Landesbank Saar, ihr Werbename ist SaarLB. Die Landes-

bank Saar ist im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter der Nummer HRA 8589 

eingetragen. Ihre Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier – LEI) ist 

52990050SU0S4QQ4Z793. 

 

Die Landesbank Saar wurde in Deutschland per Errichtungsgesetz mit Wirkung zum 1. Dezem-

ber 1941 als „Landesbank und Girozentrale Westmark“auf unbestimmte Zeit gegründet. Nach 

den Umfirmierungen in den Jahren 1946 und 1974 wurde per 01.01.2003 die Firma in die heutige 

„Landesbank Saar“ geändert. 

 

Die Landesbank Saar ist eine Anstalt öffentlichen Rechts nach den Gesetzen der Bundesrepublik 

Deutschland. Ihr Sitz ist Saarbrücken. Ihre Hauptgeschäftsadresse ist Ursulinenstraße 2, 66111 

Saarbrücken, Bundesrepublik Deutschland (Tel.: +49 (0)681 383-01). Ihre Website lautet 

www.saarlb.de. Die Angaben auf dieser Website sind nicht Teil dieses Registrierungsformulars, 

soweit sie nicht mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen wurden.  

 

 

 Umwandlungsmöglichkeiten 
Nach dem Saarländischen Sparkassengesetz kann die Landesbank Saar durch Beschluss der 

Hauptversammlung mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden juristische Personen des öffentlichen 

Rechts als Mitträger aufnehmen, öffentlich-rechtliche Kreditinstitute an ihrem Kapital beteiligen, 

sich mit anderen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten durch Fusionsvertrag vereinigen oder ihre 

Rechtsform in die einer Aktiengesellschaft ändern. 

 

 

 Grundkapital 
Das Stammkapital der SaarLB beträgt zurzeit EUR 254.619.407,03; es ist voll einbezahlt. 

 

 

 Hauptaktionäre und direkter beherrschender Einfluss der Träger 
Die Anteile am Stammkapital werden mit 44,16 % (EUR 112.429.307,87) vom Bundesland Saarland, 

mit 16,56 % (EUR 42.171.163,09) vom Sparkassenverband Saar und mit 39,28 % 

(EUR 100.018.936,07) von der SRV GmbH & Co. KG gehalten. 

 

Stimmberechtigte Träger der Bank sind das Bundesland Saarland mit 74,9 % der Stimmrechte und 

der Sparkassenverband Saar mit 25,1 % der Stimmrechte. Das Saarland verfügt mit 74,9 % der 

stimmberechtigten Anteile am Stammkapital der Emittentin über eine Mehrheitsbeteiligung an der 

SaarLB. 

 

Neben den stimmberechtigten Trägern Saarland und Sparkassenverband Saar ist seit 

31.12.2014 die SRV GmbH & Co. KG, Saarbrücken (= sonstiger Anteilsinhaber), eine Gesell-

schaft, an der neben den beiden Trägern (mit 55 %) das Land Rheinland-Pfalz mit 45 % beteiligt 

http://www.saarlb.de/
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ist, mit 39,28 % am Stammkapital der Emittentin beteiligt. Der Anteil der SRV GmbH & Co. KG ist 

nicht mit Stimmrechten in den Gremien der Emittentin verbunden. 

 

Die Hauptversammlung und der Verwaltungsrat sind die Organe, welche die Kontrolle über die Emit-

tentin ausüben. Die Träger besitzen in diesen Gremien entsprechende Entsendungs- und Vorschlags-

rechte in Bezug auf die Besetzung dieser Gremien. 

 

Die Hauptversammlung setzt sich aus neun Vertretern der Träger zusammen. Davon entsenden das 

Saarland sechs und der Verband drei Vertreter. Die Träger benennen die von ihnen in die Hauptver-

sammlung zu entsendenden Vertreter. Das Stimmrecht der Träger kann jeweils nur einheitlich ausge-

übt werden. Erscheinen mehrere Vertreter eines Trägers, haben sie einen Stimmführer zu benennen. 

Das Stimmrecht der Träger bestimmt sich nach dem jeweiligen Verhältnis ihrer Anteile am stimmbe-

rechtigten Stammkapital der Landesbank Saar. 

 

Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Dem Saarland stehen darin sechs Sitze und dem 

Verband zwei Sitze zu. Die übrigen vier Vertreter werden von den Beschäftigten der Landesbank Saar 

gewählt. 

 

Durch das beschriebene Entsendungs- und Vorschlagsrecht übt das Saarland einen direkt beherr-

schenden Einfluss auf die Emittentin aus. 

 

Die Emittentin legt großen Wert auf gute Corporate Governance und hat sich ergänzend zu den 

Regelungen in ihrer Satzung und den Geschäftsordnungen der Gremien auch eigene Corporate 

Governance-Grundsätze gegeben. Die Corporate Governance-Grundsätze der Emittentin basieren 

weitgehend auf den Bestimmungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex, soweit diese auf 

die Emittentin als nicht börsennotiertes, öffentlich-rechtliches Unternehmen mit nur zwei Trägern in 

sinnvoller Weise übertragen werden können. Die Corporate Governance-Grundsätze beinhalten Re-

gelungen zur Unternehmensführung und -kontrolle, z.B. zur Führungs- und Unternehmensstruktur, zu 

Interessenkonflikten und Eigenschäften, Transparenz und Rechnungslegung sowie Abschlussprüfung 

und Risikomanagement. Dadurch wird einem möglichen Missbrauch einer Beherrschung vorge-

beugt.  

 
 

 Gesetz- und satzungsmäßige Aufgaben der Emittentin 
Nach § 34 des Saarländischen Sparkassengesetzes (SSpG) und § 5 der Satzung ist die Emittentin die 

Zentralbank der Sparkassen. Sie ist Geschäfts-, Außenhandels-, Staats- und Kommunalbank und be-

treibt Bankgeschäfte aller Art sowie sonstige Geschäfte, die ihren Zwecken dienen.  

 

Die Emittentin ist berechtigt, Pfandbriefe, Kommunalobligationen und sonstige Schuldverschreibungen 

auszugeben. Sie unterhält eine öffentliche Bausparkasse als rechtlich unselbstständige Einrichtung 

(LBS Landesbausparkasse Saar), die einen gesonderten Jahresabschluss und Lagebericht erstellt. 

Sie kann Beteiligungen gemäß § 36 Absatz 1 und 2 SSpG eingehen und aufnehmen. 

 

Die Emittentin kann Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, veräußern und belasten 

sowie Wirtschaftsgüter jeglicher Art erwerben, vermieten, verpachten und veräußern. Sie kann für den 

Bund, das Saarland, kommunale Körperschaften, sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts und ihnen nahestehende Unternehmungen die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
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übernehmen. Sie nimmt die Hausbankfunktion für das Saarland wahr. Die Geschäfte der Emittentin 

sind unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Dies 

gilt auch für Geschäfte mit ihren Trägern. 

 

 

 Organisationsstruktur 
Die Landesbank Saar hält zum Datum dieses Registrierungsformulars insgesamt 28 Beteiligun-

gen (direkt). Dabei handelt es sich zu einem wesentlichen Teil um sog. strategische Beteiligun-

gen, die der Unterstützung des Kerngeschäfts der Emittentin dienen oder im Rahmen des Ver-

bundes gemeinsam mit anderen Instituten aus der Sparkassen-Finanzgruppe eingegangen wur-

den. 

 

Mehrheitlich war die Landesbank Saar zum Datum dieses Registrierungsformulars wie folgt an 

den nachstehend aufgeführten Unternehmen beteiligt: 

 LBS Immobilien GmbH, Saarbrücken (zu 100 %) 

 diese an der LBS Gutachter GmbH, Saarbrücken (zu 100 %) 

 LBS Vertriebs GmbH, Saarbrücken (zu 100 %). 

 

Diese Unternehmen sind einzeln und insgesamt von untergeordneter Bedeutung für die Vermitt-

lung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage.  

 

 

 Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane 
Gemäß dem Saarländischen Sparkassengesetz und der Satzung der Landesbank Saar sind die 

Organe der Bank der Vorstand, der Verwaltungsrat und die Hauptversammlung. 

 

Die Aufgaben und Befugnisse dieser drei Organe sind im Einzelnen im Saarländischen Sparkas-

sengesetz und in der Satzung der Landesbank Saar geregelt. Der Vorstand führt die Geschäfte 

der Bank, während der Verwaltungsrat insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlus-

ses sowie die Entlastung des Vorstandes beschließt und den Vorstand überwacht. Die Hauptver-

sammlung beschließt insbesondere über die Grundsätze der Geschäftspolitik, die Verwendung 

eines Überschusses und die Deckung eines Verlustes, die Bestellung, Abberufung und Anstel-

lung der Vorstandsmitglieder, die Wahl der Mitglieder für den Verwaltungsrat, die Entlastung des 

Verwaltungsrates sowie nach Vorberatung durch den Verwaltungsrat über Änderungen der Sat-

zung der Bank (einschließlich der Festsetzung der Höhe des Stammkapitals) und die Wahl des 

Abschlussprüfers. 

 

In den nachfolgenden Tabellen sind die Mitglieder von Vorstand, Verwaltungsrat und Hauptver-

sammlung, ihre jeweilige Stellung bei der Landesbank Saar sowie die wichtigsten Tätigkeiten, die 

sie jeweils außerhalb der Landesbank Saar ausüben, sofern sie für die Landesbank Saar von Be-

deutung sind, aufgeführt. Die Mitglieder dieser Organe sind unter der Geschäftsanschrift der 

SaarLB (Ursulinenstraße 2, 66111 Saarbrücken, Bundesrepublik Deutschland) erreichbar. 
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Vorstand 

Name 
Stellung bei der SaarLB  

Zuständigkeitsbereich 

Wichtigste Tätigkeiten außer-

halb der SaarLB 

Dr. Thomas Bretzger 

 

Vorsitzender des Vorstandes 

• Strategie und Stab 

• Finanzen, Controlling, Steuerung 

• Risikocontrolling 

• Personal und Kommunikation 

• Interne Revision 

• Sonderprojekte 

./. 

Gunar Feth 
Stellvertretender Vorsitzender 
des Vorstandes 
• Vertriebssteuerung 
• Treasury und Syndizierung 
• Kommunen und kommunal-

nahe Unternehmen 
• Business Payment Services 
• Private und Institutionelle 

• LBS Landesbausparkasse Saar 

 

• GEKOBA – Gesellschaft für 

Gewerbe- und Kommunal-

bauten – Vorsitzender des 

Aufsichtsrates 

• Gemeinnützige Baugenos-

senschaft Saarland e. G. – 

Mitglied des Aufsichtsrates 

• GSW – Saarländische Woh-

nungsbaugesellschaft mbH 

– Vorsitzender des Auf-

sichtsrates 

• SWA Saarpfalz-Werkstatt für 

angepasste Arbeit der Le-

benshilfe gem. GmbH, St. 

Ingbert - stv. Vorsitzender 

des Aufsichtsrates 

• Artelis SA Luxemburg, Mit-

glied des Verwaltungsrates 

Frank Eloy 
Mitglied des Vorstandes 

• Pôle Franco-Allemand 
• Firmenkunden Deutschland 

• Firmen- und Kommunalkunden 
Frankreich 

• Immobilienfinanzierungen 
• Projektfinanzierungen  

 

• Saarländische Investitions-
kreditbank AG – Mitglied im 
Aufsichtsrat und in Aus-
schüssen 

• mediserv Bank GmbH – Mit-
glied im Prüfungsausschuss  

Dr. Matthias Böcker 
Mitglied des Vorstandes 

• Kredit 

• Regulatorik und Services 

• Digitalisierung und Organisation 

• Shared Services   

 

• VÖB-Service GmbH – Mit-
glied im Beirat 

• Saarländische Wagnisfinan-
zierungsgesellschaft mbH – 
Mitglied des Aufsichtsrates 
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Verwaltungsrat 

Name Stellung bei der SaarLB Haupttätigkeit außerhalb der SaarLB 

Jan-Christian Dreesen 
Vorsitzender des Verwaltungsra-

tes 

Stellvertretender Vorsitzender des 

Vorstandes, FC Bayern München AG  

Cornelia Hoffmann-  

Bethscheider 

Stellvertretende Vorsitzende des 

Verwaltungsrates 

Präsidentin, Sparkassenverband 

Saar 

Jürgen Barke Mitglied des Verwaltungsrates 
Staatssekretär, Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

Sarah Bennoit 
Mitglied des Verwaltungsrates, 
Bankangestellte 

 

Stefan Crohn Mitglied des Verwaltungsrates 
Ministerium der Finanzen des Landes 

Rheinland-Pfalz 

Frank Humburg 

(ab 01.11.2020) 

Mitglied des Verwaltungsrates, 

Bankangestellter 

 

Thomas Klein 

(bis 31.05.2020) 

Mitglied des Verwaltungsrates, 
Bankangestellter  

Fred Metzken Mitglied des Verwaltungsrates 
Geschäftsführer, SHS Struktur-Holding-

Stahl, Beteiligungsgesellschaft mbH 

Thomas Roß 

(bis 31.10.2020) 

Mitglied des Verwaltungsrates, 
Bankangestellter  

Daniela Schlegel-Friedrich Mitglied des Verwaltungsrates Landrätin Landkreis Merzig-Wadern 

Jan Schneider 

(ab 01.06.2020) 

Mitglied des Verwaltungsrates, 
Bankangestellter  

Ralph Singer 
Mitglied des Verwaltungsrates, 
Bankangestellter  

Peter Strobel Mitglied des Verwaltungsrates 
Minister, Ministerium für Finanzen und 

Europa 

Prof. Dr. Wolfgang Wegener Mitglied des Verwaltungsrates 
Chief Financial Officer, Becker Mining 

Systems AG 
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Hauptversammlung 

Name Stellung bei der SaarLB Haupttätigkeit außerhalb der SaarLB 

Cornelia Hoffmann- Bethschei-

der 

Vorsitzende der Hauptversamm-

lung 
Präsidentin, Sparkassenverband Saar 

Jan-Christian Dreesen 

 

1. stellvertretender Vorsitzen-

der der Hauptversammlung 

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstan-

des, FC Bayern München AG 

Daniela Schlegel-Friedrich 
2. stellvertretende Vorsitzende 

der Hauptversammlung Landrätin, Kreis Merzig-Wadern 

Peter Strobel 
3. stellvertretender Vorsitzen-

der der Hauptversammlung 

Minister, Ministerium für Finanzen und Eu-

ropa 

Jürgen Barke Mitglied der Hauptversammlung 
Staatssekretär, Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit, Energie und Verkehr 

Margit Conrad Mitglied der Hauptversammlung Staatsministerin a. D. 

Antje Otto Mitglied der Hauptversammlung Geschäftsführerin Verband der Saarhütten 

Hans-Werner Sander Mitglied der Hauptversammlung 
Vorsitzender des Vorstandes, Sparkasse 

Saarbrücken 

Dr. Axel Spies Mitglied der Hauptversammlung Staatssekretär a. D. 

 

 

 Interessenkonflikte 
Die Mitglieder der Hauptversammlung sind von den Trägern der Emittentin in die Hauptversamm-

lung entsandt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu zwei Dritteln von der Hauptver-

sammlung der SaarLB und zu einem Drittel von den Beschäftigten der SaarLB gewählt. Hauptbe-

ruflich üben die Mitglieder von Hauptversammlung und Verwaltungsrat die jeweils in der rechten 

Spalte der vorstehenden Tabellen beschriebenen Funktionen aus – mit Ausnahme der Vertreter 

der Beschäftigten der Bank, die hauptberuflich Angestellte der SaarLB sind. Ferner übernehmen 

Mitglieder des Vorstands, des Verwaltungsrats und der Hauptversammlung innerhalb der gesetz-

lichen Grenzen von Zeit zu Zeit Aufsichts- und Verwaltungsratsmandate bei anderen Unterneh-

men und Einrichtungen. Aus den Verpflichtungen dieser Personen gegenüber der Emittentin ei-

nerseits und ihren jeweiligen hauptberuflichen Tätigkeiten oder Aufsichts- und Verwaltungsrats-

mandaten andererseits können potenzielle Interessenkonflikte resultieren. 

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mitglieder des Vorstands, des Verwaltungsrats und 

der Hauptversammlung privat Wertpapiere der Emittentin oder Wertpapiere oder Vermögens-

werte, auf die die Wertpapiere der Emittentin aus einer bestimmten Emission referenzieren, hal-

ten oder Geschäfte jedweder Art für eigene Rechnung oder für Rechnung von Kunden tätigen, 

ohne dabei die Interessen der Inhaber der Schuldverschreibungen zu berücksichtigen. Diese Ge-
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schäfte können in einem etwaigen Sekundärmarkt die Verkaufs- und Ankaufspreise der Schuld-

verschreibungen, die Dritte zu zahlen bereit sind, beeinflussen. Darüber hinaus bestehen nach 

bestem Wissen der Emittentin keine potentiellen Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtun-

gen dieser Personen gegenüber der Emittentin einerseits und ihren privaten Interessen oder 

sonstigen Verpflichtungen andererseits.  
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E. Geschäftsüberblick 
 

 Gesetz- und satzungsmäßige Aufgabe 
Die gesetz- und satzungsmäßigen Aufgaben der Emittentin werden in Abschnitt D. 5. dargestellt. 

 

Mit Beginn der Finanzmarktkrise hat sich die Emittentin als die deutsch-französische Regional-

bank positioniert. Die Emittentin überprüft stetig ihr Geschäftsmodell. Sofern notwendig, werden 

zur Schärfung und Fokussierung des Geschäftsmodells entsprechende Anpassungen vorgenom-

men. Es wird derzeit keine wesentliche Veränderung des Geschäftsmodells der Emittentin erwar-

tet. 

 

 

 Wichtigste Märkte 
Der Zielmarkt der Emittentin umfasst Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Für einzelne Ge-

schäftssegmente gelten erweiterte Regelungen, die selektive Geschäfte mit Kunden in Belgien, den 

Niederlanden und der Schweiz ermöglichen. Ihre Regionalmärkte weist die Bank wie folgt aus: 

 

Regionalmarkt Deutschland: 

 

Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg 

Erweiterter Regionalmarkt Deutschland: 

 

Regierungsbezirke Darmstadt, Karlsruhe und Frei-

burg 

Regionalmarkt Frankreich: 

 

Grand-Est 

Erweiterter Regionalmarkt Frankreich: angrenzende Regionen Hauts-de-France, Île-de-

France und Bourgogne-Franche-Comté sowie Au-

vergne-Rhône-Alpes 

 

Gemäß ihrem strategischen Anspruch legt die Emittentin Priorität auf ihre Regionalmärkte. Zur 

Förderung der Vertriebsaktivitäten unterhält die Emittentin Vertriebsbüros in Mannheim, Trier und 

Koblenz sowie auf französischer Seite eine Niederlassung in Straßburg (SaarLB France) und ein 

Vertriebsbüro in Paris. 

 

 

 Haupttätigkeitsbereiche 
Die Emittentin hat sich auf Grund ihrer regionalen Lage und der historisch gewachsenen Funktion 

geschäftsstrategisch als „die deutsch-französische Regionalbank“ mit starkem Fokus auf das Mit-

telstandsgeschäft in Deutschland und Frankreich positioniert. Ihre Schwerpunkte bilden das Fir-

menkunden- und Immobiliengeschäft, Projektfinanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien, 

die Betreuung von Institutionellen, der Öffentlichen Hand/Kommunen, von Vermögenden Privat-

kunden sowie von Sparkassen im Verbundgeschäft. Zur Untermauerung ihres deutsch-französi-

schen Profils und zur Festigung ihres Netzwerkes in beiden Märkten hat die Bank die digitale Plattform 

„Pôle Franco-Allemand“ als Intermediär für grenzüberschreitende Investitionen etabliert. Die LBS 

Landesbausparkasse Saar finanziert im Rahmen des Bauspargeschäftes überwiegend privat ge-

nutzte Immobilien. Aufgrund ihrer Historie und ihrer Eigentümerstruktur ist die Emittentin integra-

ler Bestandteil der Sparkassen-Finanzgruppe. 
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Das Geschäftsmodell der Emittentin ist geprägt von der Vergabe langfristiger Kredite. Insbeson-

dere vor dem Hintergrund der restriktiven Vorgaben hinsichtlich Kernkapitalquote und Liquiditäts-

steuerung hat die Bank ein RWA1-Management im Rahmen der risiko- und ertragsorientierten 

Gesamtportfoliosteuerung etabliert. Damit einhergehend werden mit dem Syndizierungsgeschäft 

bereichsübergreifende Risiken aus Bestands- und/oder Neugeschäft auf Basis kurz- und mittel-

fristiger Planziele an Kooperationspartner (Kreditinstitute/Sparkassen, Institutionelle Kunden etc.) 

ausplatziert. 

 

Die Produkte und Dienstleistungen der Emittentin entsprechen im Wesentlichen der eines univer-

sell tätigen Kreditinstituts. Produktseitig konzentriert sich die Emittentin vorrangig auf Produkte 

und Dienstleistungen des Kreditgeschäftes. Ergänzende Produkte und Dienstleistungen werden 

überwiegend über Kooperationspartner dargestellt. 

 

 

3.1 Geschäftsbereich Firmenkunden 

Das Segment Firmenkunden umfasst das gesamte Mittelstandsgeschäft der Emittentin. In die-

sem Segment werden neben der klassischen Kreditfinanzierung vor allem Produkte des Anlage- 

sowie des Zins- und Währungsmanagements, aber auch aus den Bereichen Außenhandel und 

Zahlungsverkehr angeboten und die Kunden bei der Unternehmensfinanzierung betriebswirt-

schaftlich beraten. Ein wichtiges Geschäftsfeld in Frankreich ist darüber hinaus die Kreditvergabe 

an die öffentliche Hand (Kommunen und kommunalnahe Unternehmen) sowie die Begleitung von 

Public Private Partnership (PPP)-Finanzierungen. 

 

 

3.2 Geschäftsbereich Immobilien  

Das Segment Immobilien umfasst die Finanzierung gewerblicher Immobilien. Geschäftsab-

schlüsse erfolgen auf bilateraler Basis oder in der Form von „Club Deals“ unter Federführung der 

Emittentin. Im Fokus der Marktbearbeitung stehen institutionelle Investoren als Zielkunden, die 

ihrerseits insbesondere in Büro-, Handels- und großflächige Wohn- und Gewerbeimmobilien in-

vestieren. Darüber hinaus begleitet die Emittentin als Dienstleister auch Developer-Maßnahmen 

sowie PPP-Maßnahmen für Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder sonstige öffentliche Bau-

maßnahmen.  

 

 

3.3 Geschäftsbereich Projektfinanzierungen 

Der Geschäftsbereich Projektfinanzierungen beinhaltet in der SaarLB die Finanzierung von Pro-

jekten primär im Sektor Erneuerbarer Energien (EE). Im EE-Sektor begleitet die SaarLB als Fi-

nanzdienstleister mittelständische Projektinitiatoren und Hersteller, die in Wind- oder Solarparks 

investieren. Viele Kunden des Geschäftssegmentes werden grenzüberschreitend betreut. Offs-

hore-Windparks finanziert die Bank nicht. 

 

 

  

                                                      
1 RWA = Risk-weighted assets (risikogewichtete Aktiva). 
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3.4 Geschäftsbereich Private und Institutionelle 

In dem Segment Private und Institutionelle erfolgt die ganzheitliche Vermögensberatung und -ver-

waltung sowie der Vertrieb von Geld- und Kapitalmarktprodukten. Der Schwerpunkt des Teilseg-

mentes Institutionelle liegt in der Sicherstellung der Refinanzierung der Emittentin, der Intensivie-

rung bestehender Kundenverbindungen sowie im Ausbau der Kontakte und Geschäftsbeziehun-

gen zu Versicherungen und Versorgungswerken, Regionalbanken und Sparkassen. Im Ge-

schäftsfeld Vermögende Private steht die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögen-

den Privatkunden im Vordergrund. Gleichzeitig werden die Firmen- und Immobilienkunden der 

Emittentin in allen Fragen des Anlagemanagements beraten. 

 

 

3.5 Geschäftsbereich Treasury und Syndizierung 

Neben der Zuständigkeit für die Steuerung des Zinsbuchs der Bank erfolgt in dem Segment das 

Deckungsstock- und Collateral Management sowie die Liquiditätssteuerung und -bepreisung. 

Weiter ist Treasury und Syndizierung zuständig für die Betreuung der strategischen Eigenanla-

gen der Emittentin (Direktanlagen und Spezialfonds). Darüber hinaus sind in dem Segment auch 

das RWA-Management und die Syndizierungsaktivitäten gebündelt. Im Fokus der Syndizierungs-

aktivitäten steht das Ausplatzieren (Syndizieren) von mittel- und langfristigen Krediten oder Kre-

dittranchen im Bestands- und Neugeschäft der Emittentin im Wege der Arrangierung von „Club 

Deals“ (mit einem oder mehreren Konsortialpartnern oder durch nachträgliche Syndizierung).  

 

 

3.6 Geschäftsbereich Kommunalkunden Deutschland 

Innerhalb dieses Geschäftsbereichs werden sowohl klassische deutsche Kommunalkunden als 

auch deutsche kommunalnahe Unternehmen betreut. Klassische Kommunalkunden sind Städte, 

Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise, kommunale Zweckverbände sowie Eigengesell-

schaften in öffentlich-rechtlicher Rechtsform. Voraussetzung für die Betreuung von kommunalna-

hen Unternehmen durch die Emittentin in diesem Bereich ist, dass diese eine öffentliche Träger-

schaft von mindestens 50 % besitzen. Der ganzheitliche Ansatz umfasst hierbei insbesondere 

das Bereitstellen von Liquidität, die Betreuung im Schuldenportfoliomanagement und das Arran-

gieren von kommunalen Schuldscheindarlehen. Dabei arbeitet die Emittentin eng mit den vor Ort 

ansässigen Sparkassen zusammen. 

 

 

3.7 LBS Landesbausparkasse Saar (LBS) 

Die LBS ist organisatorisch als unselbstständige Abteilung in die SaarLB eingegliedert. Sie hat 

jedoch einen eigenständigen Marktauftritt. Kerngeschäft ist die Vermittlung von Bausparverträgen 

sowie die Finanzierung von Wohneigentum. Des Weiteren werden Finanzierungen von energeti-

schen Maßnahmen bei Immobilien sowie Investitionen im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-

Gesetzes übernommen. Ebenfalls werden KfW-Förderkredite als eigene Kredite der LBS angebo-

ten. 

 

 
  



50 
 

 

F. Wesentliche Verträge 
Weder die Landesbank Saar noch der SaarLB-Konzern haben Verträge geschlossen, die nicht im 

Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit abgeschlossen wurden und die dazu führen könnten, dass 

jedwedes Mitglied des SaarLB-Konzerns eine Verpflichtung oder ein Recht erlangt, die bzw. das für 

die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen gegenüber den Wertpapierinhabern in Bezug auf 

die ausgegebenen Wertpapiere nachzukommen, von wesentlicher Bedeutung ist.  

 

 

 

G. Verwaltungs-, Gerichts- und 
Schiedsgerichtsverfahren 

 
Keine bedeutenden Rechtsstreitigkeiten 
Die Landesbank Saar und der SaarLB-Konzern sind nicht von staatlichen Interventionen, Gerichts- 

oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin 

noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten) betroffen, die im Zeitraum der mindestens 12 

letzten Monate stattfanden und die sich in jüngster Zeit erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabi-

lität der Emittentin bzw. des SaarLB-Konzerns ausgewirkt haben oder sich in Zukunft auswirken könn-

ten.  

 

 

 

H. Finanzierung 
 

 Erwartete Finanzierung der Geschäftstätigkeit  
 

Die erwartete Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Emittentin umfasst folgende Punkte: 

 
 

 Kapitalisierung 

Die Passivseite der Bilanz der Emittentin gibt das verfügbare Kapital an, welches die Refinanzierung 

des auf der Aktivseite ausgewiesenen Geschäftes widerspiegelt. Sofern ein Liquiditätsüberschuss 

durch unterschiedliche Fälligkeiten auf der Aktiv- und Passivseite entsteht, kann dieser als Finanzie-

rungsmittel für zukünftige Geschäfte herangezogen werden. 

 

 

1.1.1 Eigenmittelplanung und risikoorientierte Steuerung  

Grundlage für die Eigenmittelplanung ist die jährlich auf Basis der vorgegebenen strategischen Aus-

richtung der Emittentin und unter Berücksichtigung von Risikoaspekten durchgeführte Drei-Jahrespla-

nung. Die Planung der Eigenmittel stellt dabei auf die Einhaltung sowohl der aufsichtsrechtlichen als 

auch der ökonomischen Kapitalanforderungen der Emittentin ab.  

 

 Aufsichtliche Angemessenheit der Eigenmittelausstattung: Bei der Planung werden die 
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zu erwartenden Ergebnisse der Emittentin und der sich hieraus ergebenden Kennziffern ermit-

telt. Innerhalb der auf Segmentebene durchgeführten Planung werden die risikogewichteten 

Aktiva (RWA) ermittelt und allokiert. Die sich ergebenden Eigenmittel und Risikoaktiva werden 

eruiert und den aufsichtlich vorgegebenen Mindestanforderungen über den Planungshorizont 

gegenübergestellt. Die festgelegten RWA stellen die Grenze der Geschäftstätigkeit (je Seg-

ment) und die daraus entstehenden Kredit-, Markt- und operationellen Risiken dar. Somit kann 

durch die Planung die aufsichtliche Angemessenheit der Eigenmittelausstattung und damit die 

Einhaltung der aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen gewährleistet werden.   

 

 Ökonomische Angemessenheit der Kapitalausstattung: Neben der normativen Risikotrag-

fähigkeitsrechnung auf Basis der Kapitalplanung wird die Risikotragfähigkeit der Emittentin 

wenigstens quartalsweise in der ökonomischen Sicht durch Vergleich von (allokierter) Risi-

kodeckungsmasse und Risikokapitalbedarf beurteilt. Als Risikodeckungsmasse wird im We-

sentlichen das Kern- und Ergänzungskapital der Bank angesetzt, korrigiert um Ergebnisse des 

laufenden Jahres sowie den BFA3-Saldo. Leitplanken der Beurteilung bilden hierbei die im 

Rahmen der Risikostrategie festgelegte Risikoneigung und das Risikoprofil der Emittentin so-

wie die Limite der wesentlichen Risikoarten. Insbesondere wird in der Risikostrategie lediglich 

ein Teil der verfügbaren Deckungsmasse als Allokationsbasis für Risiken im Rahmen der Ge-

schäftstätigkeit bereitgestellt. Dadurch wird in der Unternehmensplanung die ökonomische 

Kapitaladäquanz, d.h. die jederzeitige Risikotragfähigkeit, sichergestellt.  

 

Die Einhaltung der aufsichtlichen und ökonomischen Kapitaladäquanz wird im Rahmen einer risikoori-

entierten Steuerung der Geschäftstätigkeit auf Einzel- und Konzernebene laufend überwacht und 

quartalsweise an den Vorstand der Emittentin berichtet.  

 

 

1.1.2 Fundingplanung 

Die Fundingplanung dient der Steuerung der strukturellen Liquidität. Sie ist in der jährlich aktualisier-

ten, operativen Dreijahresplanung enthalten. Der in der Fundingplanung veranschlagte Fundingbedarf 

ergibt sich aus dem Saldo des Fälligkeitsprofils der Aktiv- und Passivseite sowie die Neugeschäftspla-

nung unter Berücksichtigung von strategischen Gesichtspunkten. Unter dem Gesichtspunkt der fort-

laufenden Liquiditätssicherung und der Wahrung der Reputation der Emittentin wird die Fundingpla-

nung im Rahmen der situativen Liquiditätssteuerung regelmäßig mit der aktuellen Liquiditätssituation 

verglichen.  

 

 
1.1.3 Refinanzierungsstrategie 

Die Refinanzierungsstrategie ist Gegenstand der Refinanzierungsplanung der Emittentin und greift 

alle sich aus der jährlichen Mehrjahresplanung ergebenden Refinanzierungserfordernisse auf. Haupt-

ziel ist dabei, einen dauerhaften Marktzugang zu den Geld- und Kapitalmärkten sowie zu Investoren 

und Fundingpartnern nachhaltig zu sichern und die jederzeitige Zahlungs- und Refinanzierungsfähig-

keit der Emittentin sicherzustellen.  

 

Wesentliche Elemente der Refinanzierungsstrategie sind:  

 Funding Mix und Refinanzierungsmärkte: Die Emittentin strebt eine nach Investoren, In-

strument, Laufzeit und Währung ausgewogene Refinanzierungsstruktur an. Sie setzt auf eine 

diversifizierte Investorenbasis, die insbesondere deutsche Sparkassen und Landesbanken, 
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Geschäftsbanken und institutionelle Investoren sowie Mittelaufnahmen am europäischen Ka-

pitalmarkt in Form von Inhaberschuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen und 

Schuldscheinen umfasst.  

 

 Laufzeitenstruktur: Die Liquiditätsbindung der Refinanzierungsmittel orientiert sich am Liqui-

ditätsprofit der Aktivseite. Die Steuerungsaktivitäten der Emittentin orientieren sich an einer 

festgelegten Benchmark (im Rahmen der Risikostrategie). Die endgültige Refinanzierungspla-

nung resultiert aus dem Fälligkeitsprofil der Liquiditätsablaufbilanzen, dem geplanten (Aktiv-) 

Neugeschäft und der strategischen Benchmark. 

 

 
1.1.4 Liquiditätsrisikosteuerung 

Das übergeordnete Ziel der Liquiditätsrisikosteuerung ist die Sicherstellung der jederzeitigen Zah-

lungs- und Refinanzierungsfähigkeit der Emittentin. Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem 

Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungsrisiko zusammen. Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko um-

fasst darüber hinaus auch das Marktliquiditätsrisiko. 

 

 Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko bezeichnet das Risiko, fällige Zahlungsverpflichtungen 

nicht vollständig oder zeitgerecht erfüllen zu können. Unter Marktliquiditätsrisiko versteht die 

SaarLB das Risiko, aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher Markttiefe Finanztitel an 

den Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und/oder nicht zu fairen Preisen am 

Markt liquidieren zu können. 

 

 Das Refinanzierungsrisiko ist definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Er-

wartungswert der Refinanzierungskosten. Dabei sind negative Effekte aus einer adversen Ent-

wicklung des eigenen Credit Spreads maßgeblich. Zudem beschreibt es das Risiko, dass ne-

gative Konsequenzen in Form höherer Refinanzierungskosten durch ein Abweichen von der 

erwarteten Refinanzierungsstruktur eintreten.  

 

Die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen bildet eine strenge Nebenbedingung an das 

Liquiditätsrisikomanagement. Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Risikomessung wird die kurzfristig 

ausgerichtete Liquidity Coverage Ratio (LCR) gemessen und limitiert. Ihr Fokus liegt auf der Sicher-

stellung der Zahlungsfähigkeit innerhalb der nächsten 30 Tage. Die Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

stellt eine weitere aufsichtsrechtliche Kenngröße dar. Die Einhaltung dieser Kennziffer stellt eine 

stabile Refinanzierung über einen Zeitraum von einem Jahr sicher.  

 

Im Rahmen der ökonomischen Betrachtung von Liquiditätsrisiken werden die beiden Unterrisikoarten 

Zahlungsunfähigkeits- und Refinanzierungsrisiko gemessen und limitiert. 

 

Die Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos erfolgt im Wesentlichen anhand der Gegenüberstel-

lung von kumulierter Liquiditätsablaufbilanz und kumuliertem Liquiditätsdeckungspotenzial. Dabei wer-

den u.a. Wochensicht (kurzfristig) und Steuerungssicht (mittel- und langfristig) unterschieden. Die Li-

quiditätsablaufbilanz stellt alle Zahlungsein- und -ausgänge in saldierter Form kumulativ gegenüber. 

Das Liquiditätsdeckungspotenzial zeigt die Möglichkeiten der Bank auf, durch die Nutzung von Zent-

ralbankfazilitäten, den Verkauf oder die Beleihung von Vermögensgegenständen (i. W. hochliquide 

Wertpapiere) sowie durch ergänzende Maßnahmen, wie z.B. Pfandbriefemissionen, Liquidität zu ge-

nerieren.  
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Als Kennziffern des Zahlungsunfähigkeitsrisikos werden insbesondere die Auslastung des Liquiditäts-

deckungspotenzials sowie die Survival Period in verschiedenen Stress-Szenarien gemessen und limi-

tiert. Erstere beschreibt das Verhältnis zwischen Liquiditätsbedarf aus der Liquiditätsablaufbilanz und 

dem zur Verfügung stehenden Liquiditätsdeckungspotenzial. Die Survial Period gibt an, zu welchem 

Zeitpunkt kumulierte Liquiditätsunterdeckungen erstmals nicht mehr durch das zur Verfügung ste-

hende kumulierte Liquiditätsdeckungspotenzial gedeckt werden können. 

 

Eine weitere relevante Kenngröße stellt die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers als Hauptbe-

standteil des Liquiditätsdeckungspotenzials dar. In diesem Zuge wird ebenfalls der Anteil des freien 

Liquiditätspuffers überwacht und an die zuständigen Einheiten berichtet.  

 

Darüber hinaus werden Konzentrationen im Liquiditätsrisiko hinsichtlich ausreichender Diversifikation 

der Einlegerstruktur und des Liquiditätsdeckungspotenzials überwacht. Dies erfolgt durch die Be-

obachtung und Analyse von variablen Einlagen der größten Kunden sowie des Liquiditätsdeckungspo-

tenzials hinsichtlich der relevanten Emittentenbranchen und -länder. 

 

Zur Quantifizierung des Refinanzierungsrisikos werden die Kennzahlen Liquiditätsbarwert und Liqui-

ditäts-Value at Risk (LVaR) betrachtet. Der Liquiditätsbarwert gibt an, wie hoch die zusätzlichen bar-

wertigen Liquiditätskosten sind, welche für das Glattstellen der Liquiditäts-Cashflows entstehen. Der 

LVaR zeigt die negative Veränderung des Liquiditätsbarwerts unter einer unerwarteten Ausweitung 

der ungedeckten Refinanzierungskosten zu gegebenen Konfidenzniveaus in einem Jahr. Für beide 

Kennzahlen liegen interne Steuerungslimite vor, die regelmäßig überwacht werden.  

 

Zur Steuerung der Liquiditätsrisiken werden die dargestellten aufsichtsrechtlichen und ökonomischen 

Kennzahlen gemessen und limitiert. Die Limite folgen dabei stets den aufsichtsrechtlichen Vorgaben 

der Säule 1 und 2. Ziel des Limitsystems ist die Vermeidung von Liquiditätsengpässen sowie von ne-

gativen Auswirkungen auf das Ergebnis durch eine Beschränkung der Liquiditätsrisiken. 

 

Die beschriebenen Limite der aufsichtsrechtlichen und ökonomischen Risikosteuerung sind Teil der 

Risikostrategie der Ermittentin. Sie werden regelmäßig überwacht und in der Berichterstattung darge-

stellt. 

 
 
1.1.5 Asset Encumbrance 

Die „Asset Encumbrance“ gibt als Verhältniszahl an, wie hoch der Anteil der verpfändeten Vermögens-

gegenstände einer Bank ist, der im Abwicklungsfall zur Erfüllung von unbesicherten Forderungen nicht 

zur Verfügung steht. Bedingt durch das Geschäftsmodell der Emittentin und die Vorgaben zur Ermitt-

lung der Asset Encumbrance, weist die Emittentin regelmäßig einen relativ hohen Bestand von Aktiva 

als belastet aus. Hervorzuheben ist insoweit insbesondere ein relativ hoher Bestand in den Deckungs-

stöcken der Emittentin (auch an freier Überdeckung). 

 

 

1.1.6 Management und Nutzung der Deckungsmassen für Pfandbriefe 

Bedingt durch die hohe Sicherheit und die hohe Marktakzeptanz stellen Pfandbriefe eine sichere lang-

fristige Refinanzierungsquelle dar. Vor diesem Hintergrund betreibt die Emittentin ein aktives Manage-

ment des öffentlichen und des hypothekarischen Deckungsstocks und sieht vor, die Deckungsmassen 
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zur Liquiditätsgewinnung optimal zu nutzen.  

 

 

1.1.7 Pflege der Kapitalmarktpräsenz der Emittentin 

Durch stetige Kommunikation mit Investoren und Geschäftspartnern und die fortlaufende Pflege und 

Veröffentlichung der eigenen Fundinglevels pflegt die Emittentin ihre Kapitalmarktpräsenz.  

 

 

 Weitere Informationen zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit  

 

 

 Eigenmittelanforderungen  

Zum Datum dieses Registrierungsformulars hat die Emittentin auf konsolidierter Basis unter Berück-

sichtigung der Übergangsvorschriften der CRR die folgenden verbindlichen risikoabhängigen Eigen-

mittelanforderungen einzuhalten:  

 

Eigenmittelanforderungen 
  
Mindestanforderungen an hartes Kernkapital gem. Art. 92 CRR 
 

4,50 % 

Überprüfungs-Bewertungsprozess (SREP) 
 

1,00 % 

Antizyklischer Puffer (AZP) 
 

0,11 % 

Kapitalerhaltungspuffer (KEP) 
 

2,50 % 

 
 

 Pfandbriefe 

Die Deckungsmasse für Hypothekenpfandbriefe beinhaltet überwiegend gewerbliche Immobilien, ins-

besondere Büro-, Handelsgebäude und sonstige gewerblich genutzte Gebäude, i.W. mit Schwerpunkt 

auf Deutschland und Frankreich. Der weitaus größte Anteil der Deckungsmasse für öffentliche Pfand-

briefe besteht aus Finanzierungen von regionalen und örtlichen Gebietskörperschaften in Deutschland 

und Frankreich. 
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Das Verhältnis von ungedeckten zu gedeckten Kapitalmarktemissionen in den letzten drei Jahren 

stellte sich in der Kernbank wie folgt dar:  

 

Kapitalmarktfunding in EUR 2017 2018 2019 

   

    Namenspapiere  

ungedeckt Non-preferred/Senior Unsecured 366.000.000 283.000.000 20.000.000 

ungedeckt Preferred 0 53.000.000 175.400.000 

gedeckt 456.500.000 174.500.000 90.500.000 

Nachrangige Namenspapiere 0 39.300.000 105.000.000 

   

    Inhaberpapiere  

ungedeckt Non-preferred/Senior Unsecured 309.000.000 270.700.000 0 

ungedeckt Preferred 0 241.500.000 531.300.000 

gedeckt 425.000.000 160.000.000 85.000.000 

Nachrangige Inhaberpapiere 0 0 0 

       

Gesamt 1.556.500.000 1.222.000.000 1.007.200.000 

 

 

In der Struktur der Passivseite der Bilanz der SaarLB zum 31. Dezember 2019 stellte sich der Anteil 

gedeckter Refinanzierungen wie folgt dar:  

      
Gesamtbetrag  
(in Mio. EUR) 

davon: Pfand-
briefe 

(in Mio. EUR) 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
   3.727,8 375,8 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
   6.082,6 1.314,8 

Verbriefte Verbindlichkeiten 
     3.732,3 1.067,4 

Sonstige Passiva 
       364,6 0,0 

Nachrangige Verbindlichkeiten 
     164,8 0,0 

Eigenkapital 
       567,8 0,0 

Summe der Verbindlichkeiten 
     14.664,6 2.758,1 

 
 

 Wesentliche Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur  
 

Seit dem 31. Dezember 2019 hat es keine wesentliche Veränderung in der Schulden- und Finanzie-

rungsstruktur der Emittentin gegeben. 
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 Finanzinformationen 
 

2.1 Historische Finanzinformationen und Lageberichte 2019 und 2018 (HGB) 

Mittels Verweis sind folgende Angaben in diesen Basisprospekt einbezogen: 

 

 Die Jahresabschlüsse der Emittentin für die Geschäftsjahre 2019 (siehe Dokument „Ge-

schäftsbericht 2019 – Finanzbericht der SaarLB nach HGB, Seiten 56-101) und 2018 (siehe 

Dokument „Geschäftsbericht 2018 – Finanzbericht der SaarLB nach HGB, Seiten 58-101), zu-

sammen mit den dazugehörigen Lageberichten (Lagebericht 2019 – Seiten 7-54, Lagebericht 

2018 – Seiten 7-56) und der jeweiligen Bestätigungsvermerke des Abschlussprüfers (Bestäti-

gungsvermerk 2019 – Seiten 103-108, Bestätigungsvermerk 2018 – Seiten 103-108). 

 

Die Jahresabschlüsse der Emittentin für die Geschäftsjahre 2019 und 2018 wurden nach den 

Vorschriften des Handelsgesetzbuches („HGB“), der Verordnung über die Rechnungslegung 

der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, den Regelungen des Pfandbriefgesetzes 

sowie der Satzung der Emittentin erstellt. 

 

 Die Jahresabschlüsse der Emittentin für die Geschäftsjahre 2019 und 2018, zusammen mit 

den dazugehörigen Lageberichten, wurden vom Abschlussprüfer der Emittentin geprüft. In al-

len Fällen wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB erteilt. Zwi-

schen dem Bilanzstichtag der letzten geprüften Finanzinformationen (31.12.2019) und dem Datum 

dieses Registrierungsformulars liegen weniger als 18 Monate. 

 

Abschlussprüfer der Emittentin für den von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeit-

raum war für das Geschäftsjahr 2019 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („KPMG“), The 

Squaire, 60549 Frankfurt am Main, und für das Geschäftsjahr 2018 die PricewaterhouseCoopers 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („PwC“), Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am 

Main. Sowohl KPMG als auch PwC sind Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer. 

 

Die Liste der mittels Verweis einbezogenen Angaben findet sich im Abschnitt J. „Liste der per Verweis 

einbezogenen Angaben“ auf Seite 65 f.  

 

 

2.2 Rechnungslegungsstandards 

Seit ihrem Geschäftsjahr 2016 erstellt die Emittentin keinen Konzernabschluss mehr. Ihren Einzelab-

schluss erstellt die Emittentin ausschließlich nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsge-

setzbuchs. 

 

Der Jahresabschluss der Emittentin für die Geschäftsjahre 2019 und 2018 wurde nach den Vorschrif-

ten des HGB, der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute sowie nach den Vorschrif-

ten des Pfandbriefgesetzes aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach 

dem allgemeinen Formblatt der RechKredV gegliedert. Die für Pfandbriefbanken sowie für Bauspark-

assen vorgeschriebenen Positionen wurden in Form von Darunterangaben ergänzt, da sie nicht den 

Geschäftsschwerpunkt der Emittentin darstellen. Die Anhangangaben zum Bausparkassengeschäft 

sind in einem gesondert veröffentlichten Jahresabschluss der LBS Landesbausparkasse Saar enthal-

ten. 
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Die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses gemäß § 290 Abs. 5 HGB besteht nicht, da nur 

Tochterunternehmen vorhanden sind, die nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in einen Konzernabschluss 

einbezogen werden müssen.  

 

Als kapitalmarktorientiertes Unternehmen, das nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses ver-

pflichtet ist, hat die Emittentin nach § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB den Jahresabschluss um eine Kapital-

flussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel erweitert. 

 

Zum Stichtag 30. Juni 2019 bestand für die Landesbank Saar, Saarbrücken (SaarLB), nach § 115 

WpHG die Pflicht, einen Halbjahresabschluss zu erstellen und zu veröffentlichen. Der Halbjahresfi-

nanzbericht der SaarLB zum 30. Juni 2019 wurde nach den Vorschriften des HGB, der Verordnung 

über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) sowie 

nach den Vorschriften des Pfandbriefgesetzes aufgestellt. Er umfasst eine Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung auf Grundlage des Formblatts 1 bzw. des Formblatts 3 gemäß § 2 Abs. 1 RechKredV 

sowie ausgewählte erläuternde Angaben im Rahmen des verkürzten Anhangs.  

 

Auf eine Ergänzung des Abschlusses um eine verkürzte Kapitalflussrechnung und einen verkürzten 

Eigenkapitalspiegel für den Berichtszeitraum und den entsprechenden Zeitraum des vorangegange-

nen Geschäftsjahrs wurde in Einklang mit § 115 Abs. 3 WpHG und dem Deutschen Rechnungsle-

gungs Standard Nr. 16 (DRS 16) verzichtet. 

 

 

2.3 Zwischen- und sonstige Finanzinformationen 
 

2.3.1 Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2019 

Die SaarLB hat einen Halbjahresabschluss (siehe Dokument „Halbjahresfinanzbericht 2019“) zum 30. 

Juni 2019 veröffentlicht. Dieser ist in dieses Registrierungsformular nach Maßgabe der Querverweis-

liste in Abschnitt J. aufgenommen (Per Verweis einbezogene Angaben). 

 

Der Halbjahresabschluss der SaarLB wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des HGB, des 

Wertpapierhandelsgesetzes, der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Fi-

nanzdienstleistungsinstitute, den Regelungen des Pfandbriefgesetzes sowie der Satzung der Emitten-

tin erstellt.  

 

Der Halbjahresabschluss der SaarLB zum 30. Juni 2019 wurde vom Abschlussprüfer der Emittentin 

nicht geprüft, sondern zusammen mit dem dazugehörigen Zwischenlagebericht einer prüferischen 

Durchsicht unterzogen. 

 

Abschlussprüfer der Emittentin für den vom Halbjahresabschluss der SaarLB zum 30. Juni 2019 abge-

deckten Zeitraum ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („KPMG“), The Squaire, 60549 

Frankfurt am Main. KPMG ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer. 

 

 

2.4 Entwicklungen seit dem 31. Dezember 2019 

Die Landesbank Saar hat am 24.04.2020 ihren Finanzbericht zum 31.12.2019 veröffentlicht, der 
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auf der Internetseite der SaarLB (https://www.saarlb.de/index.php?id=1206) zu finden ist. Der Fi-

nanzbericht wurde vom Abschlussprüfer der SaarLB testiert. 

  

Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der SaarLB 

 

Seit dem 31.12.2019 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der SaarLB ein-

getreten. 

 
  

https://www.saarlb.de/index.php?id=1206
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I. Trendinformationen 
 

 Entwicklung der Emittentin im Geschäftsjahr 2020 
Die Geschäftsplanung und erwartete Ergebnisentwicklung der Emittentin beruht auf Annahmen hin-

sichtlich der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung, die im Abschnitt I. 2. „Erwartete wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen“ dargestellt sind, insbesondere in Bezug auf die für die Emittentin relevanten 

Märkte. Diese Annahmen sind jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Eine Abweichung der tatsächlichen 

Marktentwicklung kann zu negativen, aber auch positiven Abweichungen in der künftigen Ertragslage 

der Emittentin führen. 

 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Prognose der Emittentin oder der hier als 

Quelle verwendeten Wirtschaftsinstitute vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie (Corona-Krise). Zu 

den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wird in den nachfolgenden Kapiteln abschließend Stel-

lung genommen. 

 

Eine Änderung der Geschäftsstruktur oder des Geschäftsmodells der Emittentin als die deutsch-fran-

zösische Regionalbank ist nicht geplant. Im Rahmen des Strukturprojektes „SaarLB 2020“ werden 

Möglichkeiten von Kooperationen im Bereich Zins- und Währungsmanagement, internationales Ge-

schäft und vermögende Privatkunden ausgelotet, die zur langfristigen Sicherstellung der Erträge bei-

steuern sollen.  

 

Im Rahmen der weiteren Fokussierung auf die Kerngeschäftsaktivitäten der Emittentin wird im Laufe 

des Geschäftsjahres 2020 das Verwahrstellengeschäft eingestellt werden.  

 

 

 Erwartete wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Für das Geschäftsjahr 2020 erwartete die Emittentin auf Basis ihrer Planung die nachfolgend darge-

stellte Entwicklung: 

Der Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts, welcher die konjunkturelle Lage und die Erwartung der deut-

schen Unternehmen widerspiegelt, ist von 96,3 im Dezember 2019 auf 95,9 Punkte im Januar 2020 

gesunken. Während der Indikator zur aktuellen Lage insgesamt gestiegen ist, zeichnete sich die Er-

wartungshaltung der Unternehmen, vor allem im Dienstleistungs- und Bausektor, pessimistischer ab. 

Vom verarbeitenden Gewerbe als auch vom Handel wurden die aktuelle Lage und die Erwartungen 

gegenüber den Vormonaten zuversichtlicher bewertet. Insgesamt positiver gestaltete sich das Kon-

junkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Dieses lag im Januar 2020 bei 

knapp 93 Punkten und stieg damit das zweite Mal in Folge nach dem Tiefstwert von 89 Punkten im 

dritten Quartal 2019. Vor allem die zunehmenden Auslandsgeschäfte stimmten die deutschen Unter-

nehmen wieder zuversichtlicher. Für die Jahre 2020 und 2021 rechnete das Deutsche Institut für Wirt-

schaftsforschung mit einer weiterhin steigenden Auslandsnachfrage, auf deren Grundlage die Indust-

rie ihre Produktion wieder ausweiten kann. Eine Ausweitung der Industrierezession auf die Dienstleis-

tungs- und Baubranche wurde nicht angenommen. Die Zuwächse des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

wurden für das Jahr 2020 mit 1,2 % und für 2021 mit 1,4 % prognostiziert. Prognosegemäß sollte die 

Arbeitslosigkeit im Jahr 2021 unter die 5 %-Marke sinken.  

 

Auch im Saarland hatten sich die Aussichten verbessert. Gemäß der Industrie- und Handelskammer 
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des Saarlandes (IHK) hatte sich der IHK-Erwartungsindikator Ende 2019 auf minus 5,4 Zähler - nach 

seinem Tiefststand im September 2019 von minus 11,9 Zählern - erholt. Der IHK des Saarlandes zu-

folge ließ insbesondere der zwischen den USA und China beschlossene Einstieg in ein umfassendes 

Handelsabkommen die Unternehmen auf eine Belebung des weltweiten Handels und damit auf Im-

pulse für die Saarwirtschaft hoffen.  

 

Gemäß dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat die handelspolitische Annäherung zwi-

schen China und den USA zwar die weltwirtschaftliche Stimmung aufgehellt, weitere drohende Zölle 

auf europäische Produkte wiesen jedoch auf keine grundlegende Wende der US-Handelspolitik hin. 

Dies und die weiterhin nicht abschließend geklärte künftige Beziehung der Europäischen Union und 

des Vereinigten Königreichs belasteten die Wachstumsprognosen für den Euroraum. Auf Grund einer 

prognostizierten schwachen Investitionstätigkeit und eines negativen Außenhandels erwartete das 

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung für die Jahre 2020 und 2021 für den Euroraum ein BIP von 

1,1 % bzw. 1,4 %.  

 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf Grund der konjunkturellen Abschwächung und der weiter-

hin niedrigen Inflation im Euroraum den Expansionsgrad ihrer Geldpolitik erhöht. Dem zufolge hat die 

EZB eine Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe und die Beibehaltung der Nullzinspolitik für das 

Jahr 2020 beschlossen.  

 

Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Frankreich 

Während die Banque de France für 2019 ein BIP-Wachstum von 1,3 % bezifferte, wurde für das Jahr 

2020 lediglich ein Wachstum von 1,1 % prognostiziert. Impulse sollten vorrangig von der Binnennach-

frage ausgehen. In Folge der weltwirtschaftlichen Konflikte rechnete die Banque de France für das 

Jahr 2020 mit einer weiteren Schwächung der Exporte. Die Inflationsrate sollte, insbesondere auf 

Grund sinkender Verbraucher- und Energiepreise, voraussichtlich bei 1,1 % liegen. Nach Angaben der 

Banque de France sollte sich das BIP-Wachstum für das Jahr 2021 wieder bei 1,3 % stabilisieren, wo-

bei erstmals wieder von einer steigenden Auslandsnachfrage und Exporttätigkeit ausgegangen wurde.  

 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

Die vorstehenden Prognosen sind seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie nicht vorhersehbaren, 

zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Die COVID-19-Pandemie hat sich seit Jahresbeginn 2020 welt-

weit verbreitet und bereits zu mehreren Millionen Infizierten und hunderttausenden Todesfällen ge-

führt. Die Auswirkungen der Pandemie sind auch in den Kernmärkten der Emittentin spürbar. Bei-

spielsweise wurden die unmittelbar an das Saarland angrenzende französische Region Grand Est (El-

sass, Lothringen und Champagne-Ardenne) zeitweise zum Risikogebiet erklärt und die Landesgrenze 

zwischen dem Saarland und der Region Grand Est wochenlang weitgehend geschlossen. Laut Robert 

Koch-Institut (RKI) gibt es in einer erheblichen Anzahl von Staaten Ausbrüche der COVID 19-Pande-

mie mit zum Teil großen Fallzahlen. Ein Übertragungsrisiko besteht daher sowohl in Deutschland als 

auch in einer unübersehbaren Anzahl von Regionen weltweit. Daher wurde vom Auswärtigen Amt eine 

weltweite Reisewarnung ausgesprochen.  

 

Zur Eindämmung des Coronavirus wurden auf internationaler und nationaler Ebene umfassende Maß-

nahmen beschlossen, die zu einer massiven Einschränkung des öffentlichen Lebens geführt haben. 

Diese haben in Deutschland beispielsweise zu bundesweiten Schließungen von Schulen sowie von 

Sport- und Freizeiteinrichtungen geführt. In Frankreich wurde wochenlang eine strikte Ausgangssperre 
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verhängt. Darüber hinaus haben zahlreiche Staaten Einreiseverbote ausgesprochen, die zum Ein-

bruch des grenzüberschreitenden Personen-, Dienstleistungs- und Güterverkehrs geführt haben. Ziel 

dieser Maßnahmen ist die Reduzierung der sozialen Kontakte, um die Ausbreitung der Coronavirus-

Pandemie zu verlangsamen. Zwischenzeitlich wurden in Deutschland und Frankreich Lockerungen zur 

langsamen Rückkehr aus dem „Shut-Down“ beschlossen. So können inzwischen beispielsweise Ge-

schäfte und Gastronomiebetriebe wieder öffnen und auch die Schulen haben schrittweise den Unter-

richt wieder aufgenommen. Außerdem wurden sowohl in Deuschland als auch in Frankreich umfas-

sende Hilfspakete für die Wirtschaft in Gang gesetzt.  

 

Derzeit sind die Auswirkungen der Pandemie auf die globale, deutsche und französische Wirtschaft 

sehr schwer abzuschätzen. Je länger die Pandemie anhält, desto stärker können sich die Auswirkun-

gen zeigen; der weitere Verlauf und die Dynamik der Pandemie sind nicht vorhersehbar. Daher sind 

zum jetzigen Zeitpunkt Prognosen mit großer Unsicherheit behaftet. Wirtschaftliche Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie resultieren beispielsweise aus verzögerten Lieferketten, eingebrochenem Tou-

rismus und einem wochenlangen Produktionsstillstand in der Automobilindustrie. Um die negativen 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzumildern, wurden in Deutschland und Frankreich weitrei-

chende Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen und Sicherung der Arbeitsplätze ergriffen. 

 

 

 Prognose zur Ertragslage der Emittentin 
 

Prognose vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie 

Zum Zeitpunkt der Planerstellung und somit vor der nicht vorhersehbaren COVID-19-Pandemie sah 

die Emittentin für 2020 folgende Chancen und Ertragspotenziale: 

 

Durch das im Vergleich zum Vorjahr höhere Neugeschäft 2019 kann die Emittentin auf einen hohen 

Bestand an zinstragendem Geschäft für 2020 zurückgreifen und generiert somit bereits ab Jahresan-

fang Mehrerträge im Zinsüberschuss der Kundensegmente. 

 

Durch den im Jahr 2019 neu gegründeten Pôle Franco-Allemand als Forum für grenzüberschreitende 

deutsch-französische Investitionen soll die Emittentin mit anderen renommierten Partnern und Exper-

ten in der Lage sein, ein gemeinsames Paket für ein Engagement im jeweiligen Nachbarland anzubie-

ten. So kann sich für die Emittentin die Chance ergeben, bestehende Kundenbeziehungen weiter aus-

zubauen und neue Kunden mit grenzüberschreitendem Fokus zu akquirieren . Durch die Digitalisie-

rung wird sich zudem die Chance ergeben, vielfältige Beratungsleistungen anzubieten sowie durch 

optimierte Geschäftsprozesse und –abläufe Kosten weiter zu reduzieren. Mit dem weiteren Ausbau 

der selbstentwickelten Anwendung „VIS-A-VIS“, einem digitalen Kundenportal, sieht die Emittentin 

z.B. für sich und die Kunden die Chance, eine transparente und leichte Kommunikation vom Kreditan-

trag bis zum Abschluss bereitzustellen und somit die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung weiter 

zu stärken sowie neue Kundenbeziehungen eingehen zu können. 

 

Die Emittentin ist gemäß ihrer ursprünglichen Geschäftsplanung von folgenden Erwartungen 

ausgegangen: 

Während für das Zins- und Provisionsergebnis in Summe gegenüber dem abgelaufenen Geschäfts-

jahr ein sehr leichter Ergebnisanstieg unterstellt wurde, erwartete die Emittentin die Ergebnisbeiträge 

aus dem Handelsergebnis und dem sonstigen betrieblichen Überschuss auf sehr deutlich rückläufi-
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gem Niveau, da sich die in 2019 realisierten Einmaleffekte – wie zum Beispiel die vereinnahmten Er-

träge aus der Übertragung des Retailportfolios – nicht wiederholen werden. In Summe geht die Emit-

tentin daher für das Geschäftsjahr 2020 von operativen Erträgen auf Vorjahresniveau aus. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Höhe des Verwaltungsaufwandes dank des stetigen Kostenmana-

gements nur unmerklich über dem Ergebnis von 2019 liegen wird. 

 

Die nach wie vor gute Risikolage der Emittentin wurde durch die sehr niedrige Netto-Kreditrisikovor-

sorge in 2019 noch einmal bestätigt. Trotz dieser guten Ausgangslage ist die Emittentin für 2020 von 

einem Netto-Risikovorsorgebedarf ausgegangen, der wesentlich über dem Vergleichswert des abge-

laufenen Geschäftsjahres liegen wird.  

 

Das 2019 durch realisierte Gewinne und Zuschreibungen geprägte Wertpapierergebnis wird in 2020 

ebenfalls sehr deutlich unter dem aktuellen Vergleichswert des Vorjahres liegen.  

 

Nach Berücksichtigung der oben genannten Ergebniseffekte in den operativen Erträgen und darge-

stellten Effekten im Kredit- und Wertpapierergebnis nebst Veränderung der Reserven kann die Emit-

tentin von einem Ergebnis vor Steuern ausgehen, das spürbar über dem Vorjahr liegt. 

 

Die im Vergleich zum Vorjahr 2018 gestiegene harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) zum Jahresende 

2019 i. H. v. 13 % zeigt die gute Entwicklung in der Eigenkapitalausstattung. Die weitere Stärkung des 

Eigenkapitals soll im Wesentlichen durch weitere Gewinnthesaurierung erreicht werden. Zusätzliche 

Aufnahmen von CET1- / AT1-Bestandteilen (harten Kernkapital- / zusätzlichen Kernkapital-Bestandtei-

len) waren für 2020 nicht vorgesehen. 

 

Bei den aufsichtsrechtlichen Risikopositionen geht die Emittentin im kommenden Jahr von einer mäßi-

gen Steigerung aus. Der Zuwachs soll vor allem aus geplantem Neugeschäft, das über eine stringente 

Steuerung mittels RWA-Quote (Quote der risikogewichteten Aktiva) auf die einzelnen Segmente limi-

tiert ist, resultieren. 

 

Unter Berücksichtigung der geplanten Risikopositionen plant die Emittentin für das Jahresende 2020 

mit einer CET1-Quote auf aktuellem Niveau. Auch die Gesamtkapitalquote kann nahezu unverändert 

bleiben.  

 

Der Return on Equity (RoE) vor Reservenbildung wird moderat über dem aktuellen Niveau liegen. Für 

die Cost-Income-Ratio (CIR) soll mit einer nahezu gleichbleibenden Quote gerechnet werden. 

 

Prognose seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie 

Wie zuvor ausgeführt, wird die Prognose der Emittentin durch die COVID-19-Pandemie überschattet. 

Die konkreten Folgen der Pandemie auf die globale, europäische sowie deutsche und französische 

Wirtschaft sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, dürften sich jedoch je nach Länge und 

Ausmaß bis hin zu einer Rezession verschärfen.  

 

Die Auswirkungen der aktuellen Pandemie-Situation wirken als operationelles Risiko (u. a. Ausfall von 

Mitarbeitern, Kosten für die Einrichtung von Ausweich- und Remote-Arbeitsplätzen usw.) unmittelbar 

auf die Emittentin. Darüber hinaus kann sich eine Verschärfung der wirtschaftlichen Auswirkungen bis 

hin zu einer Rezession in allen wesentlichen Risikoarten der Emittentin und in einem im Vergleich zur 
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Planung deutlich geringeren Neugeschäft auswirken. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen der ra-

santen Ausbreitung des Virus sowie der durch die jeweiligen Regierungen getroffenen Maßnahmen 

geht die Emittentin davon aus, dass in Summe das Ergebnis vor Steuern 2020 unterhalb der ur-

sprünglichen Planungen liegen wird. Daher werden auch die wesentlichen finanziellen Leistungsindi-

katoren belastet werden. Als Auswirkungen für die Emittentin wäre möglich, dass der erwartete Zins-

überschuss nicht erreicht wird. Der rückläufige Zinseffekt könnte jedoch aufgrund des guten Neuge-

schäftes im letzten Quartal 2019 sowie im ersten Quartal 2020 etwas abgemildert werden. Beim Provi-

sionsgeschäft ist eine Verschlechterung durch geringeres oder verzögertes Neugeschäft zu erwarten. 

Somit könnte der ursprüngliche Planwert für die operativen Erträge unterschritten werden. Der Verwal-

tungsaufwand wird voraussichtlich durch eine zeitverzögerte Besetzung von offenen Stellen und eine 

zeitliche Verlagerung geplanter Projekte entlastet werden.  

 

Im Bereich der Risikovorsorge besteht die Möglichkeit, dass – je nach Dauer der Pandemie sowie des 

Eintritts eines möglichen „Shut-down“ z. B. in Form von temporären Unternehmensschließungen und 

Ausgangssperren – insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen in Schieflage oder sogar 

Existenzschwierigkeiten geraten können. Inwieweit der von der Bundesregierung über die KfW bereit-

gestellte Kreditrahmen zur Untersützung von COVID-19-betroffenen Unternehmen ausreichend ist, um 

die Wirtschaft zu stabilisieren und Insolvenzen zu vermeiden, ist zum aktuellen Zeitpunkt offen. Die 

Emittentin geht daher davon aus, dass sich die Risikovorsorge, stärker als ursprünglich erwartet, erhö-

hen wird. 

 

Aufgrund des im vergangenen Jahr deutlich reduzierten Wertpapierbestandes sollten für die Emittentin 

infolge der COVID-19-Pandemie keine signifikanten Belastungen als Folge von Kursverlusten zu er-

warten sein. 

 

Die Steuerungskennzahlen RoE und CIR werden sich voraussichtlich nicht auf dem ursprünglich er-

warteten Niveau bewegen, sondern durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet wer-

den. 

 

Zwar stünden einem RWA-Anstieg aus möglicher Portfolioverschlechterung gegebenenfalls geringere 

RWA durch reduziertes Neugeschäft gegenüber, jedoch wäre wohl davon auszugehen, dass die Port-

folioverschlechterung größer wäre als der Effekt aus geringerem Neugeschäft, so dass sich die CET1-

Quote gegenüber dem aktuellen Niveau verschlechtern dürfte.  

 

Insgesamt hat die Emittentin alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus ihrer Sicht notwendigen Maßnah-

men getroffen, um sowohl die Interessen und die Gesundheit der Kunden als auch der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu schützen. Sie wird die Entwicklung laufend beobachten, neu bewerten und – 

soweit möglich – entsprechende Handlungsalternativen umsetzen. 
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 Wesentliche Änderungen der Aussichten zur Finanz- und Er-
tragslage  

 

Seit dem 31. Dezember 2019 hat sich die Finanzlage der Emittentin nicht wesentlich geändert.  

 

Demgegenüber hat sich seit dem 31. Dezember 2019 die  Ertragslage der Emittentin durch die 

Anfang 2020 ausgebrochene COVID-19-Pandemie wesentlich geändert. Zwar sind die wirtschaft-

lichen Folgen der COVID-19-Pandemie auf die Emittentin aktuell noch nicht konkret absehbar. 

Wie vorstehend ausgeführt, rechnet die Emittentin für das Geschäftsjahr 2020 jedoch damit, dass 

das Ergebnis vor Steuern unterhalb der ursprünglichen Planung liegen wird. So geht die Emitten-

tin davon aus, dass die operativen Erträge aus dem Zins- und Provisionsgeschäft aufgrund eines 

geringeren Neugeschäfts den ursprünglichen Planwert unterschreiten werden. Zudem erwartet 

die Emittentin, dass sich ihre Risikovorsorge aufgrund von pandemiebedingten wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten ihrer Kunden und damit einhergehend durch einen Anstieg von Zahlungsausfäl-

len im Kreditgeschäft erhöhen wird.  

Weitere wesentliche Änderungen in der Ertragslage haben sich nicht ergeben. 

 

Wesentliche Verschlechterungen in den Aussichten der Emittentin haben sich seit dem 31. De-

zember 2019 nicht ergeben. 
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J. Liste der per Verweis einbezogene Anga-
ben 

 

Angaben aus den folgenden Dokumenten, werden per Verweis in dieses Registrierungsformular 

einbezogen und sind Bestandteil des Registrierungsformulars.  

 

 

Dokument und durch Verweis einbezogene Angaben* Seite im Do-

kument 

Seite in diesem 

Registrierungs-

formular 

Geschäftsbericht 2018 - Finanzbericht der SaarLB (HGB)** 

Lagebericht   

Die SaarLB S. 07 - 09 S. 28, 56 

Steuerungssysteme der Bank (RoE und CIR) S. 09 - 10 S. 28, 56 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen S. 10 - 12 S. 28, 56 

Prognosen- und Chancenbericht 

 

S. 50 - 56 S. 28, 56 

HGB-Jahresabschluss   

Bilanz S. 58 - 63 S. 28, 56 

Gewinn- und Verlustrechnung S. 64 – 66 S. 28, 56 

Kapitalflussrechnung S. 68 - 69 S.28, 56-57 

Anhang S. 71 – 100 S. 28, 56 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter S. 101 S. 56 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers S. 103 – 108 S. 56 

 

 

  

Geschäftsbericht 2019 - Finanzbericht der SaarLB (HGB)*** 

Lagebericht   

Die SaarLB S. 07 - 09 S. 28, 56 

Steuerungssysteme der Bank (RoE und CIR) S. 09 - 10 S. 28, 56 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen S. 10 - 12 S. 28, 56 

Prognosen- und Chancenbericht 

 

S. 49 - 54 S. 28, 56 

HGB-Jahresabschluss   

Bilanz S. 56-61 S. 28, 56 

Gewinn- und Verlustrechnung S. 62 – 64 S. 28, 56 

Kapitalflussrechnung S. 66 - 67 S. 28, 56-57 

Anhang S. 69 - 100 S. 28, 56 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter S. 101 S. 56 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers S. 103 - 108 S. 56 

 

 

  

Halbjahresfinanzbericht der SaarLB – 1. Halbjahr 2019 nach HGB**** 

Lagebericht   

Die SaarLB S. 07 - 10 S. 28, 57 
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Steuerungssysteme der Bank (RoE und CIR) S. 10 S. 28, 57 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen S. 11 S. 28, 57 

Prognosen- und Chancenbericht 

 

S. 40 - 45 S. 28, 57 

HGB-Halbjahresabschluss   

Bilanz S. 48 - 53 S. 28, 57 

Gewinn- und Verlustrechnung S. 54 - 56 S. 28, 57 

Verkürzter Anhang S. 57 - 63 S. 57 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter S. 64 S. 57 

 

* Die nicht aufgenommenen Teile aus den jeweiligen Dokumenten sind für den Anleger entweder  

nicht relevant oder bereits an anderer Stelle im Registrierungsformular enthalten. 

**Das Dokument ist im Internet unter www.saarlb.de veröffentlicht (unter „Investor Relations“ und 

dann „Geschäftsberichte“) und kann mit Hilfe des nachfolgenden Links heruntergeladen wer-

den: https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedown-

loads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=525e5eb1938d8efb481d3e76fe4ebe7c976a76

3e&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsbe-

richte/PDF/DE/2019/SLB_FB_SaarLB_2018_HGB_A4_4c_DE_RZ2_web.pdf 

*** Das Dokument ist im Internet unter www.saarlb.de veröffentlicht (unter „Investor Relations“ 

und dann „Geschäftsberichte“) und kann mit Hilfe des nachfolgenden Links heruntergeladen 

werden: https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedown-

loads&p=1206&u=0&g=0&t=1588757996&hash=b3e42771ecbca8221abac9061b167a2d19a09

410&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2020/Fi-

nanzbericht_2019_SaarLB.pdf 

**** Das Dokument ist im Internet unter www.saarlb.de veröffentlicht (unter „Investor Relations“ 

und dann „Geschäftsberichte“) und kann mit Hilfe des nachfolgenden Links heruntergeladen 

werden: https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedown-

loads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=c53e7a712a5efd89eea10f628e1bc37af0ae-

eca6&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsbe-

richte/PDF/DE/2019/SLB_HJFB_SaarLB_2019_A4_DE_RZ2_web.pdf 

 

 

 

 
  

http://www.saarlb.de/
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737837&hash=7fadee9942a50afeabaf9464a1aa0f33b6cd8860&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_FB_SaarLB_2018_HGB_A4_4c_DE_RZ2_web.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=525e5eb1938d8efb481d3e76fe4ebe7c976a763e&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_FB_SaarLB_2018_HGB_A4_4c_DE_RZ2_web.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=525e5eb1938d8efb481d3e76fe4ebe7c976a763e&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_FB_SaarLB_2018_HGB_A4_4c_DE_RZ2_web.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=525e5eb1938d8efb481d3e76fe4ebe7c976a763e&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_FB_SaarLB_2018_HGB_A4_4c_DE_RZ2_web.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=525e5eb1938d8efb481d3e76fe4ebe7c976a763e&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_FB_SaarLB_2018_HGB_A4_4c_DE_RZ2_web.pdf
http://www.saarlb.de/
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1588757996&hash=b3e42771ecbca8221abac9061b167a2d19a09410&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2020/Finanzbericht_2019_SaarLB.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1588757996&hash=b3e42771ecbca8221abac9061b167a2d19a09410&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2020/Finanzbericht_2019_SaarLB.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1588757996&hash=b3e42771ecbca8221abac9061b167a2d19a09410&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2020/Finanzbericht_2019_SaarLB.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1588757996&hash=b3e42771ecbca8221abac9061b167a2d19a09410&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2020/Finanzbericht_2019_SaarLB.pdf
http://www.saarlb.de/
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=c53e7a712a5efd89eea10f628e1bc37af0aeeca6&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_HJFB_SaarLB_2019_A4_DE_RZ2_web.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=c53e7a712a5efd89eea10f628e1bc37af0aeeca6&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_HJFB_SaarLB_2019_A4_DE_RZ2_web.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=c53e7a712a5efd89eea10f628e1bc37af0aeeca6&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_HJFB_SaarLB_2019_A4_DE_RZ2_web.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1206&u=0&g=0&t=1585737395&hash=c53e7a712a5efd89eea10f628e1bc37af0aeeca6&file=fileadmin/user_upload/Daten/Investor_Relations/Geschaeftsberichte/PDF/DE/2019/SLB_HJFB_SaarLB_2019_A4_DE_RZ2_web.pdf
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K. Alternative Leistungskennzahlen 
 

Die in Abschnitt H. 2. (Finanzinformationen) genannten Finanzinformationen und die in Abschnitt I. 1. 

(Trendinformationen) genannten Trendinformationen enthalten die folgenden finanziellen Messgrößen 

(„alternative Leistungskennzahlen“): 

 

 Return on Equity („RoE“)  

 

 Cost-Income-Ratio („CIR“)  

 

Der RoE und die CIR sind finanzielle Messgrößen für die Emittentin. Der RoE und die CIR sind we-

sentliche finanzielle Leistungskennzahlen. Sie liefern einen Hinweis auf die Profitabilität und werden 

von der Emittentin zur Steuerung ihrer Profitabilität verwendet. 

 

In den anwendbaren Rechnungslegungsrahmen sind die alternativen Leistungskennzahlen nicht defi-

niert oder anerkannt. Die festgelegte Bedeutung von „anwendbarer Rechnungslegungsrahmen“ ist 

in Abschnitt M. 2. (definierte Begriffe) hinterlegt. 

 

Die alternativen Leistungskennzahlen dürfen nicht als Alternative zu Messgrößen für das finanzielle 

Ergebnis oder die finanzielle Lage der Emittentin, die sich aus den anwendbaren Rechnungslegungs-

rahmen in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ergeben, 

angesehen werden.  

 

Die alternativen Leistungskennzahlen werden von der Emittentin zur Verfügung gestellt, da sie davon 

ausgeht, interessierten Anlegern damit zusätzliche Informationen über das finanzielle Ergebnis und 

die finanzielle Lage der Emittentin zur Verfügung stellen zu können, um diese besser beurteilen zu 

können. 

 

Die alternativen Leistungskennzahlen sollten nicht separiert oder isoliert betrachtet oder ggf. als Er-

satz für eine Analyse der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage auf Basis von Finanzzahlen, die nach 

dem anzuwendenden Rechnungslegungsrahmen ermittelt wurden, verwandt werden. Die alternativen 

Leistungskennzahlen haben eine begrenzte analytische Aussagekraft. 

 

Die von anderen Unternehmen oder Instituten zugrunde gelegte Definition der alternativen Leistungs-

kennzahlen kann, trotz gleicher Bezeichnung der Messgröße, von der Definition der Emittentin abwei-

chen. 

 

Der Return on Equity berechnet sich als Quotient aus dem Ergebnis vor Steuern, bereinigt um Zufüh-

rungen (Auflösungen) zu den Reserven nach § 340 f und § 340 g HGB, und dem durchschnittlichen 

bilanziellen Eigenkapital des Berichtszeitraumes. Dieses ist definiert als Summe aus Stammkapital, 

Kapitalrücklage, Gewinnrücklagen, satzungsgemäßen Rücklagen und dem Fonds für allgemeine Ban-

krisiken. Sofern es sich um eine Berechnung zum 30.06. eines Jahres handelt, ist das Ergebnis (ohne 

Zuführung zu den Reserven) mit dem Faktor 2 zu multiplizieren. 
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 Überleitungsrechnung RoE 
 

 

 

 

Die Cost Income Ratio (CIR) berechnet sich aus den Verwaltungsaufwendungen im Verhält-

nis zur Summe der operativen Erträge.  

 
 

 

 Überleitungsrechnung CIR 
 

 
 
 

 

 

 
  

RoE 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Ergebnis vor Steuern 50,5 39,3 44,5

Reserven nach § 340f und § 340g HGB -20,0 -5,4 -37,0

Ergebnis (ohne Reserven nach § 340f und § 340g HGB) 70,5 44,7 81,5

Ergebnis (mit Reserven nach § 340f und § 340g HGB)* --- --- 44,5

Fonds für allgemeine Bankrisiken 219,7 229,8 230,2 252,2

Stammkapital 250,1 250,1 250,1 254,6

Kapitalrücklage 69,1 69,1 69,1 69,1

satzungsgemäße Rücklagen 63,7 64,9 67,3 69,4

Gewinnrücklagen 87,0 87,2 88,7 100,6

bilanz. EK 689,7 701,1 705,4 745,9

bilanzielles EK aktuelles Jahr 701,1 705,4 745,9

bilanzielles EK Vorjahr (Ultimo) 689,7 701,1 717,2

Ø bilanzielles EK 695,4 703,2 731,5

RoE 10,1% 6,4% 6,1%

CIR 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Zinsüberschuss 112,4 125,5 127,8

Provisionsüberschuss 13,6 8,2 10,5

Handelsergebnis 0,5 0,2 0,2

Sonstiges Ergebnis -0,1 -5,7 3,2

operative Erträge 126,4 128,2 141,6

Verwaltungsaufwand -88,7 -84,7 -82,6

CIR 70,2% 66,1% 58,3%
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L. Allgemeine Informationen 
 

 Verfügbare Dokumente 
Während der Gültigkeitsdauer dieses Registrierungsformulars können folgende Dokumente auf 

den folgenden Webseiten der Emittentin eingesehen werden: 

 

 Die Satzung der Emittentin in der bei Billigung dieses Registrierungsformulars gültigen 

Fassung: 

https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedown-

loads&p=1201&u=0&g=0&t=1585727040&hash=70ec542d9d398930cf99b0390120eeed6

83ada50&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcen-

ter/PDF/DE/Satzung_D_2019_01_01.pdf 

 

 Das Saarländische Sparkassengesetz in der bei Billigung dieses Registrierungsformulars 

gültigen Fassung: 

https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedown-

loads&p=112&u=0&g=0&t=1583398694&hash=51af51d6225103ab97a6633f73c7c70873

b6c99c&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcen-

ter/PDF/DE/Sparkassengesetz.pdf 

 

 

 Information gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Emittentin besteht für Verbraucher die Möglichkeit, 

die Verbraucherschlichtungsstelle beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) 

anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 

Zahlungsdiensterechts (§§ 675 c bis 676 c des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kun-

den, die nicht Verbraucher sind, die Schlichtungsstelle beim VÖB anrufen. Näheres regelt die 

„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Beschwerden im Bereich des Bundesverbandes Öf-

fentlicher Banken Deutschlands (VÖB)“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im In-

ternet (www.voeb.de) abrufbar ist. 

 

Die Emittentin nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlich-

tungsstelle teil. 

 

Die Beschwerde ist in Textform an die Verbraucherschlichtungsstelle beim Bundesverband Öf-

fentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Postfach 11 02 72, 10832 Berlin, E-Mail: ombuds-

mann@voeb-kbs.de, zu richten.  

 

Die Europäische Kommission hat eine Online-Streitbeilegungsplattform errichtet (http://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr/). Diese Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für die au-

ßergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- oder Dienstleis-

tungsverträgen nutzen.  

 

 
  

https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1201&u=0&g=0&t=1585727040&hash=70ec542d9d398930cf99b0390120eeed683ada50&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Satzung_D_2019_01_01.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1201&u=0&g=0&t=1585727040&hash=70ec542d9d398930cf99b0390120eeed683ada50&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Satzung_D_2019_01_01.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1201&u=0&g=0&t=1585727040&hash=70ec542d9d398930cf99b0390120eeed683ada50&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Satzung_D_2019_01_01.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1201&u=0&g=0&t=1585727040&hash=70ec542d9d398930cf99b0390120eeed683ada50&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Satzung_D_2019_01_01.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=112&u=0&g=0&t=1583398694&hash=51af51d6225103ab97a6633f73c7c70873b6c99c&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Sparkassengesetz.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=112&u=0&g=0&t=1583398694&hash=51af51d6225103ab97a6633f73c7c70873b6c99c&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Sparkassengesetz.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=112&u=0&g=0&t=1583398694&hash=51af51d6225103ab97a6633f73c7c70873b6c99c&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Sparkassengesetz.pdf
https://www.saarlb.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=112&u=0&g=0&t=1583398694&hash=51af51d6225103ab97a6633f73c7c70873b6c99c&file=fileadmin/user_upload/Daten/Ueber_uns/Formular_und_Downloadcenter/PDF/DE/Sparkassengesetz.pdf
mailto:ombudsmann@voeb-kbs.de
mailto:ombudsmann@voeb-kbs.de
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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M. Abkürzungsverzeichnis und Glossar 
 

 

 Abkürzungen 

In diesem Registrierungsformular und in den Anhängen bezeichnen die nachfolgend aufgeführten 

Abkürzungen die nachfolgend dargestellte Bedeutung: 

 
AG 

 

Aktiengesellschaft 

Abs. Absatz 

 

Art. Artikel 

 

AT1 

 

Additional Tier 1 capital (zusätzliches Kernkapital) 

AZP Antizyklischer Puffer  
 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen  

 

Bank Landesbank Saar, SaarLB oder Emittentin 

 

BIP 

 

Bruttoinlandsprodukt 

bzw. beziehungsweise 

 

CDU 

 

Christlich Demokratische Union Deutschlands 

CET1 Common Equity Tier 1 capital (hartes Kernkapital) 

 

CET1-Quote 

 

harte Kernkapitalquote (Verhältnis des harten Kernkapitals zu Risikopositionen) 

 

CIR Cost Income Ratio (Aufwand-Ertrags-Verhältnis)  
 

CRR Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 

und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Ver-

schuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel 

und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das 

Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositio-

nen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Of-

fenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. 

 

d. h. das heißt  

 

DRS 

 

Deutsche Rechnungslegungsstandards 

EBA 

 

Europäische Bankenaufsichtsbehörde  

EE Erneuerbare Energien 

 

ESMA European Securities and Markets Authority (Europäische Wertpapier- und Markt-

aufsichtsbehörde) 
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etc. et cetera 

 

EU Europäische Union  

 

EUR/€ Euro  

 

e. V. eingetragener Verein 

 

EZB Europäische Zentralbank  

 

Fitch Fitch Deutschland GmbH 

 

ggf. gegebenenfalls 

 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

GuV Gewinn- und Verlustrechnung 

 

HGB Handelsgesetzbuch in der jeweils gültigen Fassung  

 

HP-LSI High Priority Less Significant Institute (weniger bedeutendes Institut mit hoher Pri-

orität) 

 

i.d.R. in der Regel 

 

ifo-Institut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. 

 

IHK Industrie- und Handelskammer 

 

i. H. v. in Höhe von 

 

imug  
 

imug Beratungsgesellschaft mbH  

insb. insbesondere 

 

ISS-oekom  
 

oekom research AG  

IT Informationstechnologie 

 

i. W. im Wesentlichen 

 

KEP Kapitalerhaltungspuffer 
 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

 
KNU Kommunalnahe Unternehmen 

 
KPMG KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
KredReorgG Gesetz zur Reorganisation von Kreditinstituten (Kreditinstitute-Reorganisationsge-

setz) 

 
KWG Kreditwesengesetz  

 

LBS LBS Landesbausparkasse Saar 
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LCR Mindestliquiditätsquote (Liquiditätsdeckungsanforderung oder Liquidity Coverage 

Ratio) 

 

LEI Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier) 

 

Mio. Millionen  

 

Moody‘s Moody's Deutschland GmbH 

 

Mrd. Milliarden  

 

NAB Nationale Abwicklungsbehörde 

 

NSFR stabile Refinanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio) 

PPP Public Private Partnership (siehe Glossar) 
 

PSI 
 

Potentiell systemgefährdendes Institut (siehe Glossar) 
 

PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

RechKredV Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleis-

tungsinstitute 

 
rd. rund 

 

RoE Return on Equity (Eigenkapitalrendite) 

 

RWA Risikogewichtete Aktiva (Risk weighted Assets) 

 

RWA-Quote 

 

Quote der risikogewichteten Aktiva 

SaarLB Landesbank Saar, Bank bzw. Emittentin 

 

SAG Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen  

 

sog. sogenannt 

 

SPD 
 

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

 

 

SRB Single Resolution Board 

 

SREP 

 

SRF 

 

Überprüfungs-Bewertungsprozess 
 
Single Resolution Fund 
 

SRM 

 

Single Resolution Mechanism 

u. a. unter anderem  

 

USA United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika) 

 

usw. und so weiter 
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u. U. unter Umständen  

 

vgl.  vergleiche 

 

z.B. zum Beispiel 

 

§ Paragraph 

 

% Prozent  

 

 

 

 

 Definierte Begriffe 
In diesem Registrierungsformular haben die nachfolgend aufgeführten Begriffe die nachfolgend defi-

nierte Bedeutung: 

 

Aktualisierung oder aktualisieren  Bezeichnet im Zusammenhang mit einem Nachtrag die Ergän-

zung, Berichtigung oder Präzisierung von Informationen in die-

sem Registrierungsformular oder einem anderen prospekt-

rechtlichen Dokument. 

 

Alternative Leistungskennzahlen  Die in Abschnitt K (Alternative Leistungskennzahlen) als solche 

definierten finanziellen Messgrößen, die nicht in den Anwend-

baren Rechnungslegungsrahmen definiert oder anerkannt 

sind. 

Siehe dazu auch die Erläuterungen unter Ziffer 3 Glossar.  

 

Anwendbarer Rechnungslegungs-

rahmen  

Im Falle von Abschlüssen und sonstiger Rechnungslegung auf 

konsolidierter Basis die Vorschriften des HGB, die Verordnung 

über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanz-

dienstleistungsinstitute, die Regelungen des Pfandbriefgeset-

zes sowie die ergänzenden Bestimmungen der Satzung der 

Emittentin.  

Bankenabwicklungsregime  Der sog. „Einheitliche Abwicklungsmechanismus“, der (i) in der 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 zur Festlegung einheitlicher 

Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwick-

lung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im 

Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und ei-

nes einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EU) Nr. 2019/877 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 806/2014 in Bezug auf die Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpa-

pierfirmen, in der jeweils gültigen Fassung (die „SRM-Verord-

nung“); (ii) in der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 14. Mai 2014 zur Festlegung eines 

Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstitu-

ten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
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82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 

2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verord-

nung (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates, zuletzt geändert durch die 

Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie 

2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapi-

talisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 

und der Richtlinie 98/26/EG in der jeweils gültigen Fassung (die 

„BRRD“); und (iii) in Deutschland im SAG als nationalem Um-

setzungsgesetz zur BRRD geregelt ist. 

 

Bank-Sicherungssystem Sicherungssysteme der Sparkassen-Finanzgruppe, der Ent-

schädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher 

Banken Deutschlands GmbH, des Einlagensicherungsfonds 

des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. 

und Europäischer Einheitlicher Abwicklungsfonds (jeweils ein 

„Bank-Sicherungssystem“). 

 

Delegierte Verordnung Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2019/980 der Kommission vom 

14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates hin-

sichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der Bil-

ligung des Prospektes, der beim öffentlichen Angebot von 

Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission. 

 

Emittentin Landesbank Saar oder SaarLB. 

 

ESG-Ratingagenturen  ISS-oekom und imug (vgl. Abschnitt Abkürzungen). 

 

Euro (€) Die einheitliche Währung, die mit Beginn der dritten Stufe der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eingeführt 

wurde und die in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 974/98 des 

Rates vom 03. Mai 1998 über die Einführung des Euros, wie 

geändert, definiert ist. 

 

Prospektverordnung  Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim 

öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulas-

sung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 

ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG. 

 

Ratingagentur-Verordnung  Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen 
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in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 und der 

Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 21. Mai 2013. 

 

Registrierungsformular Soweit sich aus dem Zusammenhang nichts Anderes ergibt, 

schließt der Begriff „dieses Registrierungsformular“ maßgebli-

che Nachträge und Informationen, die mittels Verweis in dieses 

Registrierungsformular oder einen maßgeblichen Nachtrag 

aufgenommen wurden, mit ein. 

 

SaarLB-Konzern Die Landesbank Saar und ihre Tochtergesellschaften (= ihre im 

Mehrheitsbesitz gehaltenen Beteiligungsunternehmen). 

 

Träger 

 

Stimmberechtigte Träger der Bank sind das Bundesland Saar-

land mit 74,9 % der Stimmrechte und der Sparkassenverband 

Saar mit 25,1 % der Stimmrechte. 

 

Wertpapiere  Nichtdividendenwerte der Emittentin, die auf der Grundlage ei-

nes Prospekts oder Basisprospekts öffentlich angeboten wer-

den oder für die Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt auf der Grundlage eines Prospekts oder Basisprospekts 

beantragt wird, von dem dieses Registrierungsformular ein Be-

standteil ist. 

 
 

 

 

 Glossar 
 

Abwicklungsmaßnah-

men  

 

Siehe Erläuterung in Abschnitt A. 1.1 (Abwicklungsrisiko) dieses Regist-

rierungsformulars unter der Zwischenüberschrift „Abwicklungsmaßnah-

men“.  

 

Adressenrisiko Darunter wird die negative Abweichung vom Erwartungswert einer bilan-

ziellen oder außerbilanziellen Position verstanden, die durch eine Boni-

tätsverschlechterung einschließlich Ausfall eines Geschäftspartners 

(Schuldner, Kreditnehmer, Kontrahent, Emittent oder sonstige Schuld-

ner) bedingt ist. Adressenrisiken können sowohl über direkte Vertragsbe-

ziehungen (wie z.B. Kreditgewährung) als auch indirekt z.B. über Absi-

cherungsverpflichtungen entstehen.  

 

Alternative Leistungs-

kennzahlen 

Alternative Performance Measures („APM“) 

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat 

eine Regulierung der Verwendung von alternativen Leistungskennzahlen 

angestrebt und daher entsprechende Leitlinien, die im Juli 2016 in Kraft 

getreten sind, veröffentlicht. Zusätzlich hat die ESMA ein Fragen- und 



76 
 

Antwortenpapier veröffentlicht, welches im Oktober 2017 um weitere Fra-

gen ergänzt wurde. 

Die ESMA-Leitlinien definieren APMs als Finanzkennzahlen der vergan-

genen oder zukünftigen finanziellen Leistung, Finanzlage oder Cash-

flows, die nicht in den verpflichtend anzuwendenden Rechnungslegungs-

vorschriften definiert oder ausgeführt sind. Bei Verwendung einer sol-

chen Finanzkennzahl ist diese klar verständlich zu definieren sowie adä-

quat und aussagekräftig zu bezeichnen. Es ist darzulegen, warum die 

verwendete Finanzkennzahl einen zusätzlichen Informationsgehalt bie-

tet. Die ESMA-Leitlinien verlangen, dass die APMs zu den betreffenden 

Abschlussposten übergeleitet werden, inklusive entsprechender Ver-

gleichswerte für die Vorjahre. Ferner sollen APMs gegenüber Finanz-

kennzahlen, die direkt aus den Abschlüssen entnommen werden kön-

nen, nicht vorangestellt oder überbetont werden. Zu achten ist auch auf 

die Stetigkeit der Definitionen und Berechnungen. Daher sind Änderun-

gen oder gar der Wegfall vormals veröffentlichter APMs darzulegen und 

zu begründen. 

 

Anlagemanagement 

 

Verwaltung von Vermögen. 

Bail-in-fähige Verbind-

lichkeiten  

Verbindlichkeiten eines Instituts (mit Ausnahme von Instrumenten des 

harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergän-

zungskapital), die nach den Vorschriften des Bankenabwicklungsregimes 

dem Bail-in-Instrument unterliegen. Nicht besicherte und ungedeckte, 

nicht nachrangige Wertpapiere, die die Emittentin unter einem Prospekt 

emittiert, von dem dieses Registrierungsformular ein Bestandteil ist, sind 

regelmäßig bail-in-fähige Verbindlichkeiten. 

 

Bail-in-Instrument  Befugnis der zuständigen Abwicklungsbehörde unter dem Bankenab-

wicklungsregime, den Nennwert oder den noch ausstehenden Restbe-

trag von bail-in-fähigen Verbindlichkeiten ganz oder teilweise herabzu-

schreiben oder in Anteile oder andere Instrumente des harten Kernkapi-

tals umzuwandeln. 

 

Basisprospekt Ein Wertpapierprospekt im Sinne der Prospektverordnung, der für eine 

Mehrzahl von Einzelemissionen von Nichtdividendenwerten erstellt 

wurde und in den die endgültigen Bedingungen für jede Einzelemission 

von Nichtdividendenbewertungen unter diesem Basisprospekt in den Ba-

sisprospekt oder einen Nachtrag dazu aufgenommen oder in einem se-

paraten, bei der BaFin als zuständiger Behörde hinterlegten Dokument 

niedergelegt werden. 

 

Berücksichtigungsfä-

hige Verbindlichkeiten  

Bail-in-fähige Verbindlichkeiten, die gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

des Bankenabwicklungsregimes und der CRR auf die Mindestanforde-

rung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten ange-

rechnet werden. 
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Bonität Fähigkeit und Bereitschaft eines Schuldners, seine künftigen Zahlungs-

verpflichtungen vollständig und fristgerecht zu erbringen. 

 

Bruttoinlandsprodukt Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem be-

stimmten Zeitraum. 

 

Cost-Income-Ratio 

 

Bezeichnet das Aufwand-Ertrags-Verhältnis als Verhältnis von Verwal-

tungsaufwendungen zu den Erträgen (je kleiner, desto besser). 

 

Club Deals 

 

Club Deals sind Co-Investments von mehreren Anlegern. Investoren mit 

gleichgerichteten Interessen bündeln ihr Kapital z.B. zur gemeinsamen 

Finanzierung einer Immobilie.  

 

Collateral Manage-

ment 

 

Reduzierung der Risiken von Handelsgeschäften durch die Hinterlegung 

von Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Wertpapieren. 

 

Compliance Regeltreue eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter in Bezug auf die 

Einhaltung von rechtlich verbindlichen Gesetzen und Vorschriften und 

selbstgesetzten ethischen Standards. 

 

Corporate Governance 

 

 

COVID-19-Pandemie 

Rechtlicher und tatsächlicher Ordnungsrahmen für die Leitung und Über-

wachung eines Unternehmens. 

 

Diese Pandemie (auch Corona-Krise) ist ein Ausbruch der neu aufgetre-

tenen Atemwegserkrankung COVID-19. Die Erkrankung ist im Dezember 

2019 in China ausgebrochen und und breitete sich dann weltweit aus. 

 

Credit Spreads Credit Spreads sind das Ergebnis eines Preisbildungsprozesses am Ka-

pitalmarkt und drücken die Einschätzung der Marktteilnehmer über das 

der Anlage inhärente Ausfall- und Bonitätsrisiko des Kreditnehmers, 

Emittenten oder Kontrahenten aus. 

 

Developer-Maßnah-

men  

 

Maßnahmen der gewerblichen Projektentwicklung. 

Eigenmittel 

 

Einheitliches Europäi-

sches Einlagensiche-

rungssystem 

 

 

 

Einlagensicherungsge-

setz 

 

Die Summe von Kernkapital und Ergänzungskapital. 

 

Vorschlag der Europäischen Kommission über die Einführung eines euro-

päischen Sicherungsmechanismus in Form eines Einlagensicherungs-

fonds in der angestrebten Größe von 0,8 % der gedeckten Einlagen. Dem 

aktuellen Vorschlag zufolge würden sich die Beiträge der Banken nach 

ihrem Risiko im Verhältnis zu anderen Banken in der Bankenunion richten. 

 

Im Einlagensicherungsgesetz werden die Mindestanforderungen an die 

Einlagensicherung deutscher Kreditinstitute festgelegt. 

 

Emission Ausgabe von Wertpapieren.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie#Endemie,_Epidemie_und_Pandemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Krankheiten_des_Atmungssystems_nach_ICD-10
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Endgültige Bedingun-

gen 

Ein Dokument, das die Bedingungen des Angebots einer Emission von 

Nichtdividenenwerten, die auf der Grundlage eines Basisprospekts öf-

fentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelas-

sen werden sollen, konkretisiert. 

 

Ergänzungskapital Die Posten des Ergänzungskapitals im Sinne des Art. 62 CRR oder der 

Übergangsvorschriften der CRR (zu denen insbesondere die Instrumente 

des Ergänzungskapitals sowie das mit ihnen verbundene Agio gehören) 

nach den aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Abzügen. 

 

Erwartungswert 

 

Erwarteter Wert, Mittelwert, Duchschnittswert. 

Finanzinstrument Gegenseitiger Vertrag, der bei einem Vertragspartner zu einem finanziel-

len Vermögenswert führt und auf der anderen Vertragsseite eine finanzi-

elle Verbindlichkeit oder ein Instrument des Eigenkapitals darstellt. 

 

Finanzintermediär Finanzintermediäre nehmen eine Vermittlerstellung zwischen Kapitalan-

bietern und -nachfragern ein. Finanzintermediäre im engeren Sinne sind 

vor allem Banken. Zu nennen sind außerdem Versicherungen, Kapitalan-

lagegesellschaften und auch Börsen. Im weiteren Sinne werden sämtli-

che Institutionen, deren Leistungen die Zusammenführung von Angebot 

und Nachfrage unterstützen, als Finanzintermediäre bezeichnet. 

 

FinTech 

 

 

 

 

Funding 

Finanztechnologie (englisch: financial technology, verkürzt zu FinTech) 

ist ein Sammelbegriff für technologisch weiterentwickelte Finanzinnovati-

onen, die in neuen Finanzinstrumenten, -dienstleistungen oder -interme-

diären resultieren. 

 

Refinanzierung, Aufnahme von Refinanzierungsmitteln,  

 

Gesamtkapitalquote 

 

 

Geschäftsmodell 

 

Summe aus dem harten Kernkapital, zusätzlichen Kernkapital und Er-

gänzungskapital. 

 

Beschreibt die Funktionsweise eines Unternehmens und wie es Ge-

winne erwirtschaftet. 

 

Hartes Kernkapital 

 

Das harte Kernkapital (CET-1) besteht aus eingezahlten Eigenkapitalin-

strumenten, die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen, sowie den 

offenen Rücklagen. Beide Bestandteile müssen den Instituten uneinge-

schränkt und unmittelbar zur Deckung von Risiken oder Verlusten zur 

Verfügung stehen.  

 

Hauptversammlung 

 

 

Organ, welches neben dem Verwaltungsrat die Kontrolle über die Emit-

tentin ausübt. Die Hauptversammlung setzt sich aus Vertretern der Trä-

ger zusammen.  

 

http://hwb-eup2009.mpipriv.de/index.php/B%C3%B6rsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewinn
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewinn
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High Priority Less Signi-

ficant Institute 

 

Sog. weniger bedeutendes Institut mit hoher Priorität. 

Weniger bedeutende Institute sind alle Institute und Institutsgruppen, die 

von der EZB als weniger bedeutend eingestuft wurden und demzufolge 

nicht unter die Definition eines bedeutenden Institutes fallen. Dabei wird 

nach Instituten mit niedriger, mittlerer und hoher Priorität unterschieden. 

 

Ifo-Geschäftsklimaindex Monatlich erstellter Frühwarnindikator für die konjunkturelle Entwicklung. 

 

Institutionelle 

 

Als Institutionelle werden alle juristischen Personen bezeichnet. Hierzu 

zählen Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, aber auch Unter-

nehmen, die ihre Pensionskassen in Wertpapieren anlegen.  

 

Instrument der Unter-

nehmensveräußerung  

 

Hat die in Abschnitt A. 1.1 (Abwicklungsrisiko) dieses Registrierungsfor-

mulars beschriebene Bedeutung.  

 

Instrument des Brü-

ckeninstituts  

Hat die in Abschnitt A. 1.1 (Abwicklungsrisiko) dieses Registrierungsfor-

mulars beschriebene Bedeutung.  

 

Instrument Herabschrei-

bungs- und Umwand-

lungsbefugnis in Bezug 

auf relevante Kapitalin-

strumente 

  

Hat die in Abschnitt A. 1.1 (Abwicklungsrisiko) dieses Registrierungsfor-

mulars beschriebene Bedeutung.  

 

Instrumente des Ergän-

zungskapitals  

Kapitalinstrumente, die die Anforderungen des Art. 63 CRR erfüllen. In-

strumente des harten Kernkapitals gehören zu den regulatorischen Ei-

genmitteln der niedrigsten Qualität, die ein Institut vorhalten muss.  

 

Instrumente des harten 

Kernkapitals  

Kapitalinstrumente, die die Anforderungen des Art. 28 oder des Art. 29 

CRR erfüllen. Instrumente des harten Kernkapitals gehören zu den regu-

latorischen Eigenmitteln der höchsten Qualität, die ein Institut vorhalten 

muss. Im Sinne der handelsrechtlichen Rechnungslegung handelt es 

sich um Eigenkapital. Instrumente des harten Kernkapitals vermitteln da-

her unter den Eigenmittelinstrumenten in höchstem Umfang unternehme-

rische Chancen und Risiken.  

 

Instrumente des zusätz-

lichen Kernkapitals  

Kapitalinstrumente, die die Anforderungen des Art. 52 Abs. 1 CRR erfül-

len. Instrumente des harten Kernkapitals gehören zu den regulatorischen 

Eigenmitteln mittlerer Qualität, die ein Institut vorhalten muss.  

 

Investor Relations Maßnahmen, um das stetig steigende Bedürfnis der aktuellen oder po-

tenziellen Aktionäre nach Informationen zu erfüllen, aber auch um auf 

ihre sonstigen Erwartungen im veränderlichen Kapitalmarktumfeld flexi-

bel zu reagieren.  

 

Kapitaladäquanz Beschreibt das Risiko, das ein Kreditnehmer seinen Verbindlichkeiten 

gegenüber dem Gläubiger nicht nachkommen kann. 

https://boersenlexikon.faz.net/definition/wertpapier/
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Kernkapital Die Summe des harten Kernkapitals und des zusätzlichen Kernkapitals. 

 

Kernkapitalquote Das Verhältnis von Kernkapital und risikogewichteten Aktiva. 

 

Kohärenz 

 

Sinnbildender Zusammenhang der Wörter in einem Text. 

kumulativ 

 

“anhäufend”, “ansammelnd” oder “summierend”. 

Liquidation 

 

Abwicklung einer Gesellschaft durch den Verkauf von Vermögensgegen-

ständen, der Begleichung der Verbindlichkeiten und die Verteilung der 

verbleibenden Geldmittel an Gläubiger und Anteilseigner. Ziel der Liqui-

dation ist die Auflösung der Gesellschaft. 

 

Liquidität Im Zusammenhang mit Wertpapieren bezeichnet „Liquidität“ die Möglich-

keit, das jeweilige Wertpapier jederzeit zu kaufen oder zu verkaufen, 

ohne dass sich dadurch der Marktpreis des Wertpapiers stark verändert. 

Eine hohe Liquidität eines Wertpapiers setzt typischerweise einen akti-

ven Markt für das Wertpapier mit vielen Käufern und Verkäufern voraus. 

Dabei liegt Kaufpreis und der Verkaufspreis für das Wertpapier nahe bei-

einander. 

 

Liquiditätslage Ist Gegenstand der Kreditwürdigkeitsprüfung sowie auch Gegenstand 

der Jahresabschlussanalyse. Dabei geht es vor allem um die Bewertung 

der Liquidität anhand von Bilanzdaten. 

  

Liquiditätsrisiken Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem Zahlungsunfähigkeits-

risiko (Risiko, fällige Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig oder zeit-

gerecht erfüllen zu können) und dem Refinanzierungsrisiko (Gefahr einer 

negativen Abweichung vom Erwartungswert der Refinanzierungskosten) 

zusammen.  

 

Marktpreisrisiken  Das Marktpreisrisiko wird definiert als Gefahr von (Wert-) Verlusten, wel-

che sich aus der Veränderung von Marktpreisen ergeben. 

 

Nichtdividendenwerte Inhaberschuldverschreibungen (und andere übertragbare Wertpapiere im 

Sinne des Art. 2 Buchst. a) der Prospektverordnung), die keine Dividen-

denwerte sind. Dabei bezeichnet „Dividendenwerte“ Aktien und andere, 

Aktien gleichzustellende übertragbare Wertpapiere sowie jede andere Art 

übertragbarer Wertpapiere, die das Recht verbriefen, bei Umwandlung 

des Wertpapiers oder Ausübung des verbrieften Rechts die erstgenann-

ten Wertpapiere zu erwerben, sofern die letztgenannten Wertpapiere 

vom Emittenten der zugrundeliegenden Aktien oder von einer zur Unter-

nehmensgruppe dieses Emittenten gehörenden Einrichtung begeben 

wurden.  

 

Offshore-Windparks Windparks, die im Küstenvorfeld der Meere errichtet werden (Hochsee-

https://media.daa-pm.de/ufv_wirtschaftslexikon/Html/K/Kreditwuerdigkeit.htm
https://media.daa-pm.de/ufv_wirtschaftslexikon/Html/J/Jahresabschlussanalyse.htm
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Windparks). 

 

Operationelle Risiken  Das operationelle Risiko ist die Gefahr von Schäden, die infolge der Un-

angemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbei-

tern, der internen Infrastruktur oder von externen Einflüssen eintreten.  

 

Operatives Ergebnis Bezeichnung für das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Das 

operative Ergebnis umfasst neben dem Finanz- und Beteiligungsergeb-

nis das sog. betriebliche Ergebnis.  

 

Pfandbrief 

 

Anleihe, die mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Art der Besicherung 

ausgestattet ist. 

 

Potentiell systemgefähr-

dendes Institut 

 

Ein Institut ist nach § 20 Abs. 1 Sanierungs- und Abwicklungsgesetz 

(SAG) potenziell systemgefährdend, wenn es entweder ein global sys-

tem-relevantes Institut nach § 10 f KWG oder ein anderweitig systemre-

levantes Institut nach § 10 g KWG ist oder wenn für dieses Institut ge-

mäß den Kriterien nach § 19 Abs. 2 SAG keine vereinfachten Anforde-

rungen festgesetzt werden können. 

 

Public Private Part-

nership (PPP)-Maß-

nahmen 

 

Zusammenarbeit zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen und der 

öffentlichen Hand. 

Quote der risikoge-

wichteten Aktiva 

 

Gibt das Verhätnis der risikogewichteten Aktiva zu den Gesamtaktiva an. 

Je höher die Quote, desto höher sind die potenziellen Risiken, die sich 

im Aktivportfolio befinden. Je kleiner die Quote, desto niederiger sind die 

potenziellen Risiken, die sich im Aktivportfolio befinden. 

 

Rating Mittels mathematischer Verfahren werden Ausfallwahrscheinlichkeiten 

anhand von Ausfallmerkmalen errechnet und in Ratingstufen eingeteilt. 

So steht AAA für höchste Bonität, C oder D dagegen für eine sehr 

schlechte. 

 

RechKredV Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanz-

dienstleistungsinstitute. 

 

Rekapitalisierung Ausstattung eines Unternehmens mit Eigenkapital im Zusammenhang 

mit einer Restrukturierung. Im weiteren Sinne bezeichnet Rekapitalisie-

rung jede Umstrukturierung der Passivseite der Bilanz des Unterneh-

mens. 

 

Reputationsrisiko  Reputationsrisiko bezeichnet die Gefahr, dass negative Publizität über 

die Emittentin, ob zutreffend oder nicht, das Vertrauen (von Teilen) der 

Öffentlichkeit in die Kompetenz, Integrität oder Vertrauenswürdigkeit der 

Emittentin beeinträchtigt. 
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Restrukturierung Neuordnung eines Unternehmens, z.B. durch Veränderung seiner Ge-

schäftstätigkeit, Organisation oder rechtlichen Grundlagen und Umstruk-

turierung seines Vermögens, seiner Schulden oder Eigentümerstruktur. 

 

Return on Equity 

 

Bezeichnet die Eigenkapitalrendite als Verhältnis des Vorsteuerergebnis-

ses in Bezug auf das durchschnittliche bilanzielle Kapital (je größer, 

desto besser). 

 

Risikogewichtete Aktiva Vermögenswerte eines Institutes, die gemäß aufsichtsrechtlichen Vor-

schriften unter dem Gesichtspunkt der mit ihnen einhergehenden Risiken 

(z.B. Kredit-, Marktpreis- oder operative Risiken) bewertet wurden. Die ri-

sikogewichteten Aktiva sind eine Maßzahl für die Bestimmung der vom 

Institut vorzuhaltenden Eigenmittel.  

 

Risikoprofil 

 

Übersicht über die Gesamtrisiken, denen ein Unternehmen ausgesetzt 

ist. 

 

Schuldtitel 

 

Urkunde, in der ein Anspruch oder eine Verbindlichkeit vertraglich festge-

halten wird. 

 

Stammkapital  

 

Eigenkapital einer Gesellschaft, welches die Gesellschafter bei Grün-

dung einbringen müssen.  

 

Spread 

 

Zinsaufschlag auf einen Referenzzinssatz zur Bestimmung des Zinssat-

zes eines Kredites. Der Spread steigt mit sinkender Bonität des Schuld-

ners. Er bestimmt die Zinssatzdifferenzen zwischen den Krediten (Zins-

strukturkurve). 

 

Stresstests 

 

Stresstests dienen der Analyse über potentielle Auswirkungen auf die Er-

tragslage und damit die Eigenkapitalsituation einer Bank. Die anzuwen-

denden Stressszenarien sind teilweise gesetzlich/aufsichtsrechtlich vor-

gegeben. 

 

Strukturelles Funding  

 

Aufnahme von Refinanzierungsmitteln in Laufzeiten von über einem 

Jahr. 

 

Syndizierungsgeschäft Verteilung des Gesamtrisikos eines Kredites auf mehrere Kreditinstitute. 

Diese bilden ein Konsortium (Zusammenschluss mehrerer Kreditinstitute) 

zur Vergabe eines Konsortialkredites. 

 

Systemrelevante Bank 

 

Eine Bank gilt als systemrelevant, wenn durch bei ihr auftretende 

Schwierigkeiten oder ihren Zusammenbruch das Funktionieren des 

Finanzsystems und der Realwirtschaft gravierend beeinträchtigt 

würde. 

 

Träger 

 

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, welche 

die mehrheitliche Kapitalbeteiligung an anderen Rechtsformen halten oder 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/referenzzinssatz-45469
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zinsstrukturkurve-51182
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zinsstrukturkurve-51182
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eine Aufsicht ausüben. 

 

Treasury 

 

Erfassung und Steuerung zahlungsstromorientierter Finanzmittel zur In-

nen- und Außenfinanzierung. Ziel ist die Liquiditätssteuerung. 

 

Verlustabsorption Auslagerung von Kreditrisiken aus der Bilanz des Kreditinstituts durch 

die Bündelung dieser in einzelne Tranchen. 

 

Verwaltungsrat  

 

Organ, welches neben der Hauptversammlung die Kontrolle über die 

Emittentin ausübt. Der Verwaltungsrat besteht aus Vertretern der Träger 

sowie Vertreter, die von Beschäftigen der Landesbank Saar gewählt wer-

den. 

 

Zusätzliches Kernkapi-

tal  

Die Posten des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne des Art. 51 CRR oder 

der Übergangsvorschriften der CRR nach den aufsichtsrechtlich vorge-

schriebenen Abzügen.  

 

 

 


